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Neues auf dem Buchmarkt
von und mit Annemarie Stoltenberg  

Annemarie Stoltenberg ist aus der Reihe der Literaturveran-
staltungen im Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht 
nicht mehr hinweg zu denken. Seit vielen Jahren stellt sie 
uns kurz vor Weihnachten auf ebenso informative wie auch 
spritzige Art die Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt vor. 
Sie ist Literaturkritikerin mit Leib und Seele: „Ich kann ohne 
Bücher nicht leben.“ Und wir müssen nicht auf die Frankfurter 
Buchmesse fahren, um zu erfahren, welche Literatur wirklich 
lesenswert ist. Wer Annemarie Stoltenberg einmal zugehört 
hat, wird es jedes Jahr wieder wollen. Und im Zeitalter der 
Corona-Pandemie ist Lesen noch wichtiger geworden!

Bereits feststehende weitere Veranstaltungen
 5. Januar 2021: Lesung mit Michael Kleeberg

Kostenbeitrag: 12 Euro (Schüler, Studenten und Auszubil-
dende frei), nur an der Abendkasse, ab 18.00 Uhr.

Kartenreservierung: telefonisch ab 9. November 2020 
unter Tel.: 04621/86-1070 (montags bis donnerstags,  
13–15 Uhr). Reservierte Karten müssen bis 15 Minuten vor 
Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse abgeholt werden.

Justiz und Kultur im Schleswig-Holsteinischen 
Oberlandesgericht
Dienstag, den 17. November 2020, 19.00 Uhr
im Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht, Schleswig, 
Gottorfstraße 2 
Annemarie Stoltenberg (Jahrgang 1957) hat schon immer 
viel gelesen – und als Schülerin in Schleswig-Holstein gern 
auf Übertragungswagen des NDR gedeutet und gesagt: 
„Das sind meine zukünftigen Kollegen“. Ein Traum ging für 
sie in Erfüllung, als nach dem Studium von Literatur und 
Sprachwissenschaften 1982 im Rundfunk ihre erste Buchbe-
sprechung gesendet wurde. Im NDR-Hörfunk war und ist sie 
als Literaturkritikerin, Feature-Autorin, Moderatorin und Re-
porterin tätig. Sie veranstaltet Buchabende und Lesungen, 
veröffentlicht aber auch eigene Bücher, etwa „Elbe, Alster, 
Jungfernstieg – Hamburger Landgänge“ (2003). Nach 1996 
arbeitete sie beim NDR-Fernsehen, zuletzt für das Nachmit-
tagsmagazin „Das! unterwegs“. Und neben Rezensionen in 
Tageszeitungen ist ihre Stimme immer wieder im NDR zu hö-
ren, wenn sie über Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt 
spricht. In letzter Zeit häufig auch im „gemischten Doppel“ 
mit Rainer Moritz vom Literaturhaus Hamburg.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Teilnehmer-
kreis auf 50 Personen reduziert und auf eine Bewirtung 
verzichtet! 



 Einleitung

 Die Einladung, eine Fortbildung zum Thema „Aussage-
psychologie und Vernehmungslehre“ am Oberlandesgericht 
in Schleswig zu halten, ließ mich ein Album mit Fotos aus 
meiner Kindheit heraussuchen. Fand nicht mein erster Urlaub 
im Sommer 1979 genau dort statt? Lange Zeit hatte ich nicht 
daran gedacht, aber beim Betrachten der Bilder kamen einige 
Erinnerungen wieder hervor. Ich sah mich – nicht nur auf den 
Fotos, sondern auch vor meinem inneren Auge – mit meinem 
Vater am Wasser spielen, roch den frisch gebackenen Kuchen 
meiner Mutter und hörte die Stimme meiner Großmutter, die 
mir abends Geschichten vorlas. 

 So reizvoll die Vorstellung sein mag, auf die schönen De-
tails unseres ersten Urlaubs jederzeit zugreifen zu können 
– es würde der Aufgabe des Gedächtnisses zuwiderlaufen. 
Diese besteht u. a. darin, Bedeutungen aus Erfahrungen ab-
zuleiten, um gegenwärtigem und zukünftigem Handeln zu 
dienen. Welzer (2010) zufolge stellt das Gedächtnis „eine 
dreistellige Relation aus Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft“ (S. 9) dar, wobei sein epistemischer Bezugspunkt „die 
Zukunft und keineswegs, wie gewöhnlich angenommen, die 
Vergangenheit ist“ (S. 9). Vor diesem Hintergrund ist das Ge-
dächtnis adaptiv (vgl. Nairne, Pandeirada, & Fernandes, 2017; 
Schwartz, Howe, Toglia, & Otgaar, 2014). Mit dieser Formbar-
keit geht aber auch eine Verformbarkeit einher (vgl. Howe, 
Knott, & Conway, 2018). Darüber hinaus lehren uns etliche 
Alltagserfahrungen, dass Erinnerungen nicht nur verformbar, 
sondern auch fehlerhaft sein können. Es wäre naiv anzuneh-
men, dass Erinnerungsfehler bei autobiografischen Gedächt-
nisinhalten nicht vorkommen. Davon ausgegangen, dass ich 
die Erinnerungen an meinen ersten Urlaub bei einem Blick in 
ein Fotoalbum wiedererlangt habe, bliebe doch die Frage nach 
deren Zuverlässigkeit (vgl. Steller, 2019). Möglicherweise han-
delt es sich bei diesen Erinnerungen auch nicht um recovered, 
sondern um false memories bzw. Scheinerinnerungen.

––––––––––––––
 * Dieser Beitrag erscheint in leicht abgewandelter Form 2020 in der 4. 
Aufl. des Buches „Die Erhebung und Bewertung von Zeugenaussagen im Straf-
prozess“ von R. Deckers und G. Köhnken (es handelt sich um eine überarbeite-
te und erweiterte Fassung eines Vortrags bei der 3. Sommerveranstaltung des 
AK „Psychologie im Strafverfahren“ am 09.08.2019; der Vortragsstil wurde in 
weiten Teilen beibehalten).
 ** Professorin für Rechtspsychologie und Psychologische Diagnostik, 
Fachpsychologin für Rechtspsychologie BDP/DGPs, Medical School Hamburg

 Werden positiv konnotier-
te Ereignisse wie ein Urlaub 
fehl- oder scheinerinnert, kann  
dies für unser Selbstbild be-
deutungslos bleiben, sich aber  
auch wohlbefindenssteigernd  
auswirken (Steller, 2019). Be- 
reits Pohl (2010) weist darauf  
hin, dass Erinnerungsfehler  
„unseren persönlichen und sozialen Zielen und damit unse-
rem Wohlbefinden mitunter höchst dienlich sein [können]“ 
(S. 82). Die Eigenschaft des Gedächtnisses, Erinnerungen zu  
(re)konstruieren, kann im rechtlichen Kontext hingegen zu  
weitaus erheblicheren Konsequenzen führen. Werden bspw.  
Ereignisse wie eine körperliche Misshandlung oder ein se- 
xueller Missbrauch fehl- oder scheinerinnert, berührt dies  
nicht mehr nur das Selbstbild der betroffenen Person –  
Erinnerungsfehler mit derartigen Inhalten können Beschul- 
digungen gegen Dritte oder Entschädigungsforderungen  
nach sich ziehen und damit straf- bzw. zivilrechtliche  
Relevanz erlangen (Steller, 2019; vgl. auch Howe, 2013; Howe 
et al., 2018; Otgaar, Howe, Clark, Wang, & Merckelbach, 2015). 
 Sind Gerichte zur Sachverhaltsaufklärung – insbesondere 
bei „Aussage-gegen-Aussage“-Konstellationen – auf die (au-
tobiografischen) Erinnerungen von Auskunftspersonen (z. B. 
Zeugen, Beschuldigte/Angeklagte) angewiesen, müssen sie 
die Charakteristika des Gedächtnisses bei ihren Aussagebe-
wertungen berücksichtigen. In Zweifelsfällen können foren-
sische Sachverständige hinzugezogen werden, die über ein 
fundiertes gedächtnispsychologisches Wissen verfügen soll-
ten (Rohmann, 2018, 2019; vgl. auch Howe et al., 2018). 

 Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über zentrale 
gedächtnis-, aber auch aussagepsychologische Erkenntnisse 
für das forensische Verfahren. Nach einer Begriffsdefinition 
werden die Systeme und Prozesse des Gedächtnisses sowie 
dessen Funktionsarchitektur dargestellt. Schließlich werden 
Erinnerungsfehler (fehlerhafte Ergänzungen, Umdeutungen 
und Neubewertungen, verbale Überschattungen und Schein-
erinnerungen) sowie weitere strafrechtlich relevante Aspekte 
(Fähigkeit, zurückliegende Ereignisse bzw. Episoden früher 
Lebensabschnitte aus dem autobiografischen Gedächtnis ab-
zurufen, zeitliche Einordnung von Ereignissen, Erinnerung an 
multiple ähnliche Ereignisse und Erkennen von Scheinerinne-
rungen) diskutiert.

Gedächtnispsychologie – Wissenschaftliche
Erkenntnisse für das forensische Verfahren*

Prof. Dr. Silvia Gubi-Kelm**
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 1. Das Gedächtnis

 Unserem Gedächtnis verdanken wir „jeden Gedanken, den 
wir haben, jedes Wort, das wir sprechen, jede Handlung, die 
wir ausführen – sogar unser Gefühl für uns selbst“ (Squire & 
Kandel, 2009; S. IX). 

 Doch was genau ist das Gedächtnis? 

 Genau genommen ist diese Frage falsch formuliert, da 
es „das“ Gedächtnis nicht gibt (vgl. Rohmann, 2018, 2019). 
Unter dem Terminus „Gedächtnis“ werden vielmehr Systeme 
und Prozesse verstanden, die für die Einspeicherung, die Auf-
bewahrung, den Abruf und die Anwendung von Informationen 
zuständig sind, sobald deren ursprüngliche Quelle nicht mehr 
verfügbar ist (Gruber, 2018). Der Begriff „Information“ um-
fasst dabei alle Arten von sensorischen Reizen (z. B. Bilder, 
Wörter), automatisierte Fertigkeiten und Verhaltensroutinen 
(z. B. motorische Abläufe, Sprache) sowie unser Fakten- und 
autobiografisches Wissen (Gruber, 2018). 

 Grundsätzlich können zwei Herangehensweisen unter-
schieden werden, um sich den Charakteristika des Gedächt-
nisses zu nähern. Zum einen lässt sich eine Taxonomie der 
verschiedenen Systeme erstellen. Zum anderen kann das 
Gedächtnis anhand der Prozesse beschrieben werden, die in 
diesen Systemen stattfinden. Beide Herangehensweisen sind 
jedoch untrennbar miteinander verbunden.

 1.1 Die Systeme des (Langzeit-)Gedächtnisses

 Das Gedächtnis kann in verschiedene Subsysteme unter-
teilt werden: das Ultrakurzzeit- bzw. Sensorische Gedächtnis, 
das Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis und das Langzeitge-
dächtnis.

 Eingehende Informationen gelangen zunächst in das Ult-
rakurzzeit- bzw. Sensorische Gedächtnis, das diese lediglich 
für Millisekunden oder Sekunden aufbewahrt. In einem wei-
teren Schritt können die Informationen in Abhängigkeit von 
Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsprozessen in das Kurz-
zeit- bzw. Arbeitsgedächtnis gelangen, wo sie für einen Zeit-
raum von Sekunden bis zu wenigen Minuten aufrechterhalten 
werden. Von dort können die Informationen dauerhaft in das 
Langzeitgedächtnis überführt werden (vertiefend siehe Gru-
ber, 2018; Kölbl & Straub, 2010).

 Da Personen, die vor Gericht oder im Rahmen einer Be-
gutachtung eine Aussage tätigen, auf Inhalte ihres Langzeit-
gedächtnisses zurückgreifen müssen, soll im Folgenden auf 
die Besonderheiten dieses Gedächtnissystems fokussiert 
werden.

 Auch das Langzeitgedächtnis stellt kein einheitliches Kon-
strukt dar, sondern lässt sich auf der Basis der gespeicherten 
Inhalte differenzieren. Squire (1992) postuliert zwei überge-
ordnete Gedächtnissysteme: ein non-deklaratives und ein de-
klaratives. Das non-deklarative System wird auch als implizi-
tes Langzeitgedächtnis bezeichnet, da die hier gespeicherten 
Inhalte dem Bewusstsein nicht zugänglich sind und meist 
nicht deklariert (lat. declarare = erklären, verkünden) werden 
können. Der Abruf der Inhalte des non-deklarativen Systems 
erfolgt „unbewusst, automatisch und ohne Willensanstren-
gung“ (Gruber, 2018; S. 49). Die Bezeichnungen non-deklara-
tives und implizites Langzeitgedächtnis werden vielfach syno-
nym verwendet. Genau genommen bezieht sich der Terminus 
„non-deklarativ“ aber auf den Inhalt des Gedächtnissystems 
und der Terminus „implizit“ auf den Abrufprozess (Gruber, 
2018). Das deklarative System wird auch als explizites Lang-
zeitgedächtnis bezeichnet, da die hier gespeicherten Inhalte 

bewusstseinsfähig und verbalisierbar sind. Wie beim non-de-
klarativen Langzeitgedächtnis werden die Bezeichnungen oft 
synonym verwendet, beziehen sich aber auch hier entweder 
auf den Inhalt oder den Abrufprozess (Gruber, 2018; vgl. auch 
Zoelch, Berner, & Thomas, 2019).

 Non-deklaratives System. In älteren Arbeiten wurde das 
deklarative System allein von einem prozeduralen Gedächt-
nis abgegrenzt (z. B. Cohen & Squire, 1980; Winograd, 1975), 
das insbesondere für motorische Fertigkeiten zuständig ist: 
Ob Schuhe binden oder Rad fahren – sobald diese Abläufe 
automatisiert wurden, bedürfen sie keiner bewussten Kont-
rolle mehr. Ebenfalls ohne zu überlegen, lässt sich auf einen 
imposanten Wortschatz zurückgreifen, mit dem Gespräche 
bestritten oder ein Aktenstudium bewältigt werden können. 
Da neben prozeduralen weitere implizite Gedächtnisphäno-
mene zutage traten, werden dem non-deklarativen System in 
neueren Arbeiten (z. B. Squire, 1992; Squire & Zola-Morgan, 
1988, 1991) auch assoziatives Lernen („Simple Classical Con-
ditioning“; Squire, 1992, p. 233), nicht-assoziatives Lernen 
(das einfache Lernformen wie Habituation und Sensitivierung 
umfasst, d. h. die Abnahme bzw. Zunahme der Reaktions-
stärke bei wiederholter Darbietung eines Reizes) und Priming 
(„Gedächtnisform, bei der später wiederkehrende Reize, die 
den ursprünglich wahrgenommenen gleichen oder ihnen ähn-
lich sind, schneller, besser oder eher wiedererkannt werden“; 
Markowitsch & Welzer, 2005; S. 145) zugeordnet.

 Deklaratives System. Bereits Squire (1992, 1995, 2004; 
vgl. auch Squire & Zola, 1996) weist darauf hin, dass im dekla-
rativen System sowohl Fakten als auch episodische bzw. auto-
biografische Inhalte gespeichert werden. Die Unterscheidung 
eines semantischen (bedeutungshaltigen) und eines episo-
disch-autobiografischen (erfahrungshaltigen) Gedächtnisses 
geht jedoch auf Tulving (1972; vgl. auch 2002, 2005) zurück.

 Das semantische Gedächtnis basiert auf bewusst gelern-
ten und abrufbaren Fakten – von der Präambel des Grund-
gesetzes bis zu der Kenntnis, dass Berlin die Hauptstadt 
Deutschlands ist. Dieses Wissen wird kontextfrei wieder-
gegeben, d. h., für gewöhnlich erinnern wir uns nicht mehr 
daran, wann, wo und von wem wir diese Fakten zum ersten 
Mal gehört haben (vgl. Kölbl & Straub, 2010; Markowitsch & 
Welzer, 2005). 

 Das episodische Gedächtnis basiert hingegen auf mar-
kanten Ereignissen bzw. Episoden oder umfassenderen 
Geschehnissen. Wenngleich Ereignisse keine Handlungsge-
schehen darstellen, werden sie wie solche wahrgenommen 
(Rohmann, 2018, 2019). So können bei einem Naturereignis 
wie einer Sturmflut Deiche brechen. Im Gegensatz zu se-
mantischen Informationen werden episodische Erinnerungen 
mit zeitlichem und räumlichem Bezug gespeichert (wann und 
wo kam es zu der Sturmflut?). Neben diesem „Wann“ und 
„Wo“ speichert das episodische Gedächtnis, was geschehen 
ist, wer etwas erlebt hat und wieso es zu dem Ereignis kam 
(sog. how-description; Rohmann, 2018, 2019). Des Weiteren 
formiert sich das episodische Gedächtnis danach, „wie“ das 
Ereignis zu verstehen ist bzw. was es zu bedeuten hat (sog. 
how-evaluation; Rohmann, 2018, 2019). 

 Das autobiografische Gedächtnis – eine Sonderform des 
episodischen Gedächtnisses – ist dadurch gekennzeichnet, 
dass über einen zeitlichen und räumlichen Bezug hinaus ein 
Ich-Bezug besteht, d. h., dass mir ein Ereignis widerfahren 
ist bzw. ich es erlebt habe (Rohmann, 2018, 2019). Dies setzt 
voraus, dass sich ein Selbstkonzept gebildet hat, das als zent-
rale Referenz dienen kann (erste Anzeichen autobiografischen 
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Erinnerns zeigen sich um das zweite Lebensjahr; der eigent-
liche Beginn dieses Gedächtnissystems liegt aber zwischen 
dem dritten und fünften Lebensjahr; vgl. Howe & Courage, 
1997; Howe, Courage, & Edison, 2003; Markowitsch & Wel-
zer, 2005; Nelson & Fivush, 2004; Rohmann, 2018, 2019). Er-
fahrene Episoden werden dadurch personalisiert. Dies kann 
entweder dadurch erfolgen, dass ein nicht selbst erlebtes, 
aber wahrgenommenes Ereignis persönliche Bedeutung er-
langt oder dadurch, dass ein erlebtes Ereignis sensu stricto 
Selbsterlebtes wird (Rohmann, 2018, 2019). Mit dieser Perso-
nalisierung geht eine subjektive Auswahl, Akzentuierung und 
Bewertung der Gedächtnisinhalte einher, wodurch Verzerrun-
gen oder Fehler entstehen (Rohmann, 2018, 2019). Zudem un- 
terliegen Erfahrungen „einem Wandel des persönlichen Selbst- 
verständnisses wie persönlichen Wertungen“ (Rohmann, 
2018; S. 30), infolge derer es ebenfalls zu Veränderungen der 
Gedächtnisinhalte kommen kann (vgl. auch Pohl, 2010). 

 Autobiografische Erinnerungen sind nicht nur zeitlich und 
räumlich zuordenbar, sondern zumeist von Emotionen beglei-
tet, die beim Gedächtnisabruf wieder aktiviert werden kön-
nen. Die Verknüpfung autobiografischer Gedächtnisinhalte mit 
positiven oder negativen Emotionen erlaubt es, beim Wieder-
erkennen oder Erinnern einer Situation Konsequenzen für die 
Gegenwart und Zukunft abzuleiten (Markowitsch & Welzer, 
2005). Neben der Emotionalität ist die bildhafte Vorstellung 
ein weiteres zentrales Merkmal derartiger Erinnerungen, wo-
bei auch anderen Sinnesmodalitäten (z. B. olfaktorischen oder 
auditiven Merkmalen) eine Bedeutung zukommt (Pohl, 2010). 

 Das autobiografische Gedächtnis erlaubt es, „die persön-
liche Existenz in einem Raum-Zeit-Kontinuum zu situieren“ 
(Markowitsch & Welzer, 2005; S. 11). Auch die Fähigkeit, 
„mentale Zeitreisen“ (Tulving, 1983) vornehmen zu können, 
gestattet eine Orientierung für zukünftiges Handeln. So kann 
„Erlerntes und Erfahrenes [...] für die Gestaltung und Pla-
nung von Zukünftigem“ herangezogen werden (Markowitsch 
& Welzer, 2005; S. 11). Zur Gewährleistung dieser Orientie-
rungsleistung weist das autobiografische Gedächtnis neben 
einem Ich-Bezug und Emotionalität ein weiteres Merkmal auf: 
das autonoetische Bewusstsein. Dieses bezieht sich darauf, 
dass wir uns nicht nur erinnern, sondern uns dessen auch 
bewusst sind (Tulving, 2005; Tulving & Lepage, 2000). Diese 
Fähigkeit ermöglicht einen expliziten Gedächtnisabruf, d. h. 
ein willentliches Zurückversetzen in vergangene Situationen 
(Markowitsch & Welzer, 2005).

 Zwischen den Gedächtnissystemen bestehen fließende 
Übergänge, da alle Informationen und Ereignisse zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in der eigenen Entwicklung erstmalig 
in das Gedächtnis aufgenommen und somit zu episodischen 
bzw. autobiografischen Inhalten werden. Mit wiederholten Er-
fahrungen können aus den Einzelereignissen zeitlich abstra-
hierte Wissensstrukturen gebildet werden, die dann dem se-
mantischen Gedächtnis zugeordnet werden können. Zudem 
können auch Inhalte des semantischen Gedächtnisses (z. B. 
demografische Fakten über die eigene Person und Selbstkon-
zepte) als autobiografisch eingeordnet werden (Pohl, 2010; 
vgl. auch Howe et al., 2018). 

 1.2 Die Prozesse des Gedächtnisses

 Bei der Ausbildung von Erinnerungen lassen sich die fol-
genden Prozesse unterscheiden: Die Enkodierung, die Reten-
tion/Konsolidierung und der Gedächtnisabruf.

 Enkodierung. Unter Enkodierung wird das Einspeichern 
von Informationen verstanden. Diese initiale Phase des Auf-

baus einer neuen Gedächtnisspur (sog. Engramm) basiert laut 
Gruber (2018) mindestens auf zwei Komponenten. Eine erste 
Komponente übersetzt die eingehenden Reize in einen neuro-
nalen Code, der vom Gehirn entschlüsselt werden kann. Eine 
zweite Komponente fügt die den einzelnen Bestandteilen 
eines Ereignisses bzw. einer Episode entsprechenden kor-
tikalen Erregungsmuster für eine begrenzte Zeit zusammen 
und stellt Verbindungen zu bereits vorhandenen Einträgen 
im Langzeitgedächtnis her (Gruber, 2018; Sommer & Gamer, 
2018). Die Enkodierungsphase dauert – vereinfacht formuliert 
– so lange an, wie die zu memorierenden Informationen dar-
geboten werden (Gruber, 2018). 

 Eine zentrale Funktion bei der Enkodierung deklarativer In-
halte übernimmt der mediale Temporallappen, der u. a. den 
Hippocampus – eine phylogenetisch alte Kortexstruktur – be-
inhaltet (vertiefend siehe Gruber, 2018; Markowitsch, 2005; 
Piefke & Markowitsch, 2010; Squire & Kandel, 2009). 

 Retention/Konsolidierung. Nach Ende der Darbietung 
müssen die Informationen im Gedächtnis aufrechterhalten 
(Retention) und neuronal gefestigt (Konsolidierung) werden 
(Gruber, 2018). Da es unökonomisch wäre, alle wahrgenom-
menen Stimuli langfristig zu speichern, beeinflusst deren sub-
jektive Bedeutung die Effektivität der Konsolidierung (Som-
mer & Gamer, 2018). 

 In den zentralen Theorien zur Konsolidierung wird erneut 
die Bedeutung des medialen Temporallappens, v. a. des Hip-
pocampus, erörtert. In der Standard Consolidation Theory 
(Marr, 1970; vgl. auch Squire & Alvarez, 1995) kommt dem 
medialen Temporallappen eine zeitlich begrenzte Rolle bei der 
Speicherung deklarativer Inhalte zu (Gruber, 2018). So wird 
postuliert, dass die neuen Informationen zunächst im media-
len Temporallappen zwischengespeichert und dabei mit be-
reits im Neokortex abgelegten Gedächtnisinhalten verknüpft 
werden. Der mediale Temporallappen integriert die neu einge-
gangenen und bestehenden Gedächtnisinhalte und vereinigt 
sie zu einer kohärenten Gedächtnisspur (Gruber, 2018). Eine 
wiederholte Reaktivierung dieser Gedächtnisspur bewirkt  
einen Umbau des neokortikalen Netzwerks, d. h., vorhande- 
ne Verbindungen können verstärkt und neue Verbindun- 
gen angelegt werden (synaptische Konsolidierung; Gru-
ber, 2018). Schließlich wird das neokortikale Netzwerk vom  
medialen Temporallappen unabhängig; ein dauerhaftes En-
gramm ist entstanden (systemische Konsolidierung; Gruber, 
2018). 

 Im Gegensatz zur Standard Consolidation Theory wird in 
der Multiple Trace Theory (Nadel & Moscovitch, 1997) an-
genommen, dass der mediale Temporallappen zeitlich unbe-
grenzt an der Konsolidierung deklarativer Inhalte beteiligt ist. 

 Winocur und Moscovitch (2011) weisen darauf hin, dass 
Informationen durch die vom Hippocampus initiierte Re-
aktivierung der Gedächtnisspur nicht nur in den Neokortex 
übertragen, sondern auch qualitativ verändert werden (sog. 
Transformationshypothese). Folglich sind die reaktivierten 
Gedächtnisinhalte und das kortikale Erregungsmuster nie 
identisch; lediglich die Überschneidungen werden dauerhaft 
im Neokortex gespeichert (Sommer & Gamer, 2018). Die Re-
aktivierung durch den Hippocampus kann ferner dazu führen, 
dass aufgrund sich überschneidender kortikaler Erregungs-
muster auch ähnliche Ereignisse bzw. Episoden erinnert wer-
den (Sommer & Gamer, 2018). Im Laufe der Zeit gehen somit 
spezifische Details verloren und der Gedächtnisinhalt wird 
schematischer (Sommer & Gamer, 2018; Winocur & Mosco-
vitch, 2011). 
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 Gedächtnisabruf. Nachdem ein Ereignis bzw. eine Epi-
sode enkodiert und konsolidiert wurde, kann sie aus dem 
Langzeitgedächtnis wieder abgerufen werden. Der Gedächt-
nisabruf kann sowohl bewusst als auch unbewusst erfol-
gen. Beantworten wir bspw. die Frage nach der Hauptstadt 
Deutschlands mit „Berlin“, so handelt es sich um einen be-
wussten Abruf. Denken wir jedoch aufgrund eines Bilds des 
Brandenburger Tors an Berlin, so handelt es sich um einen 
unbewussten Abruf. Die Verknüpfung zwischen dem Bild des 
Brandenburger Tors und der Hauptstadt Deutschlands ist an-
scheinend sehr stark.

 1.3 Einflüsse auf die Prozesse des Gedächtnisses

 Da sich die Aussagen von Auskunftspersonen im straf-
rechtlichen Kontext meist auf hoch emotionale bzw. stress-
auslösende Inhalte beziehen, soll beispielhaft der Einfluss von 
Stress auf die drei Prozesse des Langzeitgedächtnisses dar-
gestellt werden.1

 Enkodierung. Auf Ebene der Enkodierung hat sich gezeigt, 
dass emotionale und für die Situation zentrale Informationen 
im Vergleich zu peripheren Informationen unter Stress bes-
ser eingespeichert werden (z. B. Joels, Pu, Wiegert, Oitzl, & 
Krugers, 2006; Sommer & Gamer, 2018; Wiemers, Sauvage, 
Schoofs, Hamacher-Dang, & Wolf, 2013). V. a. sensorische De-
tails werden bei emotional belastenden Ereignissen vermehrt 
enkodiert (vgl. Bowen, Kark, & Kensinger, 2018; aber auch 
Clewett & Murty, 2019). Hingegen werden Einzelheiten von 
Ereignissen bzw. Episoden, die nach akutem Stress auftreten, 
oftmals schlechter erinnert, da das Langzeitgedächtnis darauf 
fokussiert ist, die stressauslösende Situation an sich einzu-
speichern (Sommer & Gamer, 2018; vgl. auch Wolf, 2017). 

 Retention/Konsolidierung. Emotional Erregendes wird 
Sommer und Gamer (2018) zufolge bevorzugt synaptisch 
konsolidiert und demzufolge für einige Zeit eher erinnert. Die 
Autoren weisen zudem darauf hin, dass emotionale Gedächt-
nisinhalte durch eine wiederholte Reaktivierung der Gedächt-
nisspur nicht schematisch werden, sondern über einen länge-
ren Zeitraum detailliert erinnerbar sind (allerdings wurde der 
Einfluss von Stress auf die systemische Konsolidierung beim 
Menschen bislang nicht experimentell untersucht; Befunde 
aus Studien an Tieren finden sich z. B. bei Atucha et al., 2017).

 Gedächtnisabruf. Auf Ebene des Gedächtnisabrufs wird 
postuliert, dass emotional belastende Ereignisse detaillier-
ter und lebhafter erinnert werden (z. B. Bowen et al., 2018; 
Howe et al., 2018; Kensinger, 2007). Jedoch ist zu bedenken, 
dass ein Abruf derartiger Gedächtnisinhalte erneut stressaus-
lösend sein kann, da der Memorierungsprozess nicht nur ein 
Erinnern der Informationen an sich, sondern auch der emotio-
nalen Assoziationen mit sich bringt. Ein Erinnern unter akut 
empfundenem Stress (bspw. bei einer Befragung vor Gericht) 
ist aus mehreren Gründen besonders schwer und fehleran-
fällig. Zum einen richtet sich die Aufmerksamkeit auf den ge-
genwärtigen Stressor und steht infolgedessen nicht mehr in 
vollem Umfang für den Gedächtnisabruf zur Verfügung (Som-
mer & Gamer, 2018). Zum anderen kann die detailliertere und 
lebhaftere Erinnerung emotional belastender Ereignisse zu 
einer Überschätzung des Vertrauens in die eigene Erinnerung 
führen; die subjektive Sicherheit muss jedoch nicht mit der 

––––––––––––––
 1 Einschränkend ist anzumerken, dass sich die Befunde insbesondere 
auf die Folgen von akutem Stress beziehen, da im Humanbereich kaum ex-
perimentelle Studien zum Einfluss von chronischem Stress auf die jeweiligen 
Gedächtnisprozesse vorliegen (vgl. Sommer & Gamer, 2018).

objektiven Korrektheit übereinstimmen (Sommer & Gamer, 
2018; vgl. auch Ochsner, 2000; Sharot, Delgado, & Phelps, 
2004).

 Es wurde bereits deutlich, dass der Prozess des Erinnerns 
auch unabhängig von Stress (re-)konstruktiv ist; er wird so-
wohl von Vorwissen als auch von Erwartungen bestimmt 
(Markowitsch & Welzer, 2005; Rohmann, 2018, 2019; Som-
mer & Gamer, 2018). Hinzu kommt, dass wir dazu tendieren, 
Erinnerungslücken schemakonsistent auszufüllen. Wenn wir 
uns noch einmal vergegenwärtigen, dass unter Stress beson-
ders viele Erinnerungslücken entstehen können, da die Enko-
dierung peripherer Informationen reduziert ist und meist nicht 
mehr unterschieden werden kann, welche Details tatsächlich 
erlebt und welche dem originären Gedächtnisinhalt zu einem 
späteren Zeitpunkt hinzugefügt wurden, ist anzunehmen, 
dass insbesondere bei der Wiedergabe emotional belasten-
der Ereignisse viele Verzerrungen und Fehler auftreten. Zu-
dem kann das überhöhte Vertrauen in die eigene Erinnerung 
eine Differenzierung „echter“ und „falscher“ Erinnerungen 
zusätzlich erschweren (Sommer & Gamer, 2018).

 1.4 Die Funktionsarchitektur des Langzeitgedächtnisses

 Wie sieht die Funktionsarchitektur unseres Langzeitge-
dächtnisses aus und was passiert in unserem Gehirn auf 
neuronaler Ebene, wenn wir ein Ereignis bzw. eine Episode 
speichern oder erinnern? 

 Bereits Hebb (1949) postulierte, dass die assoziative Ver-
knüpfung von Zellensembles das Grundelement der Gedächt-
nisbildung sei. Diese Annahme besteht nach wie vor. Die 
Bildung von Erinnerungen kann man sich folgendermaßen 
vorstellen: Ein Ereignis bzw. eine Episode (z. B. unser letz-
ter Urlaub) wird im Gehirn durch die synchrone Aktivierung 
bestimmter Neuronenverbände gefestigt. Je häufiger die da-
zugehörigen Nervenzellen synchron angeregt werden, desto 
stabiler werden die synaptischen Verbindungen innerhalb die-
ses Netzwerks. Zudem werden die Neuronen sensibler; nach 
einiger Zeit reicht die Aktivität einzelner Nervenzellen aus, 
um die anderen aus der Gruppe anzuregen und das Erlebte 
erneut abzurufen. Die entstandenen Gedächtnisspuren bzw. 
Engramme sind als weit verteilte kortikale Netzwerke zu ver-
stehen. Die Gesamtheit aller Engramme bildet schließlich das 
Gedächtnis (Gruber, 2018; vgl. auch Piefke & Markowitsch, 
2010; Rohmann, 2018, 2019; Squire & Kandel, 2009). 

 Für einen Gedächtnisinhalt ist also nie ein einzelnes Neu-
ron verantwortlich (selbst wenn Teile des Netzwerks ausfie-
len, müsste die Erinnerung an unseren letzten Urlaub somit 
nicht verlorengehen). Ferner sind einzelne Nervenzellen Be-
standteil zahlreicher kortikaler Netzwerke und damit an vielen 
Erinnerungsvorgängen beteiligt. Gemeinsam genutzte bzw. 
geteilte Neuronen(verbände) reaktivieren nicht zwingend 
distinkte Erfahrungen, was diese schwächen kann und unter 
Umständen vergessen lässt (Rohmann, 2018, 2019). 

 Eine Zunahme an Netzwerken bedingt eine neue Ordnung 
der Gedächtnisinhalte, was auch deren Stellenwert verändern 
kann (Rohmann, 2018, 2019). Ausgelöst wird diese Neuord-
nung u. a. dadurch, Bedeutungen aus Erfahrungen zu extra-
hieren, die es erlauben, die Welt verständlich und vorherseh-
bar werden zu lassen (Volbert, Schemmel, & Tamm, 2019; vgl. 
auch Baddeley, 1988). Daraus leitet sich die Tendenz des Ge-
dächtnisses ab, generische Repräsentationen bzw. Skripte zu 
bilden, d. h. das Allgemeine von multiplen ähnlichen Ereignis-
sen zu speichern (Brewer, 1986; vgl. auch Rubin & Umanath, 
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2015). Demzufolge werden die Gewichtungen der kortikalen 
Netzwerke durch neue Einflüsse fortwährend moduliert und 
Selektionsprozesse initiiert, an deren Ende ausschließlich die 
als bedeutsam erachteten Informationen – die Quintessenz 
(„gist“) der Erlebnisse – zurückbleiben. 

 Beim Abruf von Erinnerungen wird ausgehend von aktivier-
ten Hinweisreizen (z. B. Bilder, Gerüche, Stimmen) zunächst 
ein „Suchset“ im Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis gebildet 
(Pohl, 2007, 2010). Bei autobiografischen Abrufprozessen stel-
len der o. g. Ich-Bezug sowie die aktuellen Ziele der Person 
Teile des Suchsets dar (Pohl, 2010; vgl. auch Conway & Pley-
dell-Pearce, 2000; Conway, Singer, & Tagini, 2004). Mit die-
sen Informationen wird nach Entsprechungen im Gedächtnis 
– d. h. analogen Engrammen – gesucht (Pohl, 2010). Werden 
entsprechende kortikale Netzwerke gefunden, gilt etwas als 
erinnert. Sind die gefundenen Aktivitätsmuster dem Suchset 
nur ähnlich, stimmen jedoch nicht vollständig mit ihm überein, 
bestimmt das Ausmaß der Übereinstimmung die subjektive 
Sicherheit, etwas zu erinnern (Pohl, 2010). Die Lücken in den 
angeregten kortikalen Netzwerken werden dann anhand ver-
schiedener Informationsquellen (z. B. den subjektiven Wis-
sensschemata oder dem Selbstkonzept) geschlossen (siehe 
2.1). Insofern zeigt sich erneut, dass die Prozesse der Bildung 
und des Abrufs von Erinnerungen (re-)konstruktiv sind (vgl. 
Pohl, 2010).

 2. Erinnerungsfehler

 Wir können also festhalten, „... that our memory is flexible 
at being able to remember the past, interpret the present, and 
simulate future events all of which are indicative of an extre-
mely adaptive memory system. This adaptive flexibility comes 
at a cost: It is susceptible to memory errors that can arise be-
cause of the potential confusion between what we imagined 
and what is reconstructed from memory“ (Otgaar et al., 2015; 
p. 289). Fehlerhafte bzw. falsche Erinnerungen können sich 
dadurch zeigen, dass Ergänzungen vorgenommen werden, 
bestehende Erinnerungen umgedeutet oder neubewertet 
werden, verbale Überschattungen auftreten oder Erinnerun-
gen an Ereignisse entstehen, die nie stattfanden (sog. Schein-
erinnerungen).

 2.1 Fehlerhafte Ergänzungen

 Wir tendieren dazu, Erinnerungslücken schemakonsistent 
auszufüllen (siehe 1.3). Wenn wir uns noch einmal vergegen-
wärtigen, dass unter Stress besonders viele Erinnerungslü-
cken entstehen können, da die Enkodierung peripherer Infor-
mationen reduziert ist und zumeist nicht mehr unterschieden 
werden kann, welche Details tatsächlich erlebt und welche 
dem originären Gedächtnisinhalt zu einem späteren Zeitpunkt 
hinzugefügt wurden, ist anzunehmen, dass insbesondere bei 
der Wiedergabe emotional belastender Ereignisse fehlerhafte 
Ergänzungen auftreten können. Ein überhöhtes Vertrauen in 
die eigene Erinnerung kann eine Differenzierung von „echten“ 
und „falschen“ Erinnerungen zusätzlich erschweren (Sommer 
& Gamer, 2018).

 In diesem Zusammenhang ist das Konzept der Aktivie-
rungsausbreitung bzw. assoziativen Aktivierung zu nennen. 
Dieses beinhaltet die Annahme, dass es zu einer Koaktivie-
rung bestimmter Erinnerungen kommt, wenn ähnliche Ge-
dächtnisinhalte verarbeitet werden (Anderson, 1983; Collins 
& Loftus, 1975; Foster et al., 2017; Reder, Park, & Kieffaber, 
2009; vgl. auch Otgaar, Muris, Howe, & Merckelbach, 2017). 

Es wird angenommen, dass sich rund um einen aktivierten Ge-
dächtnisinhalt – vereinfacht als Knoten bezeichnet – eine Ak-
tivierung entlang verbundener Knoten ausbreitet. Dabei wer-
den nah beieinander liegende Knoten (z. B. Gesetz & Gericht) 
stärker koaktiviert als weiter entfernt liegende Knoten (z. B. 
Gesetz & Tisch). Die Aktivierungsausbreitung bzw. assoziative 
Aktivierung kann zu zwei Zeitpunkten wirksam werden: beim 
Einspeichern und beim Erinnern. Auf Ebene der Enkodierung 
können die Begriffe „Gesetz“ und „Gericht“ automatisch 
auch den Begriff „Judikative“ anregen, obwohl dieser nicht 
zur memorierenden Information gehörte. Auf Ebene des Ge-
dächtnisabrufs kann der Begriff „Judikative“ aufgrund einer 
automatischen Koaktivierung zusätzlich zu den Begriffen „Ge-
setz“ und „Gericht“ in die Erinnerung eingeschlossen werden 
(vgl. auch Gruber, 2018).

 2.2 Umdeutungen und Neubewertungen

 Vergangene Ereignisse bzw. Episoden werden so erklärt, 
wie sie aus jetziger Perspektive schlüssig erscheinen. Dabei 
dienen kognitive Verzerrungen, die während des Gedächtnis-
abrufs autobiografischer Erinnerungen auftreten, den gegen-
wärtigen psychologischen Bedürfnissen einer Person (vgl. 
Conway & Pleydall-Pearce, 2000; Fivush, 2011; Piefke & Mar-
kowitsch, 2010; Pohl, 2007, 2010). Der jeweilige Kommunika-
tionspartner und die aktuellen Emotionen sind dabei Impulse, 
Erlebnisse umzudeuten bzw. neu zu bewerten. Pohl (2010) 
ergänzt, dass auch bei der Einschätzung früherer persönlicher 
Merkmale und Zustände (z. B. Persönlichkeitseigenschaften) 
für gewöhnlich vom aktuellen Befinden ausgegangen und mit-
hilfe einer subjektiven Entwicklungstheorie der damalige Zu-
stand rekonstruiert wird. Bei der Rekonstruktion können zwei 
Fehlerquellen wirksam werden: die aktuelle Einschätzung 
und/oder die subjektive Entwicklungstheorie kann falsch sein 
(Pohl, 2010). Nehmen wir bspw. an, im Laufe unseres Lebens 
ängstlicher geworden zu sein, können wir das gegenwärtige 
Ausmaß an Ängstlichkeit überschätzen und/oder das frühere 
Ausmaß als zu niedrig erinnern (vgl. Pohl, 2010).

 2.3 Verbale Überschattungen

 Teilen wir Erinnerungen mit, wird visuell oder über andere 
Sinne Enkodiertes in verbale Informationen übertragen. Jedes 
Mal, wenn wir Bilder, Gerüche, Stimmen etc. sprachlich kom-
munizieren, verändern bzw. reduzieren sich die originär wahr-
genommenen Details – wir vereinfachen, da wir nicht alle 
nonverbalen Eindrücke in Worte fassen können (Shaw, 2016). 
Diese sog. verbalen Überschattungen (Schooler & Engstler-
Schooler, 1990) wurden zunächst am Beispiel von Personen-
identifizierungen untersucht. Es zeigte sich, dass ein Gesicht 
schlechter wiedererkannt wird, wenn dieses kurz zuvor be-
schrieben werden sollte (vgl. Alogna et al., 2014; Meissner & 
Brigham, 2001; Smith & Flowe, 2014; aber auch Sauerland, 
Holub, & Sporer, 2008; Sporer, Kaminski, Davids, & McQuis-
ton, 2016). Wurde der Zeitraum zwischen der Personenbe-
schreibung und -identifizierung verlängert, waren verbale 
Überschattungseffekte hingegen kaum bzw. gar nicht mehr 
nachweisbar (Finger & Pezdek, 1999; vgl. auch Alogna et al., 
2014). Während sich der Verlust von Einzelheiten auch bei der 
Verbalisierung anderer visueller Stimuli (z. B. Farben, Formen 
und Landkarten; Brandimonte, Hitch, & Bishop, 1992; Fiore 
& Schooler, 2002; Schooler & Engstler-Schooler, 1990) sowie 
weiterer Sinnesmodalitäten (z. B. auditiver und gustatorischer 
Empfindungen; Houser, Fiore, & Schooler, zitiert nach Mel-
cher & Schooler, 2004, p. 618; Perfect, Hunt, & Harris, 2002; 
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Vanags, Carroll, & Hollins, 2005) feststellen lässt, scheinen 
Erinnerungen an Gesprochenes und Gelesenes nicht dadurch 
beeinträchtigt zu werden, dass sie sprachlich kommuniziert 
werden (vgl. Schooler & Engstler-Schooler, 1990).

 Schooler und Engstler-Schooler (1990) postulieren, dass 
die Verbalisierung nonverbaler Eindrücke nicht nur zu einem 
Verlust von Einzelheiten führen kann, sondern auch zu einer 
Erzeugung konkurrierender Reminiszenzen – einer Erinnerung 
an die Zeit, zu der das Erlebnis stattfand, und einer Erinnerung 
an die Zeit, zu der das Erlebnis erzählt wurde. Ein ähnliches 
Phänomen kann beim Betrachten von Bildern auftreten. So 
erzeugen wir auch beim Blick auf ein Foto eine neue Erinne-
rung an den abgebildeten Moment. Wollen wir zu einem spä-
teren Zeitpunkt von dem Ereignis berichten, haben wir unter 
Umständen Schwierigkeiten, zwischen der Erinnerung an das 
tatsächlich Erlebte und der Erinnerung an das Foto zu differen-
zieren (vgl. Shaw, 2016)

 2.4 Scheinerinnerungen

 Ergänzungen, Umdeutungen, Neubewertungen und ver-
bale Überschattungen verändern Erinnerungen an tatsächlich 
Erlebtes. Es können sich jedoch auch Reminiszenzen an Er- 
eignisse entwickeln, die sich nie ereignet haben. Diese 
Scheinerinnerungen beruhen Steller (2019) zufolge auf der 
Konstruktion einer Vorstellung mit fiktiven Inhalten, die wie 
die Rekonstruktion autobiografischer Erinnerungen erlebt 
wird. Nash und Ost (2017) weisen darauf hin, dass Schein-
erinnerungen „occur in all aspects of every day life and have 
meaning and consequences in innumerable ways, positve 
and negative, minor and major“ (p. 4). 

 Die Frage nach der möglichen Entwicklung von Scheiner-
innerungen an einen sexuellen Missbrauch hat die Psycho-
logie insbesondere in den 80er- und 90er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts beschäftigt. In dieser Zeit gaben zunächst in den 
USA und später auch in anderen Ländern viel mehr Personen 
als zuvor an, sich erstmals an einen in der Kindheit erlebten 
sexuellen Missbrauch erinnern zu können (Volbert, 2018; Vol-
bert et al., 2019; vgl. auch Howe & Knott, 2015). Dieser Be-
fund führte zu der Frage, ob gesellschaftliche Veränderungen 
im Umgang mit der Thematik das Wiedererlangen genuiner 
Erinnerungen oder die Entstehung von Scheinerinnerungen 
begünstigt haben (Volbert, 2018; Volbert et al., 2019) und 
regte eine Vielzahl von systematischen Untersuchungen zu 
Scheinerinnerungen an (für einen Überblick siehe Brewin & 
Andrews, 2017; Scoboria et al., 2017). 

 Wie vermag eine Person derart überzeugend ausgestaltete 
Erinnerungen an ein gänzlich fiktives Ereignis zu entwickeln, 
dass sie und mitunter auch Dritte dieses für selbst erlebt er-
achten?

 Volbert et al. (2019) führen das Zusammentreffen der fol-
genden Bedingungen für die Entstehung und Entwicklung 
von Scheinerinnerungen an (vertiefend siehe Volbert, 2014a, 
2018):

 Empfänglichkeit für Suggestionen. Es ist davon auszuge-
hen, dass der Ausgangspunkt für die Entstehung von Schein-
erinnerungen in einer Form von Empfänglichkeit besteht, die 
sich aus den allgemeinen oder aktuellen psychologischen 
Bedürfnissen einer Person ergibt (vgl. Gheorghiu, 1989). Be-
einflussungseffekte werden mit höherer Wahrscheinlichkeit 
übernommen, wenn die suggerierten Inhalte geeignet sind, 
einen bestehenden Mangelzustand zu beheben bzw. zu redu-
zieren (z. B. durch Erhalt von Aufmerksamkeit und/oder Erklä-
rungen für psychische Beschwerden). Erklärungen, bei denen 

äußere Umstände oder schuldige Dritte zu identifizieren sind, 
können in solch verunsichernden Situationen erleichternd sein 
(z. B. die Äußerung, dass psychische Beschwerden oftmals 
auf frühere Traumatisierungen zurückzuführen sind; vgl. Stof-
fels, 2004). 

 Aktive Suggestionen. Die suggerierten Inhalte können auf 
unterschiedlichem Wege an eine hierfür empfängliche Person 
herangetragen werden. Zum einen kann es zu einer direkten 
Beeinflussung in Form von suggestiven Frageformulierungen 
oder Verhaltensweisen durch die jeweiligen Gesprächspartner 
kommen (vgl. Gubi-Kelm, 2012; Köhnken, 2003). Ferner kann 
die Art und Weise, wie Fragesätze intoniert werden, suggestiv 
wirken (Gubi-Kelm & Schmidt, 2018). Zum anderen kann die 
intensive Beschäftigung mit einem Thema durch Nachdenken, 
den Austausch in Internetforen, den Konsum einschlägiger Fil-
me bzw. Literatur autosuggestive Prozesse auslösen, die ggf. 
durch Dritte Verstärkung erfahren.

 Plausibilität des Ereignisses und des zwischenzeitli-
chen Nichterinnerns. Besteht die Annahme, dass psychische 
Beschwerden oftmals auf frühere Traumatisierungen zurück-
zuführen sind, erscheint das Vorliegen derartiger Erfahrungen 
plausibel. Wird dieser Kausalzusammenhang von einer als ver-
trauenswürdig oder kompetent erachteten Person kommuni-
ziert, kann dies zu der subjektiven Überzeugung führen, in der 
Vergangenheit traumatische Erfahrungen gemacht zu haben. 
Da persönlich Bedeutsames für gewöhnlich gut erinnert wird, 
muss auch eine plausible Erklärung für das zwischenzeitliche 
Nichterinnern gefunden werden. Eine derartige Erklärung 
kann bei Erwachsenen darin bestehen, dass traumatische Er-
fahrungen vielfach verdrängt oder dissoziiert werden. 

 Generierung bildhafter Vorstellungen. Die subjektive 
Überzeugung, in der Vergangenheit traumatische Erfahrun-
gen gemacht zu haben, und Bemühungen, diese zu visuali-
sieren, können Umdeutungen und Neubewertungen tatsäch-
licher Erinnerungen bewirken oder eine explizite Suche nach 
Erinnerungen auslösen. In einigen Fällen werden zusätzlich 
therapeutische Techniken angewandt, um einen „Wiedererin-
nerungsprozess“ einzuleiten. Regen diese Techniken dazu an, 
fiktive Situationen zu imaginieren oder sich in diese hinein-
zuversetzen, kann die Generierung bildhafter Vorstellungen 
begünstigt werden, die Erinnerungen ähneln (vgl. Lynn, Kra-
ckow, Loftus, Locke, & Lilienfeld, 2015). 

 Quellenverwechslungsfehler. Eine anhaltende Beschäfti-
gung mit den scheinbar erlebten traumatischen Ereignissen 
führt dazu, dass die vermeintlichen Erinnerungen besonders 
schnell abgerufen werden können und besonders vertraut 
erscheinen. Abrufflüssigkeit, Vertrautheit sowie bildhafte Vor-
stellungen sind zentrale Kriterien, um mentale Bilder fälschli-
cherweise für tatsächliche Erinnerungen zu halten (vgl. Schac-
ter, Norman, & Koutstaal, 1998). 

 3. Weitere strafrechtlich relevante Aspekte

 Neben der Möglichkeit eines Vorliegens von Erinnerungs-
fehlern, die bei der Bewertung von Aussagen in Betracht ge-
zogen werden muss, sind die Fähigkeit, zurückliegende Er-
eignisse bzw. Episoden früher Lebensabschnitte aus dem 
autobiografischen Gedächtnis abzurufen, die zeitliche Einord-
nung von Ereignissen, die Erinnerung an multiple ähnliche Er-
eignisse und das Erkennen von Aussagen, die auf Scheinerin-
nerungen basieren, im Strafrecht von besonderer Bedeutung. 

 3.1 Fähigkeit, zurückliegende Ereignisse bzw. Episoden 
früher Lebensabschnitte aus dem autobiografischen Gedächt-
nis abzurufen
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 Sind Gerichte zur Sachverhaltsaufklärung – z. B. bei sexuel-
len Missbrauchsvorwürfen – auf die Aussagen von Kindern 
angewiesen, ist u. a. abzuklären, inwieweit diese imstande 
sind, über vergangene Ereignisse zu berichten. Werden Straf-
taten angezeigt, die sich vor sehr langer Zeit ereignet haben 
sollen, sind zudem Kenntnisse darüber von Bedeutung, wie 
weit wir uns mit zunehmendem Alter zurückerinnern können. 
Im Hinblick auf die Erinnerungsfähigkeit können sich im straf-
rechtlichen Kontext somit zwei Fragen ergeben: zum einen 
die Frage nach der Fähigkeit jüngerer Kinder, Vergangenes zu 
erinnern, und zum anderen die Frage nach der Fähigkeit älte-
rer Kinder, Jugendlicher und Erwachsener, detaillierte Episo-
den früher Lebensabschnitte aus dem autobiografischen Ge-
dächtnis abzurufen (Niehaus, Volbert, & Fegert, 2017; Volbert, 
2014b).

 Die Fähigkeit, Angaben zu vergangenen Ereignissen zu  
machen, entwickelt sich im Alter zwischen zwei und drei 
Jahren, wobei es sich zunächst um ein gemeinsames Erin-
nern von Eltern und Kindern handelt (Volbert, 2005, 2014b). 
Die Beiträge der Kinder sind ohne Kenntnis der Ereignisse 
kaum verständlich. Bis zum vollendeten dritten Lebensjahr 
können Kinder einige Informationen über längere Zeiträume 
wiedergeben, sie äußern sich ohne spezifische Hinweisreize 
jedoch nur selten eigenständig (Niehaus et al., 2017). Können 
derartige Hinweisreize nicht gegeben werden (z. B. weil die 
befragende Person nicht über entsprechende Vorinformatio- 
nen verfügt), erfolgen auf gestellte Fragen kaum Antworten 
(Volbert, 2005). Auch im Alter von vier Jahren bleiben vom 
Kind initiierte Gespräche über vergangene Ereignisse noch 
selten. 

 Ab dem dritten Lebensjahr sind Kinder erstmals dazu in 
der Lage, mehr oder weniger kohärent über Vergangenes 
zu berichten (Niehaus et al., 2017; Volbert, 2005, 2014b). Zu-
dem werden Details angegeben, die geeignet sind, räumliche 
sowie zeitliche Bezüge herzustellen und etwas über die Be-
deutung eines Ereignisses für die Kinder abzuleiten (Volbert, 
2005). Gleichwohl haben auch Kinder dieser Altersgruppe 
noch erhebliche Schwierigkeiten, Informationen selbstständig 
aus dem Gedächtnis abzurufen; in einem freien Bericht pro-
duzieren sie nur wenige Informationen (Niehaus et al., 2017; 
Volbert, 2005, 2014b). Dies kann dazu führen, dass bei mehr-
fachen Befragungen zum selben Ereignis unterschiedliche De-
tails genannt werden. Offenbar existiert noch kein Kern, der 
zu verschiedenen Zeitpunkten unabhängig von den gestellten 
Fragen zu einem Ereignis wiedergegeben wird (Niehaus et 
al., 2017; Volbert, 2005, 2014b; vgl. auch Hudson, 1993). Die 
Fähigkeit, Erinnerungen weitgehend ohne Hilfestellungen der 
befragenden Person abzurufen und umfangreicher frei zu be-
richten, verbessert sich bis zum Schulalter stetig (Niehaus et 
al., 2017; Volbert, 2005, 2014b; vgl. auch Fivush, 2002; Nelson 
& Fivush, 2004). 

 Ebenfalls weist die Fähigkeit zur langfristigen Erinnerung 
eine beständige Entwicklung auf. Während sich Kinder im Al-
ter von drei bis fünf Jahren an bedeutsame Ereignisse über 
einen Zeitraum von mehreren Monaten oder auch Jahren er-
innern können, werden diese ab dem sechsten Lebensjahr 
größtenteils dauerhaft erinnert (Niehaus et al., 2017; Volbert, 
2014b; vgl. auch Nelson & Fivush, 2004). Da frühe Reminis-
zenzen nicht selten mit Details aus späteren ähnlichen Erleb-
nissen vermengt werden, stellen auch kohärente Erzählungen 
nicht zwingend die Wiedergabe genuiner Erinnerungen dar, 
sondern eher einen Mix aus innerfamiliär thematisierten Er-
eignissen und mentalen Bildern späterer Erlebnisse (Volbert, 
2014b; vgl. auch Peterson & Parsons, 2005).

 Die Frage, wie lange sich Kinder an Vergangenes erinnern 
können, scheint nicht nur vom Lebensalter, dem Behaltensin-
tervall und der Relevanz des Ereignisses abhängig zu sein, 
sondern auch vom Verständnis des Ereignisses (Volbert, 
2005). Festzuhalten ist, dass die Berichte sechs- bis sieben-
jähriger Kinder in ihrer Organisation sowie Logik allmählich 
denen von Erwachsenen ähneln (Volbert, 2005, 2014b; vgl. 
auch Bauer & Larkina, 2014; Nelson & Fivush, 2004).

 Der Befund, dass viele der zunächst über mehrere Monate 
oder auch Jahre erinnerten bedeutsamen Ereignisse in der 
frühen Kindheit nach längerer Zeit nicht mehr abrufbar sind, 
korrespondiert mit der infantilen bzw. Kindheitsamnesie Er-
wachsener – d. h. dem weitgehenden Unvermögen, sich an 
Ereignisse zu erinnern, die vor dem dritten Lebensjahr statt-
fanden (Volbert, 2014b; vertiefend zur infantilen bzw. Kind-
heitsamnesie siehe Bauer, 2014, 2015a, b; Howe & Courage, 
1993; Howe et al., 2018; Pohl, 2010). Werden von älteren Kin-
dern, Jugendlichen oder Erwachsenen detaillierte Episoden 
aus einer Zeit vor dem zweiten Geburtstag berichtet, sollte 
die Möglichkeit des Vorliegens von Scheinerinnerungen in 
Betracht gezogen und durch einen aussagepsychologischen 
Sachverständigen geprüft werden (vgl. Niehaus et al., 2017).

 3.2 Zeitliche Einordnung von Ereignissen

 Das autobiografische Gedächtnis ermöglicht es, sowohl die 
Dauer einzelner Ereignisse als auch die Zeit zwischen Ereig-
nissen einzuschätzen. Diese Datierung von Erlebnissen formt 
unsere persönliche Lebensgeschichte. 

 Die für ein Strafverfahren wichtige zeitliche Einordnung von 
Ereignissen gelingt jedoch erst relativ spät. Ein elementares 
Verständnis dafür, dass Vergangenes unterschiedlich lang zu-
rückliegen kann – es also mehrere Varianten von „früher“ gibt 
(z. B. gestern, letzte Woche, vergangener Sommer) –, entwi-
ckelt sich zwar im Alter von drei bis vier Jahren, ein komplexe-
res Verständnis von Zeit bildet sich jedoch erst in den frühen 
Schuljahren (Niehaus et al., 2017). Daher sind Einordnungen 
von Ereignissen innerhalb konventioneller Zeitskalen frühes-
tens ab dem achten bis neunten Lebensjahr zu erwarten; eine 
deutliche Zunahme zeitlicher Einordnungen lässt sich erst im 
Alter von zehn Jahren beobachten (Niehaus et al., 2017; vgl. 
auch Orbach & Lamb, 2007; Volbert, 2014b). Gleichwohl er-
weist sich die zeitliche Einordnung von Ereignissen auch im 
Erwachsenenalter als schwierig und fehleranfällig. 

 Bei nachträglichen zeitlichen Beurteilungen von Ereignissen 
ist festzustellen, dass die Dauer von kürzeren im Vergleich zu 
längeren Episoden weniger zuverlässig eingeschätzt werden 
kann. So wird die Dauer etwa zehnminütiger Ereignisse über-
schätzt, während eine nahezu genaue Beurteilung vorgenom-
men werden kann, wenn Ereignisse etwa eine halbe Stunde 
oder eine Stunde andauern (Tobin, Bisson, & Grondin, 2010).

 Auch bei der autobiografischen Datierung von Erlebnissen 
kann es zu Verzerrungen bzw. zeitlichen Verlagerungen kom-
men (sog. Teleskopeffekt; Rubin & Baddeley, 1989). Wird bei 
weiter zurückliegenden Ereignissen die seither vergangene 
Zeit eher unterschätzt, d. h. eine Episode näher an der Gegen-
wart angesiedelt (forward telescoping bzw. Vorwärtsverschie-
bung), wird bei Ereignissen, die erst vor Kurzem geschehen 
sind, die seither vergangene Zeit eher überschätzt, d. h. eine 
Episode weiter in der Vergangenheit angesiedelt (backward 
telescoping bzw. Rückwärtsverschiebung; Pohl, 2010; vgl. 
auch Gaskell, Wright, & O’Muircheartaigh, 2000; Williams, 
Conway, & Cohan, 2008). Bestehen Erinnerungen etwa drei 
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Jahre, scheinen sie für einen Teleskopeffekt besonders anfäl-
lig. So nehmen wir bei Ereignissen, die weniger als drei Jahre 
her sind, im Allgemeinen an, sie lägen weiter zurück, wäh-
rend wir Ereignisse, die vor mehr als drei Jahren stattfanden, 
nicht als so weit zurückliegend empfinden (Janssen, Chessa, 
& Murre, 2006).

 Die chronologische Einordnung autobiografischer Ereignis-
se kann dadurch erleichtert werden, dass diese im Verhältnis 
zu persönlichen oder geschichtlichen Orientierungspunkten 
– sog. Meilensteinen – betrachtet werden (z. B. das Jahr, in 
dem der eigene Schulabschluss erworben wurde resp. das 
Jahr, in dem die Deutsche Einheit erfolgte). Die Meilensteine 
selbst und Ereignisse in ihrer zeitlichen Nähe werden zumeist 
genauer datiert als Ereignisse, die weiter entfernt liegen, kön-
nen jedoch auch fehlerbehaftet sein (vgl. Pohl, 2010; Shaw, 
2016). 

 3.3 Erinnerung an multiple ähnliche Ereignisse

 Ebenfalls haben wir es im forensischen Kontext nicht sel-
ten damit zu tun, dass Personen berichten, ähnliche Ereignis-
se mehrfach erlebt zu haben. Mit einem Beschluss des BGH 
(BGHSt 40, 138) wurde im Jahr 1994 die Annahme des Fort-
setzungszusammenhangs auf Ausnahmefälle begrenzt, wes-
halb jeder Vorwurf als eigenständige Tat zu betrachten ist (vgl. 
Volbert et al., 2019). Aus gedächtnispsychologischer Perspek-
tive können sich hierbei einige Schwierigkeiten ergeben. 

 Einleitend wurde bereits angeführt, dass die Aufgabe des 
Gedächtnisses u. a. darin besteht, Bedeutungen aus Erfahrun-
gen abzuleiten, um gegenwärtigem und zukünftigem Handeln 
zu dienen (Baddeley, 1988; Conway & Loveday, 2015; Volbert 
et al., 2019; Welzer, 2010). Vor diesem Hintergrund ist das Er-
innern von multiplen ähnlichen Ereignissen mit ihren charak-
teristischen Einzelheiten nicht funktional. Bleiben von einem 
erstmalig erlebten Ereignis zunächst viele Details gut zugäng-
lich, verlieren diese an Bedeutung, wenn sich das Ereignis auf 
ähnliche Weise wiederholt – es kommt zur Ausbildung einer 
generischen Repräsentation (siehe 1.4). Während diese Skrip-
te gut behalten werden, sind die Details der distinkten Er-
fahrungen mit der Zeit möglicherweise nicht mehr erinnerbar 
(Pohl, 2010; Volbert et al., 2019). Weicht ein Ereignis hingegen 
von einer bereits bestehenden generischen Repräsentation 
ab, wird dieses gut als spezifische Episode erinnert. Nach 
einer Prüfung, ob diese Abweichung eine Ausnahme von oder 
eine Ausformung der Regel darstellt, bleibt das Ereignis ent-
weder individuell repräsentiert oder das Skript wird aktuali-
siert (Volbert et al., 2019; vgl. auch Howe, 2000, 2011). Ein Er-
eignis wird also in Abhängigkeit davon, ob es ein einziges Mal 
oder in ähnlicher Form mehrfach stattfindet, unterschiedlich 
im Gedächtnis abgebildet und somit auch unterschiedlich (bei 
ähnlichen Erfahrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit schlech-
ter) erinnert (Volbert et al., 2019). 

 Volbert et al. (2019) resümieren angesichts der Funktions-
weise des autobiografischen Gedächtnisses, dass in Aussa-
gen über einmalige Erlebnisse eine kontextuelle Einordnung 
der Ereignisse zu erwarten ist, es für eine aussagende Person 
beim Bericht multipler ähnlicher Ereignisse jedoch ungemein 
schwierig sein kann, spezifische Kontextdetails den jeweili-
gen Ereignissen zuverlässig zuzuordnen. 

 Die Autoren weisen ferner darauf hin, dass dieses Prob-
lem dadurch verstärkt werden kann, dass aufgrund der o. g. 
Rechtssituation mitunter lediglich einzelne Vorfälle einer Tat-
serie (z. B. bei Aussagen über einen monate- oder jahrelang 
erlebten Missbrauch) angeklagt werden, weil gerade diese 

räumlich und zeitlich gut verankert werden können (z. B. soll 
eine Handlung während einer bestimmten Reise geschehen 
sein). Diese für das Strafverfahren teilweise zufällig heraus-
gegriffenen Vorfälle müssen für die Geschädigten im Vergleich 
zu anderen, ähnlichen Erlebnissen aber keine herausragende 
Bedeutung haben. Wird bei einer Anhörung bzw. Vernehmung 
allein auf diese Vorfälle spezifisch Bezug genommen, geht die 
Einbettung der einzelnen Ereignisse in das Gesamtgeschehen 
teilweise verloren (vertiefend siehe Volbert et al., 2019).

 3.4 Erkennen von Scheinerinnerungen

 Zuletzt geht es um die Frage, ob bzw. wie sich erkennen 
lässt, ob Aussagen auf Scheinerinnerungen beruhen. 

 Im Gegensatz zu lügenden konstruieren auf der Basis von 
Scheinerinnerungen aussagende Personen nicht absichtlich 
eine falsche Darstellung, sondern nehmen Bezug auf ihre 
vermeintliche Erinnerung (Volbert et al., 2019). Unterschiede 
in der Aussagequalität, wie sie sich zwischen wahren und 
erfundenen Aussagen feststellen lassen, sind daher nicht 
zu erwarten. Demzufolge kann die merkmalsorientierte In-
haltsanalyse nicht sinnvoll zur Differenzierung zwischen er-
lebnis- und nicht erlebnisbasierten Aussagen herangezogen 
werden, wenn sich beachtenswerte suggestive Bedingungen 
in der Aussageentstehung und -entwicklung zeigen (BGHSt 
45, 164). Auch mithilfe anderer potenzieller Methoden lassen 
sich keine verlässlichen Unterschiede zwischen wahren und 
auf Scheinerinnerungen basierenden Aussagen nachweisen. 
So stehen bisher weder durch bildgebende Verfahren (vgl. van 
de Ven, Otgaar, & Howe, 2018) noch durch die Erhebung von 
physiologischen Reaktionen, Verhaltenskonsequenzen oder 
psychopathologischen Symptomen Maße zur Verfügung, die 
eine für forensische Einzelfallentscheidungen hinreichend zu-
verlässige Differenzierung zwischen erlebnis- und nicht-erleb-
nisbasierten Aussagen ermöglichen (Volbert et al., 2019; vgl. 
auch Laney & Loftus, 2013). 

 Lässt sich die Frage nach der Echtheit von Erinnerungen 
nun überhaupt beantworten? 

 Wenngleich sich die o. g. Methoden als ungeeignet er-
wiesen haben, verlässlich zwischen wahren Aussagen und 
solchen, die auf Scheinerinnerungen beruhen, zu unterschei-
den, kann die Analyse der Entstehungs- und Entwicklungsge-
schichte der Angaben Hinweise dafür liefern, ob diese einen 
Erlebnishintergrund aufweisen oder nicht. Hierbei sind laut 
Volbert et al. (2019) insbesondere die folgenden Aspekte zu 
berücksichtigen (vgl. auch Howe et al., 2018; Steller, 2019; Vol-
bert, 2018):

 Diskontinuierliche Erinnerung. Scheinerinnerungen stel-
len sich immer diskontinuierlich dar, weil sie eben nicht als 
Rekonstruktion autobiografischer Erinnerungen, sondern als 
Konstruktion einer Vorstellung mit fiktiven Inhalten zu verste-
hen sind (Steller, 2019). Die vermeintlichen Erlebnisse werden 
daher nicht ab dem fraglichen Ereignis, sondern erst zu einem 
späteren Zeitpunkt „erinnert“.

 Spezifische Erwartungshaltung. Vor dem Auftreten bild-
hafter Vorstellungen bestand bereits die Erwartungshaltung, 
dass traumatische Erfahrungen vorliegen müssen.

 Explizite Suche nach Erinnerungen. Die bildhaften Vor-
stellungen sind aufgrund aktiver Erinnerungsbemühungen 
aufgekommen.

 Langanhaltender Wiedererinnerungsprozess. Während 
der Umfang einer Erinnerung an tatsächliche Ereignisse durch 
die abgeschlossene Vergangenheit begrenzt ist, lässt sich die 
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Konstruktion der Vergangenheit beim Vorliegen von Scheiner-
innerungen über einen sehr langen Zeitraum und theoretisch 
ohne Limitierung fortführen.

 Angaben, die gedächtnispsychologischen Erkenntnis-
sen widersprechen. Da es sich bei Scheinerinnerungen nicht 
um genuine Erinnerungen handelt, können diese Inhalte auf-
weisen, die gedächtnispsychologischen Gesetzmäßigkeiten 
widersprechen (z. B. Angaben zu Erlebnissen aus den ersten 
beiden Lebensjahren).

Resümee

 Wir können also festhalten, dass wir kein absolutes Ge-
dächtnis haben und uns nicht alles jemals Erlebte unter 
Verwendung geeigneter Methoden (originalgetreu) wieder 
zugänglich wird, obwohl diese Annahme sowohl unter Nicht-
Psychologen2 als auch unter einigen Psychologen bzw. Psy-
chotherapeuten teils noch verbreitet zu sein scheint (vgl. Alva-
rez & Brown, 2002; Lynn, Evans, Laurence, & Lilienfeld, 2015; 
Otgaar et al., 2019; Patihis, Ho, Tingen, Lilienfeld, & Loftus, 
2014; Patihis & Pendergast, 2018; Yapko, 1994). Wie in die-
sem Kapitel dargestellt, ist unser Gedächtnis kein Mechanis-
mus, sondern ein Organ – ein Funktionssystem. Es besteht 
aus sich fortwährend verändernden neuronalen Netzwerken 
– einer Funktionsarchitektur (Draaisma, 2013). Somit unterlie-
gen auch unsere Gedächtnisinhalte stets Prozessen. Vor die-
sem Hintergrund ist im strafrechtlichen Kontext zu bedenken, 
dass Aussagen keine verbalisierten Reproduktionen objekti-
ver Erlebniswirklichkeiten, sondern „verbalisierte Rekonstruk-
tionen subjektiver [Hervorhebung v. Verf.] Erlebniswirklichkei-
ten“ (Greuel, 2001, S. 324) darstellen. Gleichwohl wäre der 
Schluss, Erinnerungen seien überhaupt nicht verlässlich und 
bildeten demzufolge keine Basis für eine forensische Beurtei-
lung, überzogen (Rohmann, 2018, 2019). Wenngleich das Ge-
dächtnis aufgrund seiner hohen Anpassungsfähigkeit grund-
sätzlich (ver-)formbar und fehleranfällig ist, hätte es sich in der 
Evolutionsgeschichte wohl nicht entwickeln können, wenn 
es nicht in der Regel ein hinreichend reliables Verhältnis zur 
Realität hätte (Draaisma, 2013; vgl. auch Pohl, 2010). Das Pro-
blem liegt in der Formulierung „in der Regel“, die Ausnahmen 
impliziert. Um die Aussagen von Auskunftspersonen dahinge-
hend bewerten zu können, ob sie ein reliables Verhältnis zur 
Realität aufweisen oder nicht (z. B. beim Vorliegen von Schein-
erinnerungen), sind die hier skizzierten gedächtnis- und aussa-
gepsychologischen Befunde von Juristen sowie forensischen 
Sachverständigen zu berücksichtigen und zu gewichten.

 Beim Vergegenwärtigen all der Besonderheiten des auto-
biografischen Gedächtnisses kommen mir am Ende dieses 
Beitrags in Bezug auf die Erinnerungen an meinen ersten 
Urlaub zunehmend Zweifel. Sehr viel wahrscheinlicher, als im 
Sommer 1979 mit meinen Eltern nach Schleswig an die Schlei 
gereist zu sein, scheint es mir, dass ich meinen ersten Urlaub 
– wie viele darauf folgende auch – an der Eckernförder Bucht 
der Ostsee verbracht habe. 
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 Leider ist im Septemberheft der Schleswig-Holsteinischen 
Anzeigen auf S. 326 ein Absatz nur unvollständig abgedruckt 
worden. Nachfolgend finden Sie ihn noch einmal vollständig:

 2. Der literarische Symbolismus

 Als nächstes der literarische Symbolismus: Im Gegensatz 
zu dem bis ins 18. Jahrhundert zurückreichenden Symbolis-
mus in der bildenden Kunst, insbesondere in der Malerei, 
hat sich der Symbolismus in der Literatur erst in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts voll herausgebildet. Den Vorreiter 
machte dabei die französische Literatur. Von Frankreich aus 
hat sich der literarische Symbolismus rasch über nahezu die 
gesamte Weltliteratur ausgebreitet und ist schnell zu einer der 
wichtigsten Vorstufen der modernen Literatur geworden. Sein 
Kennzeichen ist die Abkehr von Realismus und Naturalismus, 
die Abwendung aber auch von allen außerkünstlerischen Zie-
len der Kunst und damit die entschiedene Proklamation des 
Prinzips der l’art pour l’art. Wichtiges Stilmittel symbolisti-
scher Texte ist die Parallelisierung äußerer und innerer Vorgän-
ge und damit verbunden der Gebrauch von Schauplätzen der 
Handlung als Symbol für einfühlsam geschilderte psychologi-
sche Vorgänge – am Beispiel der aus der damaligen Gegen-
wart gefallenen Stadt Brügge bei Rodenbach wird uns das 
noch detailliert begegnen.
 Wie gesagt, ist Frankreich das Ursprungsland des literari-
schen Symbolismus. Zu dessen wichtigsten Repräsentanten 

in Frankreich gehören etwa Charles Baudelaire (1821–1867), 
Stéphane Mallarmé (1842–1898), Paul Verlaine (1844–1896) 
und Arthur Rimbaud (1854–1891), allesamt Wegbereiter der 
modernen französischen Lyrik. Die enge Verbindung der bel- 
gischen Literatur des 19. Jahrhunderts mit der Literatur Frank-
reichs zeigt sich auch darin, dass der französischsprachige 
Symbolismus maßgeblich nicht zuletzt von einer beträchtli-
chen Zahl französisch schreibender Flamen geprägt worden 
ist. Genannt seien hier nur Emile Verhaeren (1855–1916), 
Iwan Gilkin (1858–1924), Maurice Maeterlinck (1862–1949), 
Nobelpreisträger für Literatur im Jahre 1911, und schließlich 
auch Georges Rodenbach (1855–1898) – allesamt (wie noch 
viele weitere Vertreter des belgischen Symbolismus der Zeit) 
Dichterjuristen.4 Nur im deutschen Expressionismus der Jah-
re vor dem Ersten Weltkrieg gibt es noch einmal eine solche 
Dichte als Poeten wirkender Juristen wie unter den franzö-
sisch schreibenden flämischen Symbolisten in der Zeit der 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.5

––––––––––––––
 4 Weitere Namen von Dichterjuristen des belgischen Symbolismus bei 
Hermann Weber, Juristen als Schriftsteller nichtdeutscher Sprache: Georges 
Rodenbach, NJW 2018, 749–753 (749).
 5 S. vor allem Lovis Maxim Wambach, Die Dichterjuristen des Expres-
sionismus. 2002, S. 277–376, mit der Schilderung der Lebensläufe von nicht 
weniger als 45 Dichterjuristen aus der Zeit des deutschen Expressionismus.

Korrektur zum Aufsatz
 
Poesie des Frauenmords? – Georges Rodenbach, Dichterjurist 

unter den Dichterjuristen des belgischen Symbolismus
Prof. Dr. Hermann Weber, Berlin
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II. Amtliche Veröffentlichungen
Änderung der Richtlinien für die Zusammenarbeit der 

Justiz in Schleswig-Holstein mit den Medien

AV d. MJEV v. 18. September 2020 – II 322/1271-1
(AmtsBl. Schl-H. 2020, S. 1414 / SchlHA 2020, S. 376)

I
 Die Richtlinien für die Zusammenarbeit der Justiz in Schles-
wig-Holstein mit den Medien vom 20. August 2015 (Amtsbl. 
Schl.-H. 2015 S. 1082, SchlHA S. 350) werden wie folgt geän-
dert:
1. In Nr. 2.3 Absatz 2 Satz 3 wird das in Klammern angege-

bene Zitat zur Rechtsprechung am Ende ergänzt um den 
Hinweis „und Urteil vom 16. Februar 2016 – VI ZR 367/15 –“  

2. In Nr. 4 Absatz 3 Satz 1 und in Nr. 5 Absatz 3 Satz 1 wird je-
weils das Wort „Ziffer“ durch das Wort „Nummer“ ersetzt.

3. In Nr. 7 Absatz 1 wird in Satz 4 das in Klammern angegebe-
ne Zitat zur Rechtsprechung am Ende ergänzt um die An-
gaben „; BVerfG, Kammerbeschluss vom 14. September 
2015 – 1 BvR 857/15; BGH, Beschluss vom 5. April 2017 
– IV AR (VZ) 2/16 –“.

4. Nr. 7 Absatz 2 wird um folgenden Satz 2 ergänzt: „Sie 
sollen, soweit sie ab dem 27. Mai 2017 entstanden sind, 
allgemein zugänglich gemacht und an das elektronische 
Informationsregister gemeldet werden (vgl. § 11 Absatz 1 
Satz 1 und 4 Nr. 8 IZG-SH); ab dem 1. Januar 2022 werden 
diese bei den Gerichten des Landes vorhandenen eigenen 
veröffentlichungswürdigen Entscheidungen allgemein zu-
gänglich zu machen und an das elektronische Informations-
register zu melden sein (vgl. Artikel 2 des Gesetzes zur 
Änderung des IZG-SH vom 5. Mai 2017, GVOBl. Schl.-H.  
S. 279).“

5. In Nr. 7 wird folgender Absatz 3 eingefügt: „Wird in Ermitt-
lungs- und Strafverfahren nach Rechtskraft der Entschei-
dung die Veröffentlichung bzw. Zugänglichmachung einer 
anonymisierten Entscheidungsabschrift von den Medien 
erbeten, ist dafür grundsätzlich die zuerst angefragte Pres-
sestelle zuständig; auf Nummer 5 Absatz 2 Satz 1 wird ver-
wiesen.“ 

6. Nr. 7 Absatz 3 wird Absatz 4.

II
 Die Befristung der Richtlinien (Nr. 9 – Inkrafttreten) wird bis 
zum 30. September 2025 verlängert.

III
 Diese Allgemeine Verfügung tritt am 1. Oktober 2020 in 
Kraft.

Kiel, 18. September 2020  
Wilfried Hoops, Staatssekretär

––––––––––––––

Allgemeine Verfügung
zur Durchführung des ersetzenden Scannens im 

Rahmen der in der Justiz geführten elektronischen 
Verfahrensakten (Scan-AV)

AV d. MJEV v. 22. September 2020 – 1510-E-167SH-18SH
(SchlHA 2020 S. 376)

I

Allgemeines

 Diese allgemeine Verfügung regelt die Durchführung des 
ersetzenden Scannens im Sinne von § 3 der Landesverord-

nung über die Führung elektronischer Verfahrensakten in der 
Justiz (ElektAktFVO SH) vom 11.3.2019 (GVOBl. 2019 61). Sie 
betrifft die in der Anlage zu § 1 Abs. 1 ElektAktFVO SH ge-
nannten Gerichte und Staatsanwaltschaften. Ausgenommen 
sind Grundbuch- und Vereinsregistersachen sowie Handels-, 
Genossenschafts- und Partnerschaftsregistersachen.

II

Einrichtung von Scanstellen

(1) Für jede Dienststelle ist eine zentrale Scanstelle einzurich-
ten.

(2) Jede Scanstelle ist mindestens mit  
 a) einem Hochleistungsscanner (ADF-Scanner),
 b) einem Aufsicht-Scanner sowie

 c) einem PC-Arbeitsplatz mit Kartenlesegerät, einer Li-
zenz für Massensignaturen und einem Zugriff auf die 
Software „DXC WebScanSH“ 

auszustatten. Dabei sind die durch das für Justiz zuständige 
Ministerium für das ersetzende Scannen festgelegten Geräte 
zu verwenden. 
(3) Das ersetzende Scannen für die elektronische Verfahrens-
akte hat grundsätzlich in der Scanstelle unter Verwendung der 
vorgegebenen Hard- und Software zu erfolgen. Im Falle an-
haltender technischer Störungen in der Scanstelle ist vorüber-
gehend die Verwendung anderer technischer Geräte zulässig. 
Die unter Ziffer III beschriebene Behandlung der zu scannen-
den Schriftstücke ist auch im Störungsfall zwingend einzuhal-
ten.

III

Behandlung der zu scannenden Schriftstücke

(1) Um eine zuverlässige und vollständige Umwandlung der 
Papierdokumente zu gewährleisten, sind diese sorgfältig 
für das Scannen vorzubereiten. Dabei ist sicherzustellen, 
dass jeder Papiereingang mit einem Posteingangsstempel 
versehen ist.

(2) Es ist die Scansoftware „DXC WebScanSH“ zu verwenden 
und dafür Sorge zu tragen, dass das Scanprodukt mit den 
eingereichten Schriftstücken und sonstigen Unterlagen 
bildlich und inhaltlich übereinstimmt. Alle Farbinformatio-
nen sind hierbei zu übernehmen. Die Übereinstimmung ist 
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Scanstelle 
im Rahmen einer Stichprobenkontrolle zu überprüfen.

(3) Von jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter der Scan-
stelle ist mindestens einmal täglich zu überprüfen, ob der 
Scanstapel vollständig erfasst wurde.

(4) Für jedes Scanprodukt ist in der Scananwendung automa-
tisiert ein zugehöriger Transfervermerk zu erstellen. Etwai-
ge Besonderheiten während des Scanprozesses bzw. am 
vorliegenden Papierdokument (z.B. beschädigte oder be-
schmutzte Dokumente, Beschädigungen im Scanprozess, 
Zweifel an der Echtheit der Unterschrift etc.) sind durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergänzend in den Trans-
fervermerk aufzunehmen. 

(5) Grundsätzlich sind alle Scanprodukte einschließlich Trans-
fervermerk mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
zu versehen.

IV

Sicherheitsmaßnahmen

 Um die in den Papierdokumenten und Scanprodukten re-
gelmäßig enthaltenen personenbezogenen Daten zu schüt-
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zen, ist durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Scan- 
stelle sicherzustellen, dass
a) unbefugte Personen vor, während und nach dem Scan-

prozess keinen Zugriff auf die Papierdokumente und die 
im Zuge des Scanprozesses entstandenen elektronischen 
Daten erhalten, 

b) verwendete Zugangskennungen geheim gehalten werden,
c) Signaturkarten in geeigneter Weise einem Zugriff Dritter 

entzogen sind,
d) beim Verlassen der Scanstelle der PC so hinterlassen wird, 

dass die erneute Eingabe der Anmeldedaten notwendig ist 
(Sperren oder Abmelden),

e) die Scanstelle sowie das Scanarchiv beim Verlassen ver-
schlossen werden oder die Papierdokumente zugriffsge-
schützt verwahrt sind,

f) die eingesetzte Hardware nicht für private Zwecke genutzt 
wird,

g) mit den zum Scannen genutzten PCs eine Browserver-
bindung grundsätzlich nur zu der hinterlegten Scananwen-
dung bzw. dem eingesetzten Fehlermeldetool aufgebaut 
wird.

V

Verpflichtung und Schulung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Scanstelle

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Scanstelle sind 
auf die Einhaltung der einschlägigen Gesetze, Vorschriften, 
Regelungen und die Dienstanweisung für das ersetzende 
Scannen schriftlich zu verpflichten.

(2) Sie sind in geeigneter Weise hinsichtlich der eingesetzten 
Geräte, Anwendungen und sonstigen Abläufe einzuwei-
sen. Dies umfasst insbesondere:

 a) die grundsätzlichen Abläufe im Scanprozess einschließ-
lich der Dokumentenvorbereitung, dem Scannen, der 
notwendigen Metadatenpflege, der zulässigen Nachbe-
arbeitung und der Integritätssicherung,

 b) die Handhabung der Scananwendung unter Nutzung des 
entsprechenden Handbuches,

 c) die geeignete Konfiguration und Nutzung der Scanner,
 d) die Anforderungen hinsichtlich der Qualitätssicherung,
 e) die Abläufe und Anforderungen bei der Erstellung des 

Transfervermerks,
 f)  die Konfiguration und Nutzung der Systeme zur Integri-

tätssicherung und
 g) das Verhalten im Fehlerfall.

3) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Scanstelle sind 
für die Informationssicherheit zu sensibilisieren und in ge-
eigneter Weise hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen 
(vgl. IV) zu schulen. 

VI

Dienstanweisung

 Jede Dienststelle hat in einer Dienstanweisung unter Be-
rücksichtigung dieser AV die Details zur Durchführung des er-
setzenden Scannens für die elektronische Verfahrensakte zu 
regeln. Die Dienstanweisung hat mindestens Regelungen zu 
folgenden Punkten zu enthalten:

 a) Bestimmung der zuständigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter für das ersetzende Scannen,

b) Zeitpunkt des Scannens,
c) Behandlung der zu scannenden Unterlagen (Stapelbil-

dung, Behandlung von Sonderfällen, Scanprozess),
d) Regelung der Fälle, in denen die qualifiziert elektronische 

Signatur eines Urkundsbeamten der Geschäftsstelle im 
Scanprozess notwendig ist,

e) Aufbewahrung und Archivverwaltung der Papierdoku-
mente,

f) Behandlung von Beiakten,
g) die in V Abs. 2 a) bis g) genannten Punkte

VII

Inkrafttreten

 Diese Allgemeine Verfügung tritt am 1. Oktober 2020 in 
Kraft; sie tritt am 30. September 2025 außer Kraft.

Kiel, den 22. September 2020
 Wilfried Hoops, Staatssekretär
 Ministerium für Justiz, Europa 
 und Verbraucherschutz des 
 Landes Schleswig-Holstein

––––––––––––––

Schleswig-Holsteinischer Anwaltsgerichtshof 
Vfg. d. Präs.in SchlHOLG vom 16. September 2020  

– 3170-202 SH –
(SchlHA 2020, S. 377)

 Bestellt mit Wirkung zum 24. Oktober 2020 für die Dauer 
von fünf Jahren nebenamtlich zum berufsrichterlichen Mit-
glied des Schleswig-Holsteinischen Anwaltsgerichtshofs ist 
der Richter am Oberlandesgericht Dr. Daniel Reichelt.

III. Personalnachrichten
Oberlandesgericht

 Ernannt:  Zum Justizoberamtsrat: Justizamtsrat Tobias 
Stankovsky.
 Zur Justizamtsrätin: Justizamtfrau Daniela Faulhaber.
 Zur Justizamtfrau: Justizoberinspektorin Anneke Hinz; Justiz- 
oberinspektorin Susanne Reetz unter gleichzeitiger Versetzung 
vom Amtsgericht Lübeck an das Schl.-H. Oberlandesgericht.
 Zum Justizamtmann: Justizoberinspektor Marc Wagner.
 Zur Justizoberinspektorin: Justizinspektorin Elisabeth 
Hoog.
 Zur Justizamtsinspektorin: Justizhauptsekretärin Inken 
Otzen-Behrendt; Justizhauptsekretärin Ulrike Dietrich. 
 Zur Justizhauptsekretärin: Justizobersekretärin Madleen 
Gollan; Justizobersekretärin Svenja Nissen. 
 Zum Justizhauptsekretär: Justizobersekretär Frank Petersen. 

Gerichte

 Ernannt:  Zur Justizoberamtsrätin mit Amtszulage: Justiz- 
oberamtsrätin Astrid Kistenmacher, Amtsgericht Lübeck; 
Justizoberamtsrätin Christine Boisen, Amtsgericht Neu-
münster.
 Zur Justizoberamtsrätin: Justizamtsrätin Anett Schwab, 
Amtsgericht Plön; Justizamtsrätin Ulrike Berg, Amtsgericht 
Pinneberg; Justizamtsrätin Claudia Schmidt-Lauschke, 
Amtsgericht Eckernförde; Justizamtsrätin Christine Ohse-
Sievers, Amtsgericht Rendsburg.
 Zum Justizoberamtsrat: Justizamtsrat Hans-Peter Kohrs, 
Amtsgericht Schwarzenbek; Justizamtsrat Heiko Mielke, Amts- 
gericht Bad Segeberg; Justizamtsrat Bert Glindemann, Amts-
gericht Itzehoe; Justizamtsrat Jan Dittmann, Amtsgericht 
Ahrensburg.
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 Zur Justizamtsrätin: Justizamtfrau Margit Bendzuck, Amts-
gericht Meldorf; Justizamtfrau Susanne Jasper, Amtsgericht 
Meldorf; Justizamtfrau Christine Pohl, Amtsgericht Reinbek;
Justizamtfrau Doreen Schönfeld, Amtsgericht Ratzeburg.
 Zum Justizamtsrat: Justizamtmann Stefan Jasper, Amts-
gericht Norderstedt.
 Zur Justizamtfrau: Justizoberinspektorin Katja Bogatko, 
Amtsgericht Bad Segeberg; Justizoberinspektorin Sarah 
Lustig, Landgericht Lübeck; Justizoberinspektorin Kim-Helena 
Bockholdt, Amtsgericht Norderstedt.
 Zum Justizamtmann: Justizoberinspektor Sören Bismark, 
Amtsgericht Plön.
 Zur Justizoberinspektorin: Justizinspektorin Christin 
Städler, Amtsgericht Kiel; Justizinspektorin Sandra Reimers, 
Amtsgericht Kiel; Justizinspektorin Cristina Fernandez Cano, 
Amtsgericht Itzehoe.
 Zum Justizoberinspektor: Justizinspektor Björn Steinberg, 
Amtsgericht Husum.
 Zur Sozialamtfrau: Sozialoberinspektorin Silke Freese, 
Landgericht Kiel.
 Zur Sozialoberinspektorin: Sozialinspektorin Julia Schlüns, 
Landgericht Kiel.
 Zum Sozialinspektor: Bewährungshelfer Jan Göckritz, 
Landgericht Kiel.
 Zum Obergerichtsvollzieher mit Amtszulage: Oberge-
richtsvollzieher Yorck Gaebert, Amtsgericht Neumünster.
 Zur Gerichtsvollzieherin: Justizfachangestellte Cindy Riemer, 
Amtsgericht Bad Segeberg.
 Zur Justizamtsinspektorin mit Amtszulage: Justizamts-
inspektorin Nicole Meußler, Landgericht Lübeck; Justiz-
amtsinspektorin Brigitte Clemens, Amtsgericht Bad Segeberg.
 Zum Justizamtsinspektor mit Amtszulage: Justizamts-
inspektor Karsten Peters, Amtsgericht Neumünster; Justiz-
amtsinspektor Carsten Pooch, Landgericht Kiel.
 Zur Justizamtsinspektorin: Justizhauptsekretärin Nicole 
Weiß, Landgericht Lübeck; Justizhauptsekretärin Maike 
Fuchs, Amtsgericht Neumünster; Justizhauptsekretärin 
Nicole Bolten, Amtsgericht Itzehoe; Justizhauptsekretärin 
Birte Behrends, Amtsgericht Meldorf; Justizhauptsekretärin 
Simone Scheiper, Amtsgericht Reinbek; Justizhauptsekretärin 
Liane Borchers, Amtsgericht Plön; Justizhauptsekretärin Birgit 
Voß, Landgericht Flensburg; Justizhauptsekretärin Alexa von 
der Linde, Amtsgericht Eckernförde; Justizhauptsekretärin 
Heike Seidel, Amtsgericht Schleswig; Justizhauptsekretärin 
Claudia Wendland, Amtsgericht Niebüll; Justizhauptsekretärin 
Yvonne Hödl, Amtsgericht Ahrensburg; Justizhauptsekretärin 
Elke Fleßau, Landgericht Kiel.
 Zum Justizamtsinspektor: Justizhauptsekretär Erik Kahls-
dorf, Amtsgericht Pinneberg.
 Zur Justizhauptsekretärin: Justizobersekretärin Catja Wei-
lepp, Amtsgericht Meldorf; Justizobersekretärin Jessica 
Birker, Amtsgericht Meldorf; Justizobersekretärin Katharina 

Faust, Amtsgericht Lübeck; Justizobersekretärin Annika 
Ruß, Landgericht Lübeck; Justizobersekretärin Annette Moll, 
Landgericht Lübeck; Justizobersekretärin Eleonore Winter, 
Landgericht Flensburg; Justizobersekretärin Kim-Simone 
Taddeo-Brede, Amtsgericht Schleswig; Justizobersekretärin 
Madlen Villmann, Amtsgericht Schleswig; Justizobersekretärin 
Inna Westphal, Amtsgericht Elmshorn; Justizobersekretärin 
Doreen von Mach, Landgericht Itzehoe; Justizobersekretärin 
Doris Gröger, Amtsgericht Niebüll.
 Zum Justizhauptsekretär: Justizobersekretär Marco Fuß, 
Amtsgericht Oldenburg/H.; Justizobersekretär David Tessen- 
dorf, Landgericht Flensburg; Justizobersekretär Ingo 
Gschwendtner, Amtsgericht Schleswig; Justizobersekretär 
Enrico Dietrich, Amtsgericht Schleswig; Justizobersekretär 
Mark Ketelsen, Amtsgericht Schleswig.
 Bestellung zum Leitenden Wachtmeister: Erster 
Justizhauptwachtmeister Matthias Voß, Amtsgericht 
Neumünster. 
 Zum Ersten Justizhauptwachtmeister: Justizhauptwacht-
meister Florian Liebsch, Landgericht Lübeck.
 Versetzt :  Justizinspektorin Lena Panzer, vom Amtsgericht 
Plön an das Amtsgericht Lübeck; Justizinspektorin Amrei 
Ludwig, vom Amtsgericht Bad Segeberg an das Amtsgericht 
Lübeck.
 Versetzung in den Ruhestand: Justizoberamtsrätin 
Susan Renner, Amtsgericht Itzehoe; Justizamtsinspektorin 
mit Amtszulage Meike Werner, Amtsgericht Meldorf; Justiz-
amtsinspektorin Heike Andermann, Amtsgericht Lübeck. 
 Eintr i tt  in den Ruhestand: Justizoberamtsrätin Frauke 
Wessendorf, Amtsgericht Eutin.
 Ent lassung auf eigenen Antrag: Justizinspektor Lucas 
Maximilian Stöhr, Amtsgericht Pinneberg.

 Vollzugsanstalten:

 Ernannt:  Zum Leitenden Regierungsmedizinaldirektor: Re- 
gierungsmedizinaldirektor Thomas Jedamski, JVA Kiel.
 Zum Justizamtsrat: Justizamtmann Carsten Bruhn, Jugend-
anstalt Schleswig. 
 Zum Justizamtmann: Justizoberinspektor Torsten Rohloff, 
Jugendanstalt Schleswig.
 Zum Justizamtsinspektor mit Amtszulage: Justizamtsin-
spektor Ralf Jöhnk, JVA Kiel.
 Versetzt :  Justizhauptsekretärin Melanie Daude, JVA 
Neu-münster, versetzt an das MJEV.
 Eintr i tt  in den Ruhestand: Justizamtsinspektor mit 
Amtszulage Michael Herrmann, Jugendanstalt Schleswig.

Notare:

 Ernannt:  Zur Notarin: Sarah Maria Patatukos-Klein, Kiel.
 Notaramt er loschen: Bernd Püschel, Itzehoe; Friedrich 
Osthold, Pinneberg; Frank Öhlrich, Dägeling; Jürgen Peter 
Boysen, Rendsburg; Ulrike Edelhoff-Bohnhardt, Preetz.

V. Entscheidungen
Verfassungsrecht

Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (LV) Art. 54 I, 
II, IV, Art. 57 II; LVerfGG § 47; LVwG § 30 IV

 (1) Auch Rechtspositionen aus anderen Verfassungs- 
bestimmungen als Art. 54 Abs. 1 und 2 LV können  
Prüfungsmaßstab im Verfahren über die kommunale  
Verfassungsbeschwerde sein, soweit sie nach ihrem In-
halt geeignet sind, das verfassungsrechtliche Bild der 

Selbstverwaltung mitzubestimmen. Dies ist bei dem sich 
aus Art. 57 Abs. 2 LV ergebenden Konnexitätsprinzip der 
Fall.
 (2) Die Gesetzgebungszuständigkeit Schleswig-Hol-
steins erstreckt sich auch auf den Bereich eines in diesem 
Küsten-Bundesland anlandenden Meerestunnels, soweit 
sich dieser im deutschen Küstenmeer und im deutschen 
Festlandsockel befindet.
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 (3) Nach der in Art. 57 Abs. 2 LV konkretisierten Schutz-
richtung, die Leistungsfähigkeit der Kommunen für die 
Erfüllung ihrer öffentlichen Angelegenheiten zu erhalten, 
gilt die Konnexitätsregel zumindest auch dann, wenn für 
die Gemeinde eine Verantwortlichkeit begründet wird, 
die in ihren Auswirkungen der erstmaligen Verpflichtung 
zu einer bestimmten öffentlichen Aufgabe gleichsteht 
(„übertragungsgleiche Verpflichtung“).

SchlHLVerfG, Urteil vom 14. September 2020 – LVerfG 3/19 –, No.

§ 30 Absatz 4 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für 
das Land Schleswig-Holstein in der Fassung vom 13. Feb-
ruar 2019 ist mit Artikel 54 Absatz 1 und Artikel 57 Absatz 2 
der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein insoweit 
unvereinbar, als kein entsprechender finanzieller Ausgleich 
für die Mehrbelastung durch die Kosten des Brandschut-
zes im zugewiesenen Zuständigkeitsbereich der Festen 
Fehmarnbeltquerung geschaffen worden ist.
Das Land ist verpflichtet, bis zum 30. September 2021 auf 
gesetzlicher Grundlage den Ausgleich zu schaffen. Bis da-
hin ist die Vorschrift weiter anwendbar.
Im Übrigen wird die Verfassungsbeschwerde zurückgewie-
sen.

 
 Gründe

A.

 Die Beschwerdeführerin ist eine aus mehreren Ortsteilen 
bestehende Stadt, deren Gebiet mit dem der Insel Fehmarn 
zusammenfällt. Sie wendet sich mit der kommunalen Ver-
fassungsbeschwerde gegen die Erweiterung der örtlichen 
Zuständigkeit ihrer Behörden auf einen Teil der sogenannten 
Festen Fehmarnbeltquerung. Die Bezirkserweiterung ist durch 
das Gesetz zur Erweiterung behördlicher Bezirke auf den Be-
reich der Festen Fehmarnbeltquerung vom 13. Februar 2019 
(GVOBl S. 42) in § 30 Abs. 4 des Allgemeinen Verwaltungsge-
setzes für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungs-
gesetz – LVwG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 
(GVOBl S. 243, berichtigt S. 534) geregelt worden. Für die Be-
schwerdeführerin hat sie vor allem zur Folge, dass ihre Frei-
willige Feuerwehr in der Bauphase und bei einem späteren 
Betrieb der Meeresquerung auf deutscher Seite für Einsätze 
im abwehrenden Brandschutz und zur Hilfeleistung bei Not- 
und Unglücksfällen (Technische Hilfe) zuständig sein wird. 

I.

 1. Nach dem Vertrag zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Königreich Dänemark über eine Feste 
Fehmarnbeltquerung vom 3. September 2008 (BGBl II 2009 
S. 800, im Folgenden: Staatsvertrag), für Deutschland in Kraft 
getreten am 14. Januar 2010 gemäß Bekanntmachung vom 
29. April 2010 (BGBl II S. 479), soll zwischen dem Ortsteil 
Puttgarden auf Fehmarn und Rødby auf der dänischen Insel 
Lolland im etwa 18 km breiten Fehmarnbelt eine feste, kom-
binierte Straßen- und Eisenbahnverbindung entstehen. Art. 1 
des Staatsvertrags regelt, dass das Königreich Dänemark 
die Feste Fehmarnbeltquerung errichten und betreiben wird 
und insoweit die Kosten trägt. Die Kosten der Hinterlandan-
bindung obliegen den Vertragsstaaten jeweils für ihr eigenes 
Hoheitsgebiet. Die technische Ausführung als Brücke oder 
Tunnel blieb im Staatsvertrag offen, wobei die Staaten in der 
Präambel davon ausgingen, dass „nach den bisher gewonne-
nen Erkenntnissen eine Schrägseilbrücke die Erreichung der 
gemeinsamen Ziele besonders fördern würde“.

 Art. 6 Abs. 1 Satz 1 des Staatsvertrages sieht vor, dass das 
Königreich Dänemark eine Gesellschaft gründet, die insbe-
sondere die Aufgaben der Vorbereitung, der Planung, des Ent-
wurfs, der Erlangung von Genehmigungen, der Auftragsver-
gabe, der Errichtung, der Finanzierung, des Betriebs und der 
Instandhaltung der Festen Fehmarnbeltquerung übernehmen 
soll. Dem kam Dänemark mit Errichtung der Gesellschaft Fe-
mern A/S nach, die vollständig vom dänischen Staat gehalten 
wird. Das dänische Gesetz über die Herstellung und den Be-
trieb einer Festen Querung über den Fehmarnbelt mit zugehö-
riger Hinterlandanbindung in Dänemark (Herstellungsgesetz) 
vom 4. Mai 2015 (dänischer Titel: Lov nr 575 af 4.5.2015 om 
anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med 
tilhørende landanlæg i Danmark – anlægslov, abrufbar unter 
https://www.retsinformation.dk) enthält zahlreiche Ermäch-
tigungen der Gesellschaft für den Bau und den Betrieb der 
Querung. Diese soll nun im Meeresuntergrund als Absenk-
tunnel hergestellt werden. Darin werden eine zweispurige 
Eisenbahnstrecke und eine vierspurige Fernstraße (Europa-
straße 47) geführt werden.
 2. Der Staatsvertrag enthält in seinem Artikel 14 Regelun-
gen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung: 

Artikel 14

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des Not-
fallmanagements

(1) Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des 
Notfallmanagements auf der Festen Fehmarnbeltquerung unterliegen 
auf dänischem Hoheitsgebiet und in der dänischen Ausschließlichen 
Wirtschaftszone der Zuständigkeit der dänischen Behörden und auf 
deutschem Hoheitsgebiet und in der deutschen Ausschließlichen Wirt-
schaftszone der Zuständigkeit der deutschen Behörden. Die zuständigen 
dänischen Behörden sind unter anderem die Polizei, die Notfallrettungs-
dienste und Ambulanzen und andere Notfalldienste sowie die Zollverwal-
tung und die Streitkräfte. Die zuständigen deutschen Behörden sind unter 
anderem die für den Zivil- und Katastrophenschutz des Bundes und der 
Länder zuständigen Behörden sowie die daran mitwirkenden öffentlichen 
und privaten Organisationen, die Rettungsdienste und die Polizeien.

(2) Die jeweils nach Absatz 1 zuständigen Behörden werden im erforder-
lichen Umfang entsprechend der geltenden völkerrechtlichen oder sons-
tigen Vereinbarungen zusammenarbeiten. Im Fall eines schweren Un-
glücksfalles oder einer Katastrophe ist das Abkommen vom 16. Mai 1985 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Dänemark 
über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen und schweren Un-
glücksfällen anwendbar. Bei Maßnahmen im Rahmen des aktivierten 
europäischen Gemeinschaftsverfahrens für Katastrophenschutz sind die 
Regeln des genannten gegenseitigen Hilfeleistungsabkommens anwend-
bar. Die Gesellschaft ist an der Zusammenarbeit zu beteiligen, soweit dies 
sowohl nach deutschem als auch nach dänischem Recht zulässig ist. 

(3) Die Gesellschaft ist verpflichtet, vor Eröffnung der Festen Fehmarn-
beltquerung ein Sicherheitskonzept zu erstellen und mit den jeweils nach 
Absatz 1 zuständigen Behörden abzustimmen. Das Sicherheitskonzept 
hat insbesondere eine Darstellung der Zusammenarbeit zwischen den zu-
ständigen Behörden und der Gesellschaft sowie Pläne für denkbare Not-
fall-Szenarien zu enthalten. 

(4) (Befreiung von der Mautgebühr).

 Das in Art. 14 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Staatsvertrages er-
wähnte Abkommen vom 16. Mai 1985 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und dem Königreich Dänemark über die 
gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen und schweren 
Unglücksfällen (BGBl II 1988 S. 287), in Kraft getreten am 
1. August 1988 gemäß Bekanntmachung vom 23. Juni 1988 
(BGBl II S. 619), enthält Vereinbarungen über die Hilfeleistung 
der Vertragsparteien auf jeweils fremdem Hoheitsgebiet. 
Nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. a und b 1. Spiegelstrich dieses 
Abkommens sind die für die Anforderung und Auslösung der 
Hilfsmaßnahmen zuständigen Behörden der Vertragsparteien 
auf deutscher Seite der Innenminister der Bundesrepublik 
Deutschland beziehungsweise der Innenminister des Landes 
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Schleswig-Holstein oder die Landräte der Kreise Nordfriesland 
und Schleswig-Flensburg sowie der Oberbürgermeister der 
Stadt Flensburg. Nach Absatz 2 wird die Hilfe jedoch unmit-
telbar von den zuständigen Behörden der Grenzgemeinden 
erbeten und zugesagt, wenn hierzu ein Bedürfnis besteht. 
 Art. 14 Abs. 3 des Staatsvertrages verpflichtet die Gesell-
schaft, ein Sicherheitskonzept für die Zusammenarbeit zwi-
schen den deutschen und dänischen zuständigen Behörden 
und der Gesellschaft zu erarbeiten. Auskunft über den aktuel-
len Stand gibt insoweit eine Broschüre „Sicherheit und Not-
fallmanagement“ (Stand Februar 2019; abrufbar unter https://
femern.com/de/Tunnel/Safety-and-rescue). Hiernach wird Fe-
mern A/S eine „Service- und Ersteinsatzeinheit“ errichten und 
betreiben, die sich ständig in zwei Teams im und am Tunnel 
bereithält. Diese Einheit soll kleinere Fahrzeugbrände allein 
löschen und den Ersteinsatz leisten, bevor öffentliche Ein-
satzkräfte an der Rettungsstelle eintreffen. Für Deutschland 
benennt die Broschüre unter anderem den Kreis Ostholstein, 
den Kreisfeuerwehrverband und die Feuerwehr der Stadt 
Fehmarn als zuständige öffentliche Behörden (a.a.O. S. 2).
 3. Der Landesgesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Er-
weiterung behördlicher Bezirke auf den Bereich der Festen 
Fehmarnbeltquerung (im Folgenden: Bezirkserweiterungsge-
setz) vom 13. Februar 2019 (GVOBl S. 42), in Kraft getreten 
am 1. März 2019, die Überschrift des § 30 LVwG neu gefasst 
sowie einen neuen Absatz 4 geschaffen:

§ 30 Bestimmung der Bezirke, Feste Fehmarnbeltquerung

(4) Die Bezirke der Behörden des Landes, des Kreises Ostholstein und der 
Stadt Fehmarn sowie sonstiger Träger der öffentlichen Verwaltung, deren 
Bezirke das Gebiet des Landes, des Kreises Ostholstein oder der Stadt 
Fehmarn umschließen, erstrecken sich auch auf den Bereich der Festen 
Fehmarnbeltquerung, soweit er sich im deutschen Küstenmeer und in 
der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone befindet. Satz 1 gilt ab 
der öffentlichen Bekanntmachung des Planfeststellungsbeschlusses zur 
Festen Fehmarnbeltquerung. Bereits spezialgesetzlich bestehende Zu-
ständigkeitszuweisungen für den in Satz 1 bezeichneten Bereich bleiben 
von dieser Regelung unberührt.

 Erklärtes Ziel des Gesetzes ist es, die Bezirke der Behörden 
des Landes, des Kreises Ostholstein und der Stadt Fehmarn 
derart zu erweitern, dass sie sich auf den Bereich der Festen 
Fehmarnbeltquerung erstrecken, und ein Tätigwerden seitens 
Polizei, Rettungskräften, Ordnungsbehörden und anderen 
Behörden beziehungsweise Trägern öffentlicher Verwaltung 
schon mit Beginn der Errichtung des Tunnels zu ermöglichen. 
Die örtlichen Zuständigkeiten stattdessen in einer Vielzahl von 
Fachgesetzen zu erweitern, sei gesetzgeberisch unübersicht-
lich und könne zu unbeabsichtigten Regelungslücken führen 
(Landtags-Drucksache 19/997, S. 3). Mit der Bezirkserweite-
rung sind aus Sicht der Landesregierung die Feuerwehren der 
Stadt Fehmarn für Rettungseinsätze während der Bauzeit des 
Tunnels und dessen späteren Betriebes zuständig geworden. 
 4. In der Gesetzesbegründung (a.a.O. S. 4) heißt es unter 
„Kosten“, dass die Bezirkserweiterung selbst als für die kom-
munalen Haushalte kostenneutral angesehen werde, woge-
gen sich an gleicher Stelle unter „Verwaltungsaufwand“ die 
folgende Passage findet:

 Das Land wird dafür Sorge tragen, dass die Stadt Fehmarn von zusätzli-
chen Belastungen durch die Gewährleistung des Brandschutzes im Tunnel 
freigehalten wird. Die Landesregierung wird dafür Sorge tragen, dass auf 
die kommunale Seite keine zusätzliche Kostenbelastung für Maßnahmen 
und Investitionen im unmittelbaren Zusammenhang mit dem abwehren-
den Brandschutz der Festen Fehmarnbeltquerung zukommen werden.

 Der damalige Minister für Inneres, ländliche Räume und 
Integration des Landes Schleswig-Holstein Hans-Joachim 
Grote sagte der Beschwerdeführerin in einem an diese ge-
richteten Schreiben vom 11. Februar 2019 (zwei Tage vor Ver-
abschiedung des Bezirkserweiterungsgesetzes) ausdrücklich 
zu, dass die Stadt Fehmarn von allen Kosten im Zusammen-

hang mit der Tunnelsicherheit freigestellt werde. In einem 
weiteren Schreiben vom 12. September 2019 bekräftigte der 
Minister diese Absicht und stellte bereits für Januar 2020 den 
Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, der die Fi-
nanzierung des abwehrenden Brandschutzes auf der Festen 
Fehmarnbeltquerung durch das Land Schleswig-Holstein re-
gelt, in Aussicht.
 Die Beschwerdeführerin beauftragte den Sachverständi-
gen Sven Kasulke mit einer Begutachtung der Leistungsfähig-
keit des Feuerwehrwesens der Stadt Fehmarn unter Berück-
sichtigung der Erweiterung des Zuständigkeitsbereichs auf 
die Fehmarnbeltquerung. In seinem Gutachten vom 9. Sep-
tember 2019 kam der Sachverständige unter anderem zu dem 
Ergebnis, dass unter der Regie der Freiwilligen Feuerwehr 
Fehmarn eine Hauptwache mit Berufsfeuerwehrleuten einge-
richtet werden müsse. Zudem seien die Zahl der Einsatzkräfte 
zu erhöhen und die Ausstattung der Feuerwehr zu erweitern. 
Der Sachverständige bezifferte außerdem die voraussichtlich 
zur Gewährleistung des Brandschutzes im Meerestunnel er-
forderlichen Personalkosten und Kosten einer weiteren Aus-
rüstung.
 Nach Einreichung der kommunalen Verfassungsbeschwer-
de durch die Beschwerdeführerin am 5. November 2019 hat 
der Landesgesetzgeber in § 19 Abs. 9 des Gesetzes über 
die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 
2020 (Haushaltsgesetz 2020) vom 13. Dezember 2019 (GVOBl 
S. 584, berichtigt GVOBl 2020 S. 34, 135) folgende Ermächti-
gung aufgenommen:

§ 19 Ermächtigungen für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Inne-
res, ländliche Räume und Integration

(9) Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium mit der Stadt 
Fehmarn einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Kostenübernahme 
des Landes Schleswig-Holstein für die Sicherstellung des abwehrenden 
Brandschutzes im Bereich einer Festen Fehmarnbelt-Querung abzuschlie-
ßen. Die Kostenübernahme darf bis zu der Höhe des durch das von der 
Stadt Fehmarn beauftragte Gutachten zur Leistungsfähigkeit des Feuer-
wehrwesens vom 9. September 2019 festgestellten Bedarfs zugesagt 
werden. Der Vertrag darf darüber hinaus eine Anpassung an zum Zeit-
punkt der Geltendmachung nachgewiesene Kostensteigerungen, auch 
aufgrund erhöhter Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz, 
vorsehen. Zur Umsetzung des Vertrages kann das Finanzministerium er-
forderliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen und der not-
wendigen Haushaltsvermerke einrichten oder ändern, in zusätzliche Aus-
gaben oder Verpflichtungen einwilligen sowie erforderliche Umsetzungen 
von Mitteln vornehmen, wenn und soweit die Finanzierung dieser Maß-
nahmen gedeckt ist.

 Zu einem Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages 
zwischen dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration des Landes Schleswig-Holstein und der Be-
schwerdeführerin ist es bislang nicht gekommen. Den vom 
Ministerium vorgelegten Entwurf einer Vereinbarung wies die 
Beschwerdeführerin zurück.
 5. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Techno-
logie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein hat am 
31. Januar 2019 den Planfeststellungsbeschluss für den Neu-
bau einer Festen Fehmarnbeltquerung von Puttgarden nach 
Rødby, deutscher Vorhabenabschnitt (im Folgenden: Plan-
feststellungsbeschluss) erlassen. Die öffentliche Bekanntma-
chung erfolgte durch Auslegung in der Zeit vom 26. März 2019 
bis zum 8. April 2019. Der Planfeststellungsbeschluss ist beim 
Bundesverwaltungsgericht durch mehrere Kläger, darunter 
auch die hiesige Beschwerdeführerin, beklagt.

II.

 Die Beschwerdeführerin hat am 5. November 2019 das 
Landesverfassungsgericht angerufen. Sie ist der Auffassung, 
die angefochtene Vorschrift des § 30 Abs. 4 Satz 1 und 2 LVwG 
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verletze in formeller und materieller Hinsicht Bestimmungen 
der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (Landesver-
fassung – LV) i.d.F. vom 2. Dezember 2014 (GVOBl S. 344), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2016 
(GVOBl S. 1008). Zur Begründung führt sie im Wesentlichen 
Folgendes aus:
 1. Das Land Schleswig-Holstein habe in der Ausschließli-
chen Wirtschaftszone Deutschlands, in der sich ein Teil des 
geplanten Meerestunnels befinde, keine Hoheitsbefugnisse. 
Nach dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 
vom 10. Dezember 1982 (United Nations Convention on the 
Law of the Sea – UNCLOS, BGBl II 1994 S. 1799, im Folgen-
den: SRÜ), für Deutschland in Kraft getreten am 16. Novem-
ber 1994 gemäß Bekanntmachung vom 15. Mai 1995 (BGBl II 
S. 602), gehörten die Ausschließliche Wirtschaftszone und 
der Festlandsockel als deren integraler Bestandteil nicht zum 
staatlichen Territorium des jeweiligen Küstenstaates. Auch so-
weit sich aus dem Seerechtsübereinkommen eingeschränk-
te Hoheitsrechte des Küstenstaates in dieser Meereszone 
ergäben, ordne das Übereinkommen sie keinen einzelnen 
Bundesländern zu. Zwischen Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg-Vorpommern existiere kein Abkommen, das die Zu-
ständigkeiten in der Ostsee bestimme. Es sei ungeregelt, 
welches Bundesland gegebenenfalls Kompetenzen in der 
Ausschließlichen Wirtschaftszone ausüben dürfte. Aus Art. 14 
Abs. 1 des Staatsvertrages ergäbe sich allenfalls eine gemein-
same öffentlich-rechtliche Zuständigkeit des Bundes und der 
Länder für die Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung. 
 2. Mangels einer Regelungszuständigkeit des Landes sei 
zu erörtern, ob das Land die Erweiterung behördlicher Bezir-
ke in Ausführung des Staatsvertrages gemäß Art. 83, 84 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (GG) oder 
im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung gemäß Art. 85 
GG habe vornehmen dürfen. Hiervon gehe der Gesetzgeber 
(Landtags-Drucksache 19/997, S. 12) offenbar aus. Es fehle in-
soweit jedoch ein Transformationsgesetz des Landes Schles-
wig-Holstein zum Staatsvertrag, soweit dieser Regelungen 
enthalte, die in der Zuständigkeit der Länder lägen. Dies sei 
bei Regelungen über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
wie in Art. 14 des Staatsvertrages, der Fall. Sie würden daher 
nicht bereits aufgrund des Zustimmungsgesetzes des Bun-
des innerstaatliche Rechtswirkung entfalten, sondern seien 
durch den Landesgesetzgeber in innerstaatliches Recht zu 
transformieren. 
 3. Der Staatsvertrag enthalte nicht die erforderliche Erstre-
ckung nationalen Rechts auf den Bereich der Ausschließlichen 
Wirtschaftszone. Die Feste Fehmarnbeltquerung unterfalle 
der Regelung der Art. 56 und 60 des Seerechtsübereinkom-
mens über die Errichtung und Nutzung von künstlichen Inseln, 
Anlagen und Bauwerken. Damit nationales Sicherheits- und 
Ordnungsrecht auf das Querungsbauwerk angewandt wer-
den könne, bedürfe es ausdrücklicher Erstreckungsklauseln, 
die weder im Staatsvertrag noch im nationalen Recht zu 
finden seien. Insbesondere befasse sich Art. 13 Abs. 4 des 
Staatsvertrages, der eine Erstreckungsklausel enthalte, nach 
der Überschrift und dem Regelungsinhalt des Artikels nur mit 
dem Genehmigungsverfahren, der Umweltverträglichkeits-
prüfung und der Bauausführung. Art. 14 des Staatsvertrages, 
der Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
zum Gegenstand habe, lasse sich nicht entnehmen, dass das 
Land Schleswig-Holstein befugt sei, in diesem Zusammen-
hang Regelungen über die örtliche Zuständigkeit zu treffen. 
Selbst wenn Art. 14 des Staatsvertrages eine Zuständigkeit 
der Sicherheits- und Ordnungsbehörden des Landes Schles-
wig-Holstein für den in der Ausschließlichen Wirtschaftszone 

gelegenen Bereich des Tunnels regele, habe der Gesetzgeber 
mit der Erstreckung der Zuständigkeiten sämtlicher Behörden 
des Landes, des Kreises Ostholstein und der Stadt Fehmarn 
auf die Ausschließliche Wirtschaftszone die völkerrechtlich 
zugewiesene Regelungsreichweite bei Weitem überschrit-
ten, da hierdurch auch solche Behörden zuständig geworden 
seien, die nicht mit Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung betraut seien.
 4. Die in § 30 Abs. 4 Satz 2 LVwG getroffene Regelung 
zur zeitlichen Geltung der Bezirkserweiterung sei nichtig. Der 
Gesetzgeber habe die Wirksamkeit des Gesetzes nicht an die 
öffentliche Bekanntmachung des Planfeststellungsbeschlus-
ses knüpfen dürfen. Das Inkrafttreten eines Gesetzes sei in 
Art. 46 Abs. 3 LV geregelt. Die Möglichkeit, eine zusätzliche 
Wirksamkeitsbedingung in den Gesetzestext aufzunehmen, 
sei von der Verfassung nicht vorgesehen. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit dürfe die materielle Wirksamkeit eines Ge-
setzes nicht von dem ungewissen Eintritt eines zukünftigen 
Ereignisses abhängig gemacht und nicht einem Dritten über-
lassen werden. Ausgeschlossen sei es vor allem, das Inkraft-
treten eines formellen Gesetzes an ein exekutives Außenhan-
deln zu knüpfen. Soweit § 30 Abs. 4 Satz 2 LVwG regele, dass 
die Bezirkserweiterung ab der öffentlichen Bekanntmachung 
des Planfeststellungsbeschlusses zur Festen Fehmarnbelt-
querung gelte, liege hierin ein Verstoß gegen den Grundsatz 
der Gewaltenteilung.
 5. Die in § 30 Abs. 4 Satz 2 LVwG enthaltene Regelung sei 
zudem unbestimmt. Ihr zeitlicher Beginn sei, wie ausgeführt, 
in der Vorschrift selbst nicht eindeutig festgelegt. Daneben 
sei auch die örtliche Situation der Zuständigkeitserweiterung 
nicht definiert. Der Gesetzgeber hätte die räumliche Lage der 
Festen Fehmarnbeltquerung durch örtliche Koordinaten ange-
ben oder dem Gesetz eine Karte beifügen müssen.
 6. Das Gesetz verletze das verfassungsrechtliche Konne-
xitätsprinzip (Art. 54 Abs. 4 i.V.m. Art. 57 Abs. 2 LV), da es 
den Bezirk der Beschwerdeführerin auf einen Abschnitt des 
Meerestunnels erweitere, ohne zugleich einen Ausgleich der 
Mehrkosten zu regeln, die ihr aufgrund der Aufgabe des ab-
wehrenden Brandschutzes entstünden. Die Konnexitätsrege-
lung der Landesverfassung erfasse alle Aufgaben, für deren 
Erfüllung die Kommunen durch das Land neu oder zusätz-
lich – auch hinsichtlich ihres Umfangs oder Standards – in die 
Pflicht genommen würden. Dies ergebe sich aus den Gesetz-
gebungsmaterialien zur Verfassungsreform und aus der ein-
fachgesetzlichen Regelung. 
 Die Beschwerdeführerin werde durch die Erweiterung 
ihres Bezirks zwar nicht in mehr Sachbereichen tätig. Um-
fang und Standard der Selbstverwaltungsaufgabe des Brand-
schutzes würden jedoch erheblich erweitert. Die durch das 
Land angeordnete Erweiterung des Bezirks auf die Feste Feh-
marnbeltquerung erfolge nur, um den Brandschutz im Tunnel 
sicherzustellen. Die Aufgabenerweiterung beziehe sich auf 
ein außerhalb des Gemeindegebietes liegendes Bauwerk. 
Die pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe „Feuerwehrwesen“ 
erweitere sich damit auf eine völlig neue Dimension. Die nach 
dem Gutachten einzurichtende Hauptwache mit Berufsfeuer-
wehrleuten bringe eine erhebliche Veränderung der Aufgaben-
last für die Beschwerdeführerin mit sich. 
 Der Gesetzgeber habe keine Regelung über den finan-
ziellen Ausgleich getroffen, sondern bis zur Einreichung der 
Verfassungsbeschwerde lediglich unverbindliche und eher 
politisch zu verstehende Aussagen getroffen, er werde dafür 
Sorge tragen, dass die Beschwerdeführerin von entstehen-
den Mehrkosten freigehalten werde. Damit habe der Gesetz-
geber ersichtlich nur den Anforderungen an eine Rechtmä-
ßigkeit des Planfeststellungsbeschlusses genügen wollen. 
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Erforderlich sei jedoch eine gesetzliche Regelung über den 
Kostenausgleich.
 7. Die mit § 30 Abs. 4 Satz 1 LVwG geregelte Bezirkserwei-
terung verletze außerdem das Recht der Beschwerdeführerin 
auf kommunale Selbstverwaltung (Art. 54 Abs. 1 LV). Ein Ein-
griff in die Universalität des Wirkungskreises der Gemeinden 
könne nicht nur bei einem Entzug von Aufgaben vorliegen, 
sondern auch dann, wenn der Gesetzgeber den Kommunen 
neue Aufgaben übertrage. Weise der Gesetzgeber der Ge-
meinde neue Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung zu, greife 
er mittelbar in die Selbstverwaltung ein, weil durch die neuen 
Aufgaben die Kapazität zur Wahrnehmung der sonstigen, ins-
besondere der freien Selbstverwaltungsaufgaben geschmä-
lert würde. Mit der Zuständigkeitserweiterung liege ein sol-
cher, nicht gerechtfertigter Eingriff vor. 
 Der Beschwerdeführerin verbliebe nach Zuweisung des 
Brandschutzes im Tunnel nicht mehr die verfassungsmäßig 
gewährleistete finanzielle Mindestausstattung. Ihre Gemein-
dehaushalte 2019 und 2020 beinhalteten Aufwendungen in 
Höhe von insgesamt rund 26 beziehungsweise 27 Millionen 
Euro. Durch die Zuständigkeitserweiterung werde ihr eine 
Aufgabe übertragen, mit der Kosten von etwa drei Millionen 
Euro verbunden seien. Damit werde allein durch die Aufgabe 
des abwehrenden Brandschutzes im Fehmarnbelttunnel etwa 
ein Zehntel des Haushaltsvolumens dauerhaft gebunden, ob-
wohl die Finanzplanung der kommenden Jahre ohnehin ein 
Defizit von jeweils etwa einer Million Euro aufweise. Die fi-
nanzielle Mehrbelastung sei damit evident.
 8. Die Landesverfassung sehe außerdem nicht vor, dass 
das Gemeindegebiet und die bezirkliche Verantwortung der 
Behörden der Gemeinde dauerhaft auseinanderfielen. § 30 
Abs. 4 Satz 1 LVwG erweitere die Zuständigkeit von Behör-
den der Beschwerdeführerin jedoch über das Gemeindege-
biet hinaus.

Die Beschwerdeführerin beantragt,
festzustellen, dass § 30 Abs. 4 Satz 1 und 2 des Allgemei-
nen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein 
in der Fassung vom 13. Februar 2019 (GVOBl S. 42) mit 
Art. 54 Abs. 1, 4, Art. 57 Abs. 2 der Verfassung des Landes 
Schleswig-Holstein unvereinbar und nichtig ist,

hilfsweise,
festzustellen, dass § 30 Abs. 4 Satz 1 und 2 des Allgemei-
nen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein 
in der Fassung vom 13. Februar 2019 (GVOBl S. 42) mit 
Art. 57 Abs. 2 der Verfassung des Landes Schleswig-Hol-
stein insoweit unvereinbar ist, als dabei nicht Bestimmun-
gen über die Deckung der Kosten getroffen worden sind.

III.

 1. Der Schleswig-Holsteinische Landtag ist dem Verfahren 
nicht beigetreten und hat auch von einer Stellungnahme ab-
gesehen.
 2. Die Schleswig-Holsteinische Landesregierung ist dem 
Verfahren beigetreten. Sie geht davon aus, dass die kommu-
nale Verfassungsbeschwerde unzulässig, jedenfalls aber un-
begründet sei. Zur Begründung heißt es im Wesentlichen:
 a) Die Beschwerdeführerin sei nicht beschwerdebefugt. 
Soweit sie die Verletzung des Konnexitätsprinzips rüge, sei sie 
in ihrem Selbstverwaltungsrecht gegenwärtig nicht betroffen. 
Sie könne nicht das Bezirkserweiterungsgesetz, sondern erst 
ein Gesetz oder eine Vereinbarung, die den finanziellen Aus-
gleich regelten, angreifen. Eine solche Regelung müsse erst 
im Laufe des Haushaltsjahres erfolgen, das auf das Jahr folge, 
in dem die Aufgabe zugewiesen worden sei. Der Gesetzgeber 
habe in der Gesetzesbegründung ausgeführt, dass er dafür 

Sorge tragen werde, die Beschwerdeführerin von zusätzlichen 
Belastungen durch die Gewährleistung des Brandschutzes im 
Tunnel freizuhalten. Dieselbe Aussage sei im Planfeststel-
lungsbeschluss festgehalten worden. Der Innenminister habe 
der Beschwerdeführerin ausdrücklich den Abschluss eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrages über Ausgleichszahlungen 
in Aussicht gestellt. Das Haushaltsgesetz 2020 enthalte die 
hierfür erforderliche Ermächtigung des Gesetzgebers. Derzeit 
seien Verhandlungen des Landes mit der Beschwerdeführerin 
über zu gewährende Ausgleichszahlungen im Gange. Sofern 
die Bezirkserweiterung Konnexitätsrelevanz habe, müsse die 
Beschwerdeführerin jedenfalls das aktuelle Haushaltsjahr ab-
warten. Bis dahin fehle ihr das Rechtsschutzbedürfnis für die 
Verfassungsbeschwerde.
 b) Die von der Beschwerdeführerin gerügten formellen 
Mängel des Bezirkserweiterungsgesetzes stünden nicht zur 
Untersuchung. Das Landesverfassungsgericht prüfe im Rah-
men einer kommunalen Verfassungsbeschwerde nicht die im 
Grundgesetz festgelegte Verteilung der Gesetzgebungskom-
petenzen von Bund und Ländern oder die Einhaltung des Völ-
kerrechts. Prüfungsmaßstab des Landesverfassungsgerichts 
sei allein die Landesverfassung. 
 aa) Ungeachtet dessen träfen die Ausführungen der Be-
schwerdeführerin zu einer fehlenden Regelungskompetenz 
des Landes für den im Bereich der Ausschließlichen Wirt-
schaftszone liegenden Teil des Tunnels nicht zu. Aus Art. 85 
des Seerechtsübereinkommens ergebe sich, dass die funk-
tionellen Beschränkungen jenseits des Küstenmeeres nicht 
das dem Küstenstaat zustehende unbeschränkte Recht zum 
Bau und zur Nutzung von Tunneln beeinträchtigen solle. Des-
wegen bedürfe es keiner völkerrechtlichen Zuweisung von 
Hoheitsbefugnissen für Tunnelbauwerke im Bereich der Aus-
schließlichen Wirtschaftszone. Im Übrigen sei die Ausübung 
staatlicher Befugnisse nach der Kompetenzverteilung des 
Grundgesetzes grundsätzlich Sache der Länder, die damit 
auch im Bereich der deutschen Ausschließlichen Wirtschafts-
zone hoheitliche Befugnisse hätten, sofern nicht ausnahms-
weise eine Zuweisung an den Bund bestehe. Die horizontale 
Kompetenzabgrenzung zwischen Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern im Bereich der Ausschließlichen 
Wirtschaftszone erfolge nach dem Äquidistanzprinzip, woraus 
sich die Zuständigkeit Schleswig-Holsteins ergebe.
 bb) Einer Erstreckungsklausel bedürfe es nicht, da § 30 
Abs. 4 LVwG eine reine Zuständigkeitsregel ohne materiell-
rechtlichen Gehalt sei. Die Regelungen des Landesverwal-
tungsgesetzes seien nicht an das Hoheitsgebiet Schleswig-
Holsteins gebunden, sondern, wie dessen § 1 verdeutliche, 
an die Hoheitsträger des Landes. Das Gesetz gelte daher 
überall, wo Schleswig-Holsteinische Stellen Hoheitsbefug-
nisse ausüben dürften. Darüber hinaus finde sich eine etwa 
erforderliche Erstreckungsklausel in der Regelung des Art. 85 
des Seerechtsübereinkommens, welche dem Völkergewohn-
heitsrecht zuzurechnen sei und daher gemäß Art. 25 GG un-
mittelbar gelte.
 cc) Ein Zustimmungsgesetz des Landes Schleswig-Hol-
stein zum Staatsvertrag sei ebenfalls nicht erforderlich. Die 
Transformation des Staatsvertrages in innerstaatliches Recht 
sei durch das Zustimmungsgesetz des Bundes erfolgt. Die 
innerstaatlichen Verwaltungskompetenzen richteten sich 
dann nach den Bestimmungen des Grundgesetzes. Das Land 
Schleswig-Holstein sei im materiellen Aufgabenbereich der 
Landesverwaltung zuständig. Die genaue behördliche Zustän-
digkeit ergebe sich jetzt aus § 30 Abs. 4 LVwG.
 dd) Auch die Regelung in § 30 Abs. 4 Satz 2 LVwG sei ver-
fassungsgemäß, da die Bezugnahme auf den Planfeststel-
lungsbeschluss allein klarstellende Funktion habe, denn die 
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genaue Lage des Querungsbauwerks stehe ohne den Plan-
feststellungsbeschluss nicht fest. Die Bezirksgrenzen seien 
durch die Bezugnahme auf den Planfeststellungsbeschluss in 
räumlicher Hinsicht hinreichend bestimmt festgelegt worden, 
wobei zu berücksichtigen sei, dass sich das Gesetz ohnehin 
nur an Behörden als Normadressaten wende.
 c) Die Beschwerdeführerin sei nicht dadurch in ihrer Selbst-
verwaltung verletzt, dass die Bezirke ihrer Behörden durch die 
angefochtene Vorschrift räumlich erweitert worden seien.
 aa) Dass Gemeindegebiet und Zuständigkeit der Behörden 
aufgrund der Regelung in § 30 Abs. 4 LVwG auseinanderfie-
len, verletze nicht die Selbstverwaltungsgarantie der Gemein-
de. Wenn es dem Landesgesetzgeber gemäß § 15 Abs. 1 
der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeinde-
ordnung – GO) i.d.F. vom 28. Februar 2003 (GVOBl S. 57), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 23. Juni 
2020 (GVOBl S. 364), erlaubt sei, nach bloßer Anhörung von 
Gemeinde, Kreis und Amt durch Gesetz eine Änderung des 
Gemeindegebietes zu beschließen, müsse es ihm erst recht 
möglich sein, lediglich den Bezirk von Behörden zu erweitern. 
Es handle sich bei der Bezirkserweiterung gegenüber der Ein-
gemeindung, die aufgrund von Art. 85 des Seerechtsüberein-
kommens für den Bereich des Tunnelbauwerks möglich und 
nach § 13 Abs. 2 GO eigentlich geboten sei, um das mildere 
Mittel.
 bb) Sollten die mit der Bezirkserweiterung verbundenen 
finanziellen Folgen für die Beschwerdeführerin – losgelöst 
vom Konnexitätsprinzip – als ein Eingriff in deren Selbstver-
waltungsgarantie anzusehen sein, weil ihr die Aufgabe des 
Brandschutzes im Tunnel überbürdet worden sei, sei dieser 
gerechtfertigt. Das Land habe mit der Bezirkserweiterung kei-
ne willkürliche Entscheidung getroffen und der Beschwerde-
führerin zudem die vollständige Übernahme der entstehen-
den Kosten angeboten.
 cc) Eine Verletzung des Konnexitätsprinzips liege nicht 
vor. Art. 57 Abs. 2 LV erfasse seinem Wortlaut nach eine Auf-
gabenübertragung auf „die Gemeinden“, weshalb es nicht 
darum gehe, einen Belastungszuwachs einer konkreten Ge-
meinde auszugleichen, sondern darum, die Gemeinden als In-
stitution handlungsfähig zu erhalten. Die Auswirkungen eines 
Gesetzes, das eine einzelne Gemeinde belaste, seien immer 
noch unter dem Blickwinkel der Selbstverwaltungsgarantie 
gemäß Art. 54 LV zu prüfen, weshalb es erforderlich sein kön-
ne, diese Gemeinde im Rahmen der Verhältnismäßigkeit mit 
weiteren Mitteln auszustatten, wenn ihr aufgrund eines Auf-
gabenzuwachses überproportional hohe Kosten entstünden. 
Das Land habe der Beschwerdeführerin daher den Abschluss 
eines öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Kostenregelung 
angeboten.
 Die Beschwerdeführerin habe auch keine neuen oder zu-
sätzlichen öffentlichen Aufgaben im Sinne des Konnexitäts-
prinzips übertragen bekommen. Lediglich ihr Zuständigkeits-
bereich für eine schon übertragene Aufgabe sei erweitert 
worden. Allgemeine verwaltungsorganisatorische Regeln wie 
eine Zuständigkeitsänderung fielen nicht unter den Aufgaben-
begriff, denn sie dienten erst der Vorbereitung oder Ermög-
lichung der künftigen Wahrnehmung von Aufgaben nach den 
Fachgesetzen. Ein quantitativer Aufgabenzuwachs sei schon 
nach Sinn und Zweck nicht als Aufgabenübertragung zu ver-
stehen, da er nicht nur durch Bezirkserweiterungen, sondern 
auch durch Eingemeindungen, Bevölkerungswachstum und 
ähnliches entstehe. Die von der Beschwerdeführerin geltend 
gemachten Zusatzkosten entstünden durch die Besonderhei-
ten der Brandbekämpfung in einem Tunnel. Würde ein Tunnel 
auf Veranlassung des Bundes oder des Landes im bestehen-
den Gemeindegebiet errichtet, bestünde kein Zweifel daran, 

dass die Gemeinde die Aufgabe ohne besonderen Ausgleichs-
anspruch wahrnehmen müsse. In jenen Fällen erfolge eine 
Kompensation nur über den allgemeinen Finanzausgleich. 
Nichts anderes habe hier zu gelten.
 Sofern ein Anspruch auf eine Ausgleichsregelung bestehe, 
könne diese in vielfältiger Weise noch im laufenden Haushalts-
jahr bis zum 31. Dezember 2020 erfolgen. Die Beschwerde-
führerin sei dabei möglicherweise auch auf bestehende Rege-
lungen wie jene über Sonderbedarfszuweisungen in § 13 des 
Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schles-
wig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz – FAG) vom 10. Dezem-
ber 2014 (GVOBl S. 473), zuletzt geändert durch Art. 7 des 
Gesetzes vom 23. Juni 2020 (GVOBl S. 364), oder auf die Ge-
währung von Zuwendungen, speziell für Mehrbelastungen im 
Bereich des Feuerwehrwesens gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 3 
des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen 
der Feuerwehren (Brandschutzgesetz – BrSchG) vom 10. Fe-
bruar 1996 (GVOBl S. 200), zuletzt geändert durch Landesver-
ordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl S. 30), zu verweisen.
 3. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesver-
bände, ein Zusammenschluss des Schleswig-Holsteinischen 
Gemeindetags, des Städtetags Schleswig-Holstein und des 
Schleswig-Holsteinischen Landkreistages, hat sich den Aus-
führungen der Beschwerdeführerin angeschlossen und sich 
vertieft zur Begründetheit der Verfassungsbeschwerde im 
Wesentlichen wie folgt geäußert:
 a) Nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Landesverbände habe die Zuständigkeitserweiterung wegen 
der damit für die Beschwerdeführerin verbundenen Aufgabe 
des Brandschutzes im Fehmarnbelttunnel Konnexitätsrele-
vanz. Das in der Landesverfassung verankerte Konnexitäts-
prinzip sei weit auszulegen. Die vom Landtag beschlossene 
Erläuterung zur Verfassungsnovelle belege, dass die Konnexi-
tätsregelung Aufgaben erfasse, für deren Erfüllung – auch hin-
sichtlich des Umfangs oder Standards – die Kommunen durch 
das Land neu oder zusätzlich in die Pflicht genommen wür-
den. Der Gesetzgeber habe das Konnexitätsprinzip im Jahr 
2012 durch das Gesetz zur Regelung eines Beteiligungs- und 
Kostenfolgeabschätzungsverfahrens nach Artikel 49 Absatz 2 
der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (Konnexitäts-
ausführungsgesetz – KonnexitätsAusfG) vom 27. April 2012 
(GVOBl S. 450), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes 
vom 23. Juni 2020 (GVOBl S. 364), weiter ausgestaltet und 
die Formulierung in der Erläuterung zur Verfassungsnovelle 
bestätigt. Es sei daher gleichgültig, ob die betreffende Auf-
gabe gänzlich neu übertragen werde oder ob bereits eine 
Teilzuständigkeit vorhanden gewesen sei. Die räumliche Aus-
dehnung des Zuständigkeitsbereichs der Beschwerdeführerin 
auf die neu entstehende Querung bewirke eine quantitative 
Änderung gegenüber dem bisherigen Tätigkeitsfeld der Frei-
willigen Feuerwehr Fehmarn. Zudem erfolge eine qualitative 
Änderung der bisherigen Aufgabe dadurch, dass die Sicher-
stellung des Brandschutzes im Tunnel nur mit Einrichtung 
einer hauptamtlichen Wachabteilung möglich sei. Aus beidem 
ergebe sich jeweils die erforderliche Aufgabendifferenz.
 b) Aufgrund der Konnexität zwischen Aufgaben- und Finan-
zierungslast habe der Gesetzgeber eine Regelung über den 
finanziellen Ausgleich schon bei der Aufgabenübertragung 
treffen müssen. Art. 57 Abs. 2 LV sehe vor, dass eine Aus-
gleichsregelung, sofern die Gemeinde durch Gesetz zur Er-
füllung bestimmter öffentlicher Aufgaben verpflichtet werde, 
„dabei“ zu treffen sei. Um den Gemeinden die finanziellen 
Grundlagen für eine eigenverantwortliche kommunale Auf-
gabenwahrnehmung zu erhalten und zu verhindern, dass sie 
infolge einer finanziellen Überbelastung mit Pflichtaufgaben 
die Wahrnehmung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben 
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vernachlässigen müssten, verlange die Verfassung, dass der 
Gesetzgeber jede gesetzliche Aufgabenerweiterung unmittel-
bar mit einem Mehrbelastungsausgleich regele. Nach Sinn 
und Zweck der Konnexitätsregel solle sich der Gesetzgeber 
schon im Gesetzgebungsverfahren der aufgrund einer Auf-
gabenübertragung entstehenden Kosten bewusst werden. 
Einstweilen sei ein zeitlicher, sachlicher und rechtlicher Kon-
text hinreichend, um das Verfassungsgebot „dabei“ zu erfül-
len. Eine Regelung in demselben Gesetz sei nicht zwingend 
geboten, wohl aber eine solche zeitliche Nähe, dass beide Re-
gelungen zeitgleich wirksam werden könnten. Die Regelung 
des finanziellen Mehrbelastungsausgleichs in einem späte-
ren Finanzausgleichsgesetz solle gerade nicht der Grundsatz 
sein. Unabhängig davon lasse auch das derzeit im Gesetz-
gebungsverfahren befindliche reformierte Finanzausgleichs-
gesetz keine Regelung über den Kostenausgleich wegen des 
Brandschutzes im Fehmarnbelttunnel erkennen. Ein Ausgleich 
über Sonderbedarfszuweisungen gemäß § 13 des aktuellen 
Finanzausgleichsgesetzes erfüllte die Konnexitätsregel nicht, 
weil durch Sonderbedarfszuweisungen der Gesamtheit der 
Kommunen Mittel entzogen würden.

B.

 Die innerhalb der Jahresfrist des § 47 Abs. 2 des Gesetzes 
über das Schleswig-Holsteinische Landesverfassungsgericht 
(Landesverfassungsgerichtsgesetz – LVerfGG) vom 10. Januar 
2008 (GVOBl S. 25), zuletzt geändert durch Art. 18 der Lan-
desverordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl S. 30), erhobene 
kommunale Verfassungsbeschwerde ist zulässig. Sie hat mit 
§ 30 Abs. 4 Satz 1 und 2 LVwG einen tauglichen Beschwer-
degegenstand. Die Beschwerdeführerin ist – soweit sich die 
Bezirkserweiterung auf ihre eigenen Behörden bezieht – be-
schwerdebefugt (I.); allerdings genügen nicht alle ihre Aus-
führungen den Darlegungsanforderungen (II.). Schließlich be-
steht auch ein Rechtsschutzbedürfnis (III.).

I.

 Das Erfordernis der Beschwerdebefugnis folgt aus § 47 
LVerfGG. Danach muss eine Beschwerdeführerin oder ein 
Beschwerdeführer einen Sachverhalt vortragen (§ 20 Abs. 1 
Satz 2 Halbs. 1 LVerfGG), aufgrund dessen eine Verletzung 
der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie durch 
die angegriffene Norm zumindest möglich erscheint. Die Ge-
meinden und Gemeindeverbände müssen hierfür substan-
tiiert darlegen, durch die angegriffene Regelung in ihren ver-
fassungsmäßig geschützten Rechten unmittelbar, selbst und 
gegenwärtig betroffen zu sein

(Urteil vom 27. Januar 2017 – LVerfG 5/15 –, SchlHA 2017, 56 ff. = 
DVBl 2017, 378, Juris Rn. 70 f.; Beschluss vom 17. Juni 2016 – LVerfG 3/15 
u.a. – SchlHA 2016, 250 ff. = NordÖR 2016, 294 ff. = ZNER 2016, 354 ff. 
= NVwZ-RR 2016, 801 ff., Juris Rn. 22; Urteil vom 3. September 2012 
– LVerfG 1/12 –, LVerfGE 23, 361 ff., Rn. 28 = SchlHA 2012, 431 ff. = 
NVwZ-RR 2012, 913 ff., Juris Rn. 30). 

 1. Auch wenn Art. 51 Abs. 2 Nr. 4 LV die Zulässigkeit ei-
ner kommunalen Verfassungsbeschwerde ausdrücklich nur 
für die Behauptung der Verletzung eines Rechts aus Art. 54 
Abs. 1 und 2 LV vorsieht, kann eine kommunale Verfassungs-
beschwerde auf eine Verletzung des Konnexitätsprinzips 
gestützt werden. Für eine Verletzung des interkommunalen 
Gleichbehandlungsgebotes (Art. 57 Abs. 1 LV) hat das Lan-
desverfassungsgericht dies bereits entschieden 

(Urteil vom 27. Januar 2017 - LVerfG 5/15 -, a.a.O., Juris Rn. 72 ff.) 

und ausgeführt, dass Rechtspositionen aus anderen Verfas-
sungsbestimmungen als Art. 54 Abs. 1 und 2 LV Prüfungs-
maßstab im Verfahren über die kommunale Verfassungsbe-

schwerde sein können, soweit sie nach ihrem Inhalt geeignet 
sind, das verfassungsrechtliche Bild der Selbstverwaltung 
mitzubestimmen. Dies ist bei dem sich aus Art. 57 Abs. 2 
LV ergebenden Konnexitätsprinzip ebenso wie bei Art. 57 
Abs. 1 LV der Fall. Die Vorschriften finden sich systematisch 
im selben Abschnitt über die Verwaltung wie Art. 54 LV und 
dienen nach Inhalt und Begründung ausschließlich dazu, die 
kommunale Selbstverwaltungsgarantie zu sichern, zu konkre-
tisieren und mit Leben zu erfüllen. 
 2. Der Sachvortrag der Beschwerdeführerin genügt den 
genannten Darlegungsanforderungen sowohl im Hinblick auf 
eine Verletzung des Art. 54 Abs. 1 LV (a) als auch hinsichtlich 
einer Verletzung des Art. 57 Abs. 2 LV (b). 
 a) Die Beschwerdeführerin hat ausreichend dargetan, dass 
ihr Recht auf Selbstverwaltung gemäß Art. 54 Abs. 1 LV da-
durch verletzt werden kann, dass der Landesgesetzgeber ihr 
durch § 30 Abs. 4 Satz 1 und 2 LVwG eine örtliche Zustän-
digkeit für den Bereich der Festen Fehmarnbeltquerung und 
damit auch die Verpflichtung zur Gewährleistung des abweh-
renden Brandschutzes in diesem Bereich zugewiesen hat.
 Nach Art. 54 Abs. 1 LV sind die Gemeinden berechtigt und 
im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, in ihrem Ge-
biet alle öffentlichen Aufgaben in eigener Verantwortung zu 
erfüllen, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmen. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung sichert 
den Gemeinden einen grundsätzlich alle Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft umfassenden Aufgabenbereich (soge-
nannte Allzuständigkeit) sowie die Befugnis zur eigenverant-
wortlichen Führung der Geschäfte in diesem Bereich zu 

(vgl. BVerfG, Beschluss vom 7. Juli 2020 – 2 BvR 696/12 –, NVwZ 2020, 
1342 ff., Juris Rn. 30; Urteil vom 21. November 2017 – 2 BvR 2177/16 –, 
BVerfGE 147, 185 ff., Juris Rn. 69 ff. <jeweils zu Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG>). 

 Die Verfassung gewährleistet die Allzuständigkeit der Ge-
meinde für den örtlichen Aufgabenbestand als institutionelle 
Garantie, die vom Gesetzgeber ausgestaltet und konkretisiert 
werden kann. Eingriffe in den von Art. 54 Abs. 1 LV geschütz-
ten Aufgabenbestand unterliegen dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz. Rechtfertigungsbedürftig ist es daher, wenn eine 
übergeordnete Ebene der Gemeinde bestimmte örtliche Auf-
gaben entzieht oder ihr solche Aufgaben nicht zuweist

(vgl. BVerfG, Urteil vom 21. November 2017, aaO, Juris Rn. 79 ff.; Be-
schluss vom 19. November 2014 – 2 BvL 2/13 –, BVerfGE 138, 1 ff., Juris 
Rn. 54 ff., sowie Beschluss vom 23. November 1988 - 2 BvR 1619/83 –, 
BVerfGE 79, 127 ff., Juris Rn. 56 ff.). 

 Aber nicht nur eine Entziehung, sondern auch eine Zuwei-
sung von Aufgaben kann in das Recht auf Selbstverwaltung 
eingreifen, jedenfalls wenn damit eine Wahrnehmungspflicht 
einhergeht. Zugleich kann dadurch die Möglichkeit einge-
schränkt werden, (andere) Selbstverwaltungsaufgaben wahr-
zunehmen, die zum verfassungsrechtlich geschützten Aufga-
benbestand gehören

(BVerfG, Beschluss vom 7. Juli 2020, aaO, Juris Rn. 30; Urteil vom 20. De-
zember 2007 – 2 BvR 2433/04 –, BVerfGE 119, 331 ff., Juris Rn. 118; VerfGH 
Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 22. September 1992 – VerfGH 3/91 –, 
NVwZ-RR 1993, 486 ff., Juris Rn. 49; Urteil vom 12. Dezember 1995 
– VerfGH 5/94 –, NVwZ 1996, 1100 ff., Juris Rn. 42; VerfGH Rheinland-
Pfalz, Urteil vom 16. März 2001 – VGH 88/00 –, NVwZ 2001, 912 ff., Ju-
ris Rn. 27; vgl. Gern/ Brüning, Deutsches Kommunalrecht, 4. Aufl. 2019, 
Rn. 124; Burgi, Kommunalrecht, 6. Aufl. 2019, § 6 Rn. 29 f., jeweils mwN).

 Die Beschwerdeführerin kann einen Eingriff in ihr Recht 
aus Art. 54 LV deshalb auf die Behauptung stützen, dass ihr 
eine weitere Aufgabe übertragen worden sei. Insbesondere 
kann sie einwenden, dass das Land Schleswig-Holstein kei-
ne Befugnis gehabt habe, den Bezirk der Behörden der Be-
schwerdeführerin auf einen Raum der Ostsee zu erstrecken, 
für den das Land keine räumlich-funktionale Zuständigkeit 
habe. Denn die Beschwerdeführerin kann verlangen, dass 
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sie durch die Zuständigkeitserweiterung in § 30 Abs. 4 LVwG 
nicht für öffentliche Aufgaben in Anspruch genommen wird, 
für die das Land selbst nicht zuständig wäre.
 b) Die Beschwerdeführerin hat außerdem ausreichend 
dargelegt, dass das Konnexitätsprinzip aus Art. 57 Abs. 2 LV 
dadurch verletzt sein kann, dass sie durch das angegriffene 
Gesetz zu bestimmten öffentlichen Aufgaben verpflichtet 
worden ist und diese Verpflichtung für sie zu einer Mehrbe-
lastung führt, ohne dass das Land eine Regelung für einen 
Ausgleich entsprechender Kosten geschaffen hat. 
 aa) Dass die Beschwerdeführerin durch ein Gesetz zu be-
stimmten öffentlichen Aufgaben verpflichtet worden sei, er-
schließt sich allerdings nicht allein aus dem Wortlaut des § 30 
Abs. 4 Satz 1 LVwG, der eine Erweiterung der örtlichen Zu-
ständigkeit der Behörden der Beschwerdeführerin vorsieht. 
Zieht man jedoch die Gesetzesbegründung hinzu, ergibt sich, 
dass die Bezirkserweiterung das Ziel hat, eine Zuständigkeit 
von Behörden zu begründen, die die Angelegenheiten der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung und des Notfallmanage-
ments im deutschen Zuständigkeitsbereich der Fehmarnbelt-
querung gemäß Art. 14 des Staatsvertrages wahrnehmen 
sollen. Daher verbietet sich auch nicht von vornherein die 
Annahme, dass das angefochtene Gesetz die Beschwerde-
führerin unmittelbar zu der Aufgabe des abwehrenden Brand-
schutzes im Meerestunnel verpflichtet. 
 Es kommt auch in Betracht, von der Übertragung einer be-
stimmten Aufgabe auszugehen und nicht lediglich anzuneh-
men, dass eine bestehende Pflichtaufgabe des eigenen Wir-
kungskreises der Gemeinde neu organisiert oder erweitert 
wurde, indem sie räumlich auf ein neues Gebiet, die Feste 
Fehmarnbeltquerung, erstreckt worden ist. Die Vorstellung 
einer Aufgabenübertragung beruht auf der möglichen An-
nahme, dass die Beschwerdeführerin mit der Zuständigkeit 
für den abwehrenden Brandschutz in einem etwa neun Kilo-
meter langen Abschnitt eines internationalen Meerestunnels 
einschließlich der Katastrophenhilfe im dänischen Zuständig-
keitsbereich des Tunnels die weitere, klar von ihren bisherigen 
Verpflichtungen unterschiedene Aufgabe des „Brandschutzes 
im Fehmarnbelttunnel“ zugewiesen bekommen hat.
 bb) Die Beschwerdeführerin hat zudem substantiiert dar-
gelegt, dass sie durch die Verpflichtung zu bestimmten öf-
fentlichen Aufgaben eine finanzielle Mehrbelastung erfahre. 
Wird die Verletzung des Konnexitätsprinzips geltend gemacht, 
genügt es nicht, einzelne Regelungen des angegriffenen Ge-
setzes aufzuzeigen und zu erklären, dass die Normierung abs-
trakt zu Mehrbelastungen führt. Es sind vielmehr unter Aus-
einandersetzung mit den Bestimmungen des angegriffenen 
Gesetzes die konkreten Mehrbelastungen darzulegen, die 
eingetreten oder zu befürchten sind 

(vgl. für ihren Verfassungsraum VerfG Brandenburg, Beschluss vom 
15. Juni 2006 – VfGBbg 58/04 –, BeckRS 2006, 23859; LVerfG Mecklen-
burg-Vorpommern, Urteil vom 26. Januar 2006 – LVerfG 15/04 -, Juris 
Rn. 16 ff.).

 Dementsprechend vergleicht das von der Beschwerdefüh-
rerin in Bezug genommene Gutachten des Sachverständigen 
Kasulke nachvollziehbar die bestehenden und die unter Be-
rücksichtigung der Erweiterung des Zuständigkeitsbereichs 
auf die Fehmarnbeltquerung erforderlichen Strukturen der 
Feuerwehr und prognostiziert die durch die Erweiterung ent-
stehenden konkreten Mehrkosten für Personal, Gebäude und 
Gerät. Zu diesen Kosten rechnet die Beschwerdeführerin 
durch Schätzung ermittelte Zinsen und Verwaltungskosten 
hinzu. Unerheblich ist, dass sie die Grundlagen ihrer Schät-
zung nicht weiter darlegt und zudem – teilweise schon im 
Gutachten angesprochene – Synergieeffekte für die Freiwil-
lige Feuerwehr Fehmarn infolge einer Ausstattung für die zu-

sätzliche Aufgabe des Brandschutzes im Fehmarnbelttunnel 
nicht ausreichend berücksichtigt. Dieser Mangel einer Dar-
stellung der finanziellen Mehrbelastung wirkt sich nicht aus. 
Das Gutachten, auf das auch der Gesetzgeber in § 19 Abs. 9 
Haushaltsgesetz 2020 insoweit Bezug nimmt, stellt im We-
sentlichen die zu erwartenden Mehrkosten konkret dar und 
versetzt das Gericht so in die Lage, die Dimension der Kosten-
last zu erkennen. 
 cc) Die Beschwerdeführerin kann eine Betroffenheit in ih-
rem Recht auf Selbstverwaltung geltend machen, indem sie 
vorträgt, dass das Land keinen finanziellen Ausgleich für die 
Mehrbelastung geschaffen habe. Es ist anerkannt, dass sich 
die Verfassungsbeschwerde gegen das Unterlassen des Ge-
setzgebers richten kann, wenn der Beschwerdeführer rügt, 
dass ein konnexitätsrelevanter Sachverhalt vorliegt, ohne dass 
ein entsprechender Ausgleich der Mehrbelastung geschaffen 
worden ist

(vgl. VerfGH Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 9. Dezember 2014 – VerfGH 
11/13 – NVwZ 2015, 368 ff., Juris Rn. 63).

 Es erscheint hinreichend plausibel, dass weder die Zusa-
ge in der Gesetzesbegründung, die Beschwerdeführerin von 
Kosten freizuhalten, noch die Versicherung eines vollen Kos-
tenausgleichs im Schreiben des Ministers für Inneres, länd-
liche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein 
an die Beschwerdeführerin vom 11. Februar 2019 eine Art. 57 
Abs. 2 LV genügende Ausgleichsregelung darstellt. Dies gilt 
auch für die bloße Ermächtigung des Ministeriums für Inne-
res, ländliche Räume und Integration in § 19 Abs. 9 Haushalts-
gesetz 2020, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Be-
schwerdeführerin abzuschließen.

II.

 Zwar kommt es nach den Ausführungen oben zu I. 2. nicht 
mehr darauf an, jedoch merkt das Gericht für künftige Ver-
fahren an, dass die Darlegungen der Beschwerdeführerin zur 
Beschwerdebefugnis nicht den Anforderungen (§ 47 Abs. 1, 
§ 20 Abs. 1 Satz 2 LVerfGG) genügt hätten, wenn sie allein 
geltend gemacht hätte, durch den Aufgabenzuwachs sei ihre 
durch Art. 54 Abs. 1 LV gewährleistete kommunale Mindest-
ausstattung verletzt (1.) oder das Auseinanderfallen von Ge-
meindegebiet und Zuständigkeit verletze ihre Selbstverwal-
tungsgarantie gemäß Art. 54 Abs. 1 LV (2.).
 1. Zur Garantie der gemeindlichen Selbstverwaltung gehört 
auch eine finanzielle Mindestausstattung. Den Kommunen 
müssen gemäß Art. 54 Abs. 1 LV Mittel in einem Umfang zur 
Verfügung stehen, der es ihnen ermöglicht, neben den Pflicht-
aufgaben noch ein Mindestmaß an freiwilligen Selbstverwal-
tungsaufgaben zu erledigen

(Urteile vom 27. Januar 2017 - LVerfG 5/15 -, SchlHA 2017, 56 ff. = 
DVBl. 2017, 378, Juris Rn. 99 und vom 3. September 2012 - LVerfG 1/12 -, 
LVerfGE 23, 361 ff. Rn. 34 = SchlHA 2012, 431 ff. = NVwZ-RR 2012, 913 ff., 
Juris Rn. 36; eingehende Erörterung bei Petit, Der kommunale Mindest-
ausstattungsanspruch im Verfassungsrecht von Bund und Ländern, 2020).

 Denn ohne hinreichende finanzielle Ausstattung zur Erle-
digung nicht nur der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben 
verbliebe den Kommunen keine substantielle Hoheit in Bezug 
auf ihre Finanzen.
 Die Beschwerdeführerin hat aber bereits nicht ausreichend 
dargelegt, inwieweit die infolge der Bezirkserweiterung ein-
tretende Mehrbelastung den Spielraum zur Wahrnehmung ih-
rer Selbstverwaltungsaufgaben unverhältnismäßig einengen 
oder gar beseitigen könnte. Nach ihrem Vortrag beträgt die 
mit der Wahrnehmung der Aufgabe des abwehrenden Brand-
schutzes im Fehmarnbelttunnel verbundene jährliche Kosten-
last bei schon bislang defizitärem Haushalt drei Millionen Euro 
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beziehungsweise etwa zehn Prozent des Haushaltsvolumens. 
Den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Haushaltssat-
zungen für die Jahre 2019 und 2020 lässt sich jedoch nicht im 
Einzelnen entnehmen, welche Ausgaben auf freiwilligen oder 
auf Pflichtaufgaben beruhen. Die Beschwerdeführerin hat 
auch nicht vorgetragen, wo sie gegebenenfalls Einsparpoten-
ziale wahrnehmen oder auf bislang übernommene freiwillige 
Aufgaben künftig teilweise verzichten könnte. Aufgrund der 
Darlegungen der Beschwerdeführerin kann das Landesverfas-
sungsgericht demnach nicht beurteilen, wie weit ihr auch un-
ter Berücksichtigung der Bezirkserweiterung ein finanzieller 
Spielraum zur eigenverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung 
verbleibt.
 2. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu einer Ver-
letzung der Selbstverwaltungsgarantie wegen einer auf § 30 
Abs. 4 LVwG beruhenden Abweichung von Zuständigkeit und 
Gemeindegebiet genügten den Darlegungserfordernissen 
ebenfalls nicht. 
 Art. 54 Abs. 1 LV schützt die Gemeinde auch als Rechts-
subjekt, also als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Ge-
bietshoheit. Obwohl die Bezirkserweiterung in § 30 Abs. 4 
LVwG keinen unmittelbaren Eingriff in die Gebietshoheit der 
Beschwerdeführerin darstellt, weil die Gemeindegrenzen 
nicht verändert werden, führt sie doch dazu, dass die örtliche 
Zuständigkeit hinsichtlich des Fehmarnbelttunnels nicht durch 
die Grenzen des Gemeindegebietes bestimmt wird. Dies ver-
letzt die Selbstverwaltung der Beschwerdeführerin jedoch 
nicht. 
 Abweichungen von Gemeindegebiet und Zuständigkeits-
bereich sind rechtlich möglich. In Schleswig-Holstein gibt es 
solche Divergenzen auf dem Festland bei den gemeinde-
freien Forstgutsbezirken Sachsenwald und Buchholz. Sofern 
gemeindliche Zuständigkeiten im Meeresgebiet begründet 
werden, ist das Auseinanderfallen von Gebiet und Zuständig-
keitsbereich die Regel, da die deutschen Meeresgebiete ab 
der Strandlinie einschließlich der Mündungstrichter von Flüs-
sen ursprünglich gemeindefreies Gebiet sind

(OVG Schleswig-Holstein, Urteil vom 22. August 2007 – 2 LB 17/07 –, 
NVwZ-RR 2008, 280, Juris Rn. 23; OVG Mecklenburg-Vorpommern, Be-
schluss vom 23. Februar 2006 – 4 M 136/05 – NordÖR 2006, 206, Juris 
Rn. 24). 

 Dennoch können auch Meeresgebiete der Zuständigkeit 
einer Gemeinde unterfallen, wie etwa § 1 der Landesver-
ordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in gemein-
defreien Gebieten vom 3. Dezember 2007 (GVOBl S. 538) 
verdeutlicht, der die Gewerbesteuerhoheit Helgolands für 
den Schleswig-Holstein zugeordneten Teil der Nordsee fest-
legt. Weshalb die Zuständigkeitserweiterung für die Feste 
Fehmarnbeltquerung anders zu beurteilen sein sollte, hat die 
Beschwerdeführerin nicht ausgeführt.

III.

 Für die kommunale Verfassungsbeschwerde gegen § 30 
Abs. 4 LVwG besteht auch ein Rechtsschutzbedürfnis. Zwar 
geht die Beschwer eines etwa unzureichenden finanziellen 
Ausgleichs von der Belastungsausgleichsregelung, nicht von 
der Aufgabenübertragungsnorm aus, wenn das Land Gemein-
den zur Übernahme und Durchführung bestimmter öffentli-
cher Aufgaben verpflichtet und zeitgleich in einem gesonder-
ten Gesetz eine Belastungsausgleichsregelung trifft 

(vgl. VerfGH Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 10. Januar 2017 – VerfGH 
8/15 –, NVwZ 2017, 780 ff., Juris Rn. 28). 

 Einer Gemeinde ist es insoweit aber nicht verwehrt, das zu 
Aufgaben verpflichtende Gesetz anzugreifen, wenn eine Re-
gelung über den Belastungsausgleich fehlt; denn dann kann 

sich die Verfassungsbeschwerde nur unmittelbar gegen die 
Aufgabenübertragungsnorm, hier § 30 Abs. 4 Satz 1 und 2 
LVwG, richten 

(vgl. VerfGH Nordrhein-Westfalen, a.a.O.). 

 Die Beschwerdeführerin ist nicht gehalten gewesen, vor 
Erhebung der kommunalen Verfassungsbeschwerde abzu-
warten, ob die Landesregierung im Haushaltsjahr 2020 eine 
Regelung zum Ausgleich einer etwaigen finanziellen Mehrbe-
lastung infolge der Bezirkserweiterung trifft. Sie wäre damit 
Gefahr gelaufen, die Frist für die Einreichung der Verfassungs-
beschwerde zu versäumen. Ein Abwarten der Ausgleichsre-
gelung wäre allenfalls dann geboten gewesen, wenn der Ge-
setzgeber seine Verpflichtung zur Regelung des finanziellen 
Ausgleichs im Gesetzgebungsverfahren festgestellt hat und 
eine solche Regelung deswegen in Kürze zu erwarten ist. 
Grundsätzlich regelt Art. 57 Abs. 2 LV, dass die Ausgleichs-
regel im Zusammenhang mit der Aufgabenübertragung („da-
bei“) erfolgen soll. Dies soll den Gesetzgeber dazu anhalten, 
sich schon im Gesetzgebungsverfahren über eine mögliche 
Ausgleichspflicht Gedanken zu machen. Verneint der Gesetz-
geber, wie in der Begründung des Bezirkserweiterungsgeset-
zes, das Vorliegen eines konnexitätsrelevanten Sachverhaltes, 
hat die Gemeinde genügend Anlass, sich unmittelbar gegen 
die Aufgabenübertragung zu wenden. 
 Dass der Gesetzgeber nach Erhebung der kommunalen 
Verfassungsbeschwerde das Ministerium für Inneres, ländli-
che Räume und Integration in § 19 Abs. 9 Haushaltsgesetz 
2020 zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags mit 
der Beschwerdeführerin über eine finanzielle Kompensation 
ermächtigt hat, bietet keine Grundlage für eine abweichen-
de Beurteilung. Aus diesem Gesetz ergibt sich nicht, ob und 
gegebenenfalls wann überhaupt ein finanzieller Ausgleich für 
die Gemeinde geschaffen werden wird. Die unstreitig gege-
bene grundsätzliche Bereitschaft des Landes, die entstehen-
de Mehrbelastung auszugleichen, lässt nicht das  berechtigte 
Interesse der Beschwerdeführerin entfallen, in einem Verfah-
ren vor dem Landesverfassungsgericht Rechtsschutz wegen 
einer Verletzung der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie 
zu erlangen.

C.

 Die Verfassungsbeschwerde ist hinsichtlich des Hauptan-
trags unbegründet, hinsichtlich des Hilfsantrags jedoch be-
gründet. 
 Es bestehen keine Bedenken gegen die Verfassungsmä-
ßigkeit des Gesetzes in formeller Hinsicht; auch die Regelung 
in § 30 Abs. 4 Satz 2 LVwG ist formell verfassungsgemäß (I.). 
Die in § 30 Abs. 4 LVwG geregelte Bezirkserweiterung ist un-
ter der Voraussetzung einer mit dem Aufgabenzuwachs kor-
respondierenden Kostendeckung mit der Selbstverwaltungs-
garantie gemäß Art. 54 Abs. 1 LV grundsätzlich vereinbar (II.); 
jedoch fehlt es an einem entsprechenden finanziellen Mehr-
belastungsausgleich für den Brandschutz. Vorliegend folgt die 
Verpflichtung zur Schaffung dieses finanziellen Ausgleichs aus 
der Konnexitätsregel in Art. 57 Abs. 2 LV, die verletzt wor-
den ist (III.). Das führt zu der Feststellung, dass § 30 Abs. 4 
LVwG mit der Verfassung unvereinbar und der Gesetzgeber 
verpflichtet ist, bis zum 30. September 2021 auf gesetzlicher 
Grundlage einen finanziellen Ausgleich für entstehende Mehr-
kosten zu schaffen; solange bleibt § 30 Abs. 4 LVwG anwend-
bar (IV.). 

I.

 § 30 Abs. 4 Satz 1 und 2 LVwG, durch den unter anderem 
geregelt wird, dass sich die Bezirke der Behörden der Be-



SchlHA 10/2020 387

schwerdeführerin auch auf den Bereich der Festen Fehmarn-
beltquerung, soweit er sich im deutschen Küstenmeer und 
in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone befindet, 
erstrecken, ist formell verfassungsgemäß. 
 1. Die Prüfkompetenz des Landesverfassungsgerichts bei 
der kommunalen Verfassungsbeschwerde gemäß Art. 51 
Abs. 2 Nr. 4 LV bezieht sich grundsätzlich auch auf formelle 
Verfassungsverstöße. Dies gilt auch, wenn eine Gemeinde 
geltend macht, Aufgaben, zu denen sie durch ein formell ver-
fassungswidriges Gesetz verpflichtet werde, führten zu einer 
finanziellen Mehrbelastung. Das ergibt sich daraus, dass es 
für eine Gemeinde, die gemäß Art. 51 Abs. 2 Nr. 2 LV nicht 
zum Kreis der Antragsteller einer abstrakten Normenkontrolle 
gehört, möglich sein muss, ein sie belastendes, bereits for-
mell unwirksames Gesetz für nichtig erklären zu lassen, um 
eine verfassungswidrige Einschränkung der kommunalen 
Selbstverwaltungsgarantie, insbesondere ihres finanziellen 
Spielraums zu verhindern und dem Konnexitätsprinzip zu Ef-
fektivität zu verhelfen. 
 Den Maßstab für die Überprüfung der formellen Verfas-
sungsmäßigkeit durch das Landesverfassungsgericht bildet 
allein die Landesverfassung. Das Landesverfassungsgericht 
stellt grundsätzlich keinen Verstoß gegen die Normen des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland fest, son-
dern ist auf die Prüfung der den Verfassungsraum Schleswig-
Holstein ausfüllenden Normen beschränkt. 
 Vor diesem Hintergrund hat es das Bundesverfassungsge-
richt in seiner Eigenschaft als Landesverfassungsgericht für 
das Land Schleswig-Holstein in seinem Beschluss vom 7. Mai 
2001 – 2 BvK 1/00 – 

(BVerfGE 103, 332 ff., Juris Rn. 81 ff.)

ausgeschlossen, dass die Landesverfassung eine Prüfung der 
Vorschriften des Grundgesetzes über die Verteilung der Ge-
setzgebungskompetenzen (Art. 70 ff. GG) ermögliche.
 In seinem Urteil vom 6. Dezember 2019 – LVerfG 2/18 – 

(SchlHA 2020, 29 ff. = ZUR 2020, 68 ff. = NVwZ 2020, 228 ff., Juris  
Rn. 63 ff.) 

hat das Landesverfassungsgericht allerdings für die Prüfung 
der Verbandskompetenz im Rahmen von Streitigkeiten über 
die Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und 
Volksentscheiden aus dort näher dargelegten Gründen festge-
stellt, dass die Entscheidungszuständigkeit des Landtags im 
Sinne von Art. 48 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 LV auch die Überprüfung 
der Verbandskompetenz des Landes Schleswig-Holstein um-
fasse. Es hat denselben Umfang daher auch für die Prüfungs-
kompetenz des Landesverfassungsgerichts in den Verfahren 
in den Fällen des § 3 Nr. 7 LVerfGG angenommen. Inwieweit 
dies auch in anderen Verfahrensarten, insbesondere in Verfah-
ren der abstrakten Normenkontrolle, zu gelten habe oder ob 
insoweit an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts festgehalten werde, ist hingegen offengelassen worden 

(aaO Juris Rn. 88 ff.).

 Auch angesichts der vorliegenden kommunalen Verfas-
sungsbeschwerde, für deren Verfahren der Gesetzgeber in 
§ 48 LVerfGG ausdrücklich auf die Vorschriften der abstrakten 
Normenkontrolle verweist, kann offenbleiben, inwieweit das 
Landesverfassungsgericht die Verbandskompetenz des Lan-
des zu prüfen hat. 
 Zum einen steht die sachliche Landeskompetenz für den 
örtlichen Zuschnitt der Zuständigkeit von Behörden des Lan-
des, der Kreise und Gemeinden außer Frage, weil nur das 
Land über die Funktionen eigener und eingegliederter Träger 
von Hoheitsgewalt entscheiden kann. Auch wenn bei der an-
gefochtenen Norm des § 30 Abs. 4 LVwG in den Vordergrund 
tritt, dass durch die Bezirkserweiterung die Zuständigkeiten 

für Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
sowie des Notfallmanagements im Fehmarnbelttunnel gere-
gelt werden sollen, deren Gewährleistung die Bundesrepu-
blik in Art. 14 des Staatsvertrages zugesagt hat, kann wegen 
Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG, der eine Übertragung von Aufgaben 
auf Gemeinden und Gemeindeverbände durch Bundesgesetz 
ausschließt, allein das Land eine solche Regelung treffen. 
 Zum anderen beruht die etwaige örtliche Zuständigkeit des 
Landes Schleswig-Holstein im vorliegenden Fall, in dem die 
Zulässigkeit einer Bezirkserweiterung in den Bereich der Ost-
see in Frage steht, auf Bestimmungen des Völkerrechts, ins-
besondere des Seerechtsübereinkommens. Insoweit hat das 
Bundesverfassungsgericht in dem genannten Beschluss vom 
7. Mai 2001 

(aaO) 

jedoch ausdrücklich klargestellt, dass die Beschränkung der 
Prüfkompetenz des Landesverfassungsgerichts es nicht aus-
schließe, auch allgemeine verfassungsrechtliche Grundsätze, 
die zwar nicht in der Landesverfassung, aber im Grundgesetz 
niedergeschrieben seien, anzuwenden. Auch wenn diese 
nicht ausdrücklich in der Landesverfassung formuliert seien, 
könnten sie als deren ungeschriebene Bestandteile voraus-
gesetzt werden. Zu diesen Grundsätzen zählten neben der in 
Art. 20 Abs. 3 GG normierten Bindung des Gesetzgebers an 
die verfassungsmäßige Ordnung und dem hierauf beruhen-
den Bestimmtheitsgrundsatz auch die Beachtung des Pri-
mats des Völkerrechts vor dem innerstaatlichen Recht gemäß 
Art. 25 GG 

(BVerfG, aaO, Rn. 70). 

 2. Das Land Schleswig-Holstein hat für den Abschnitt der 
Festen Fehmarnbeltquerung, der im deutschen Küstenmeer 
liegt, eine Gesetzgebungszuständigkeit (a). Dasselbe gilt für 
jenen Abschnitt der Festen Fehmarnbeltquerung, der in der 
Ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands errichtet wer-
den soll. Nachdem Femern A/S die Meeresquerung nicht, wie 
ursprünglich vorgesehen, als Brücke, sondern als Tunnelbau-
werk ausführen wird, sind insoweit jedoch nicht die Regeln 
über die Nutzung der Ausschließlichen Wirtschaftszone (Art. 
55 bis 75 SRÜ) maßgeblich. Denn gemäß Art. 85 SRÜ besteht 
eine ausschließliche Zuständigkeit des Küstenstaates für die 
Anlage von Tunneln im Festlandsockel (b).
 a) Das Küstenmeer ist ein Meeresstreifen, der sich an 
die Küstenlinie oder die inneren Gewässer eines Staates an-
schließt. Grundsätzlich nimmt Deutschland für sein Küsten-
meer die Breite von zwölf Seemeilen in Anspruch. Im Feh-
marnbelt beträgt die Entfernung zwischen der deutschen 
und der dänischen Küste, wie in weiten Teilen der westlichen 
Ostsee, jedoch weniger als 24 Seemeilen. Zusätzlich wurde 
der sogenannte „Hohe-See-Korridor“ eingerichtet, den die 
internationale Schifffahrt als Transit-Seeweg nutzen soll. Dort 
wird das Küstenmeer weiter begrenzt, indem das deutsche 
und das dänische Küstenmeer beiderseits der Mittellinie ei-
nen Streifen von ca. zwei Seemeilen Breite als staatsfreies 
Gewässer belassen, der als Ausschließliche Wirtschaftszone 
Deutschlands beziehungsweise Dänemarks ausgewiesen ist

(vgl. Proklamation der Bundesrepublik Deutschland über die Errichtung 
einer Ausschließlichen Wirtschaftszone in der Nordsee und in der Ost-
see vom 25. November 1994, BGBl II S. 3770, mit Wirkung vom 1. Januar 
1995; Bekendtgørelse nr 584 af 24.6.1996 om Danmarks eksklusive øko-
nomiske zone mit Wirkung vom 1. Juli 1996, abrufbar unter https://www.
retsinformation.dk). 

 Der Küstenstaat besitzt über das Küstenmeer nach Art. 2 
Abs. 1 SRÜ völkerrechtlich Souveränität und damit die volle 
Gebietshoheit; das Küstenmeer gehört zum Staatsgebiet. Da 
das Grundgesetz nach einhelliger Auffassung keine bundes-
freien und keine bundesunmittelbaren Gebiete kennt
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(BVerfG, Beschluss vom 18. Oktober 1994 - 2 BvR 611/91 -, DVBl 1995, 
286 ff., Juris Rn. 52, unter Hinweis auf BVerfG, Urteil vom 30. Oktober 
1962 - 2 BvF 2/60 u.a. - BVerfGE 15, 1 <12>; Huber, in: Sachs, Grundge-
setz, 8. Aufl. 2018, Präambel Rn. 34), 

muss die innerstaatliche Kompetenzverteilung, die für das 
Festland gilt, auch auf das Küstenmeer bezogen werden. 
 Ungeachtet des Umstands, dass der genaue Verlauf der 
Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklen-
burg-Vorpommern im Küstenmeer mangels einer bundes-
staatlichen Festlegung oder einer staatsvertraglichen Rege-
lung umstritten ist, unterliegt der im Küstenmeer gelegene 
Bereich der Festen Fehmarnbeltquerung der örtlichen Zustän-
digkeit des Landes Schleswig-Holstein. Der Staatsvertrag er-
wähnt, soweit er – wie in der Präambel, in Art. 19 Abs. 4 und 
in Art. 20 Abs. 2 – Interessen einzelner Bundesländer berück-
sichtigt, nur das Land Schleswig-Holstein. Das Land Meck-
lenburg-Vorpommern hat im Nachgang zum Staatsvertrag 
zusätzlich deutlich gemacht, dass es in dem Raum, in dem 
sich der Tunnel befinden wird, keine eigenen souveränen oder 
funktionalen Hoheitsbefugnisse beansprucht. Schließlich soll 
der geplante Meerestunnel in Puttgarden, mithin auf dem Ge-
biet des Landes Schleswig-Holstein anlanden und wird daher 
auch bei entsprechender Anwendung des Äquidistanzprinzips 
(vgl. Art. 15 Abs. 1 SRÜ) notwendig zunächst durch dessen 
Küstenmeer bis in den Meeresgrund der Ausschließlichen 
Wirtschaftszone Deutschlands und des Festlandsockels füh-
ren.
 b) Eine Gesetzgebungszuständigkeit des Landes Schles-
wig-Holstein für die Feste Fehmarnbeltquerung besteht auch 
im räumlich an das Küstenmeer anschließenden Bereich der 
Ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands sowie des 
Festlandsockels.
  Auf die seerechtlich nur funktionalen Hoheitsbefugnisse 
des Küstenstaates in der Ausschließlichen Wirtschaftszone 
kommt es entgegen dem Vortrag der Beschwerdeführerin für 
die Frage der Zuständigkeit im Bereich der Festen Fehmarn-
beltquerung nicht an: Bei dem geplanten Meerestunnel han-
delt es sich um ein Bauwerk im Festlandsockel. Die ebenfalls 
nur funktionalen Rechte für die Nutzung des Festlandsockels 
können gleichfalls unbeachtet bleiben, weil Art. 85 des See-
rechtsübereinkommens eine Ausnahme für Tunnel im Fest-
landsockel normiert. Dieser Artikel hat in der deutschen Über-
setzung folgenden Wortlaut:

Artikel 85 SRÜ
Anlage von Tunneln 
Dieser Teil berührt nicht das Recht des Küstenstaats, den Meeresunter-
grund unabhängig von der Tiefe des darüber befindlichen Wassers durch 
Anlage von Tunneln zu nutzen.  

 Aus Art. 85 SRÜ folgt eine gewohnheitsrechtliche Anerken-
nung des Rechts zur Errichtung von Meerestunneln. Eine mit 
Art. 85 SRÜ gleichlautende Ausnahmevorschrift war bereits 
in Art. 7 des Übereinkommens vom 29. April 1958 über den 
Festlandsockel (Convention on the Continental Shelf), in Kraft 
getreten am 10. Juni 1964, enthalten, als es die heute gültige 
Einteilung des Meeres in Zonen durch das Seerechtsüberein-
kommen noch nicht gab. Die Übernahme der Unberührtheits-
formel aus dem Übereinkommen über den Festlandsockel 
in den neuen Art. 85 SRÜ wäre überflüssig gewesen, wenn 
man Meerestunnel mit Inkrafttreten des Seerechtsüberein-
kommens dem Regime der Ausschließlichen Wirtschaftszone 
hätte unterstellen wollen. 
 Der Begriff der „Ausbeutung“ in Art. 85 SRÜ – der amt-
liche englische Text spricht von „… the right of the coastal 
State to exploit the subsoil by means of tunneling“, so dass 
die deutsche Übersetzung „zu nutzen“ ungenau ist – indiziert, 
dass der Status des Meeresuntergrundes durch die Anlage 

des Tunnels nicht berührt wird. Die Inbesitznahme des Mee-
resuntergrundes durch die Anlage des Tunnels bewirkt keine 
Okkupation im Sinne des völkerrechtlichen Gebietstitels. Der 
Tunnel ist ein Bauwerk im Festlandsockel, der betreffende 
Raum bleibt Teil des Festlandsockels und wird nicht zum Ho-
heitsgebiet des Küstenstaates. Dies schließt nicht aus, son-
dern zieht im Gegenteil nach sich, dass der Küstenstaat die 
erforderlichen Hoheitsbefugnisse zur Regelung aller Angele-
genheiten des Tunnels und in dem Tunnel in seinem Festland-
sockel ausübt. Diese funktional auf den Bau und den Betrieb 
des Tunnels beschränkten Hoheitsbefugnisse, einschließ-
lich der Gesetzgebungszuständigkeit, ergeben sich aus dem 
Recht des Küstenstaates zu dessen Anlage

(vgl. Lagoni, in: Graf Vitzthum, Handbuch des Seerechts, 2006, Kap. 3 
Rn. 197 f.).

 Einer ausdrücklichen Erstreckung nationalen Sachrechts 
auf den Bereich der Festen Fehmarnbeltquerung bedarf es 
danach nicht. Bei einem Meerestunnel kann der Küstenstaat 
wegen Art. 85 SRÜ gewohnheitsrechtlich alle Hoheitsrech-
te ausüben, die für den Tunnelbetrieb erforderlich sind. Dies 
impliziert, dass sein nationales Recht dort ipso iure gilt, sei 
es materielles Sicherheits- und Ordnungsrecht oder Organi-
sationsrecht, wie die Regelungen über die Zuständigkeit von 
Behörden

(ebenso, aber unter Bezug auf Art. 77 Abs. 3 SRÜ: Friedersen, Praxis der 
Kommunalverwaltung Beitrag A 15 SH, Stand Februar 2020, § 30 LVwG 
S. 168p).

 3. Ein Zustimmungsgesetz des Landes zum Staatsvertrag 
ist nicht erforderlich, um den in Art. 14 des Staatsvertrages 
enthaltenen Regelungen über die Angelegenheiten der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung innerstaatliche Geltung zu 
verschaffen. 
 Gemäß Art. 32 Abs. 1 GG nimmt der Bund die auswärti-
gen Beziehungen wahr. Die Beteiligung der Länder ergibt sich 
aus Art. 32 Abs. 2 GG i.V.m. den Bestimmungen des Lindauer 
Abkommens. Gemäß Art. 59 Abs. 2 GG bedürfen Verträge, 
welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder 
sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, 
der Zustimmung oder der Mitwirkung der jeweils für die Bun-
desgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form 
eines Bundesgesetzes. Dessen ungeachtet ist in den meisten 
Fällen eine weitere gesetzliche Umsetzung erforderlich, um 
den Vertrag in der deutschen Rechtsordnung vollziehbar zu 
machen. Eine unmittelbare Geltung völkerrechtlicher Normen 
wird nur bei völkerrechtlichen Vertragsbestimmungen ange-
nommen, die alle Eigenschaften besitzen, welche ein Gesetz 
nach innerstaatlichem Recht haben muss, um berechtigen 
oder verpflichten zu können 

(BVerfG, Beschluss vom 9. Dezember 1970 – 1 BvL 7/66 –, BVerfGE 29, 
348 ff., Juris Rn. 42; vgl. Streinz, in: Sachs, Grundgesetz, 8. Aufl. 2018, 
Art. 59 GG Rn. 66). 

 Der Bundesgesetzgeber hat dem deutsch-dänischen 
Staatsvertrag über die Herstellung einer Festen Fehmarnbelt-
querung mit Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl II 
S. 799) zugestimmt und damit gemäß Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG 
den innerstaatlichen Rechtsanwendungsbefehl erteilt. Zur 
Ausführung der in Art. 14 des Staatsvertrages geregelten 
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
sind nach Inhalt, Zweck und Fassung der Vereinbarung noch 
weitere Akte notwendig. Auf welcher Ebene im Bundesstaat 
die Umsetzung vorzunehmen ist, um dem Vertrag Geltung zu 
verschaffen, richtet sich nach der internen föderalen Ordnung 
und nicht nach Völkerrecht. Deshalb ist eine eigene Regelung 
des Schleswig-Holsteinischen Landesgesetzgebers über die 
konkrete Zuständigkeit von Behörden erforderlich. Diese ist 
mit § 30 Abs. 4 LVwG geschaffen worden.
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 4. Das angefochtene Gesetz ist inhaltlich ausreichend be-
stimmt. Die Bezugnahme auf die Veröffentlichung des Plan-
feststellungsbeschlusses in § 30 Abs. 4 Satz 2 LVwG stellt 
keine Bedingung dar, von deren Eintritt die Wirksamkeit der 
Bezirkserweiterung abhängig gemacht worden wäre. § 30 
Abs. 4 Satz 2 LVwG regelt, dass die Erweiterung der Zustän-
digkeit der betroffenen Behörden ab der Veröffentlichung des 
Planfeststellungsbeschlusses zur Festen Fehmarnbeltque-
rung gilt. Dies beschreibt einerseits etwas Selbstverständli-
ches – der Tunnelbau kann auf deutscher Seite nicht ohne eine 
Bekanntmachung des Planfeststellungsbeschlusses begin-
nen und ohne Tunnel bedarf es keiner darauf bezogenen Zu-
ständigkeit von Behörden –; andererseits sorgt die Regelung 
dafür, dass der Bereich, auf den sich die örtliche Zuständig-
keitserweiterung bezieht, gerade erst hinreichend bestimmt 
wird. Allein die Bezeichnung „Feste Fehmarnbeltquerung“, die 
sich bereits aus dem Staatsvertrag ergibt, reichte für eine sol-
che Bestimmung nicht aus, bedenkt man, dass bei Abschluss 
des Staatsvertrages nicht einmal die Ausführung des Que-
rungsbauwerks als Schrägseilbrücke oder als Meerestunnel 
feststand. Daher wird der Regelungsgehalt des § 30 Abs. 4 
Satz 2 LVwG nicht mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung 
des Planfeststellungsbeschlusses obsolet, sondern die Rege-
lung dient weiterhin der Bezeichnung des Bauwerks als Sub-
strat der in § 30 Abs. 4 Satz 1 LVwG geregelten Zuständigkei-
ten. 

II.

 Die Erweiterung des Bezirks der Behörden der Beschwer-
deführerin auf den Bereich der Festen Fehmarnbeltquerung 
stellt einen rechtfertigungsbedürftigen und rechtfertigungsfä-
higen Eingriff in die Selbstverwaltungsgarantie gemäß Art. 54 
Abs. 1 LV dar. 
 1. Art. 54 Abs. 1 LV gewährleistet den Gemeinden das 
Recht der Selbstverwaltung mit der Befugnis zur eigenverant-
wortlichen Führung der Geschäfte in allen Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft. Die Gewährleistung gilt jedoch 
nicht uneingeschränkt, sondern steht unter einem Gesetzes-
vorbehalt, so dass auch Eingriffe des Gesetzgebers jeden-
falls in den Randbereich der Selbstverwaltung möglich sind. 
Art. 54 Abs. 4 LV greift das auf und ermöglicht, dass Gemein-
den durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch Ver-
ordnung zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben ver-
pflichtet werden können. 
 a) Gesetzliche Beschränkungen können mit der Selbstver-
waltungsgarantie nur dann vereinbar sein, wenn und soweit 
sie deren Kernbereich unangetastet lassen. Die durch die 
Selbstverwaltungsgarantie geschützten Hoheitsrechte müs-
sen den Gemeinden und den Gemeindeverbänden im Kern 
erhalten bleiben 

(Urteile vom 3. September 2012 – LVerfG 1/12 – Rn. 46, SchlHA 2012, 431 
ff. = LVerfGE 23, 361 ff. = NVwZ-RR 2012, 913 ff., Juris Rn. 48 und vom 
26. Februar 2010 – LVerfG 1/09 – NordÖR 2010, 155 ff., Rn. 80 f.; BVerfG, 
Urteil vom 24. Juli 1979 – 2 BvK 1/78 – BVerfGE 52, 95 ff., Juris Rn. 70; 
vgl. daneben BVerfG, Beschlüsse vom 27. Januar 2010 – 2 BvR 2185/04 
u.a. - BVerfGE 125, 141 ff., Juris Rn. 93 und vom 19. November 2002  
– 2 BvR 329/97 –, BVerfGE 107, 1, Juris Rn. 43 ff.). 

 Der Kernbereich des Hoheitsrechts ist jedenfalls dann ver-
letzt, wenn es beseitigt wird oder kein hinreichender Spiel-
raum für seine Ausübung mehr übrigbleibt 

(BVerfG, Beschluss vom 7. Mai 2001 – 2 BvK 1/00 –, BVerfGE 103, 332 ff., 
Juris Rn. 123 < zu Art. 46 Abs. 1 und 2 LV a.F.>). 

 Einen solchen Eingriff in den Kernbereich der Selbstver-
waltung hat die Beschwerdeführerin schon nicht hinreichend 
dargelegt und hierfür ist auch sonst nichts ersichtlich.
 b) Ein Eingriff in den Randbereich der Selbstverwaltungs-
garantie liegt hingegen vor. Zur Bewältigung der Aufgabe des 

abwehrenden Brandschutzes im Fehmarnbelttunnel muss die 
Beschwerdeführerin nicht unerhebliche zusätzliche Kosten 
aufwenden, die mittelbar ihre Möglichkeit einschränken, an-
dere Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Der deut-
liche Mehraufwand ist durch die Vorlage des Gutachtens zur 
Leistungsfähigkeit des Feuerwehrwesens der Stadt Fehmarn 
unter Berücksichtigung der Erweiterung des Zuständigkeits-
bereichs auf die Fehmarnbeltquerung vom 9. September 2019 
belegt und ergibt sich unter anderem daraus, dass die Frei-
willige Feuerwehr Fehmarn durch eine hauptamtliche Wach-
abteilung mit Berufsfeuerwehrleuten verstärkt werden muss.
 2. Gesetzliche Eingriffe in das Selbstverwaltungsrecht be-
dürfen der sachlichen Rechtfertigung durch Gründe des All-
gemeinwohls. Ein Eingriff in die Selbstverwaltung muss ver-
tretbar sein und einer Güterabwägung standhalten, wobei 
dem Gesetzgeber eine Einschätzungsprärogative zukommt. 
Die Beurteilung der tragfähigen Gründe des Gemeinwohls ist 
dabei umso strenger zu bemessen, je schwerwiegender sich 
der Eingriff darstellt. Der Gesetzgeber darf nur so weit in das 
Recht der Gemeinde eingreifen, wie es erforderlich ist, um 
den Gemeinwohlbelangen gerecht zu werden und diesen zur 
Durchsetzung zu verhelfen 

(vgl. BVerfG, Beschluss vom 7. Juli 2020 - 2 BvR 696/12 –, NVwZ 2020, 
1342 ff., Juris Rn. 50; Urteil vom 21. November 2017, – 2 BvR 2177/16 –, 
BVerfGE 147, 185 ff. Juris Rn. 147; Beschlüsse vom 19. November 2014 
– 2 BvL 2/13 –, BVerfGE 138, 1 ff., Juris Rn. 56 sowie vom 23. November 
1988 – 2 BvR 1619/83 –, BVerfGE 79, 127 ff., Juris Rn. 64; vgl. Gern/ Brü-
ning, Deutsches Kommunalrecht, 4. Aufl. 2019 Rn. 127). 

 Die Verpflichtung zum abwehrenden Brandschutz in dem 
Bereich der Festen Fehmarnbeltquerung folgt unmittelbar 
aus der Vereinbarung in Art. 14 Abs. 1 des Staatsvertrags. 
Die Feste Fehmarnbeltquerung ist ihrerseits Teil des von der 
Europäischen Union geförderten transeuropäischen Verkehrs-
netzes auf der Achse zwischen Skandinavien und dem Mit-
telmeer. Ohne die Zuständigkeitserweiterung in § 30 Abs. 4 
LVwG gäbe es jedoch keine Bestimmung behördlicher Bezirke 
für das Gebiet des Meerestunnels auf der kommunalen Ebe-
ne, da die deutschen Meeresgebiete gemeindefreies Gebiet 
sind. Eine Erweiterung von kommunalen Zuständigkeiten auf 
dieses Gebiet ist daher gerechtfertigt. 
 Dass § 30 Abs. 4 LVwG die Behörden der Beschwerde-
führerin als für einen Bereich der Festen Fehmarnbeltquerung 
örtlich zuständig erklärt, erscheint aus Gemeinwohlgesichts-
punkten ebenfalls vertretbar. Über das in Puttgarden zu errich-
tende Tunnelportal besteht ein Bezug zum Gemeindegebiet 
der Beschwerdeführerin, so dass es gerechtfertigt ist, dass 
deren Behörden auch gemeindliche Aufgaben im geplanten 
Meerestunnel übertragen erhalten. Die Schaffung einer ört-
lichen Zuständigkeit einer anderen Gemeinde als der Be-
schwerdeführerin für die Feste Fehmarnbeltquerung wäre 
zwar möglich gewesen, drängt sich jedoch keinesfalls auf. Vor 
dem Hintergrund der Verpflichtung in Art. 14 Abs. 1 des Staats-
vertrags wäre auch die Einrichtung einer betrieblichen Tunnel-
feuerwehr als Werkfeuerwehr (§ 17 Brandschutzgesetz) in 
Betracht gekommen, die nach dem von der Beschwerdefüh-
rerin vorgelegten Gutachten aber deutlich kostenträchtiger 
wäre, als die mit der Zuständigkeitserweiterung verbundene 
Verpflichtung zur Einrichtung einer hauptamtlichen Wachabtei-
lung bei der Freiwilligen Feuerwehr Fehmarn. 
 3. Allerdings genügt die Zuständigkeitserweiterung Ver-
hältnismäßigkeitsgesichtspunkten im engeren Sinn in diesem 
Falle nur dann, wenn das Land der Beschwerdeführerin einen 
angemessenen Kostenausgleich bietet. Denn das Land ver-
pflichtet die Beschwerdeführerin mit der Regelung des Be-
zirkserweiterungsgesetzes dazu, die Aufgabe des abweh-
renden Brandschutzes in einem Territorium zu versehen, für 



390 SchlHA 10/2020

welches weder die Beschwerdeführerin noch die kommunale 
Ebene insgesamt bislang zuständig war. Will das Land diesen 
Eingriff in die Selbstverwaltungsgarantie nicht unterlassen 
oder weniger intensiv gestalten, kommt zur Herbeiführung 
der Angemessenheit nur ein finanzieller Ausgleich in Betracht.

III.

Die Verpflichtung zum angemessenen Kostenausgleich findet 
innerhalb des Anwendungsbereichs der Vorschriften über die 
Selbstverwaltung in der Verfassungsbestimmung des Art. 57 
Abs. 2 LV zur Konnexität eine spezielle Ausgestaltung:

Artikel 57 LV

Kommunaler Finanzausgleich

[…]

(2) Werden die Gemeinden oder Gemeindeverbände durch Gesetz oder 
aufgrund eines Gesetzes durch Verordnung zur Erfüllung bestimmter öf-
fentlicher Aufgaben verpflichtet, so sind dabei Bestimmungen über die 
Deckung der Kosten zu treffen. Führen diese Aufgaben zu einer Mehr-
belastung der Gemeinden oder Gemeindeverbände, so ist dafür ein ent-
sprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen. 

 Das Konnexitätsprinzip wird als Veranlassungsprinzip ver-
standen, das nicht nur Aufgabenverschiebungen zweier staat-
licher Ebenen finanziell regulieren soll, sondern das den Ein-
griff in die subjektive Rechtsstellungsgarantie der einzelnen 
Gemeinde finanziell abfedern und dadurch die kommunale 
Selbstverwaltungsgarantie erhalten soll. Zum Wesen des 
Konnexitätsprinzips gehört, dass es auf die Finanzkraft der be-
troffenen Kommune nicht ankommt

(vgl. BVerfG, Beschluss vom 7. Mai 2001 – 2 BvK 1/00 –, BVerfGE 103, 
332 ff., Juris Rn. 98).

 Die mit der Bezirkserweiterung gemäß § 30 Abs. 4 LVwG 
begründete Zuständigkeit für den abwehrenden Brandschutz 
im Tunnel steht für die Beschwerdeführerin in ihren Aus-
wirkungen der erstmaligen Übertragung einer bestimmten 
öffentlichen Aufgabe gleich („übertragungsgleiche Verpflich-
tung“) (1.). Die Beschwerdeführerin erfährt hierdurch eine 
Mehrbelastung (2.), die nach Art. 57 Abs. 2 LV eine Regelung 
über einen finanziellen Ausgleich auf gesetzlicher Grundlage 
erfordert (3.). 
 1. Die mit der Bezirkserweiterung begründete Zuständig-
keit für Pflichten im Fehmarnbelttunnel erweist sich als Ver-
pflichtung zu einer Sachaufgabe (a). Die Auslegung der Kon-
nexitätsregel in Art. 57 Abs. 2 LV legt nahe, dass auch die 
gesetzliche Erweiterung bestehender Aufgaben eine Aus-
gleichsregelung erfordert (b). Es spricht viel dafür, dass eine 
relevante Aufgabenerweiterung mit der Bezirkserweiterung 
erfolgt ist (c). Die Pflicht zu einer Ausgleichsregelung ergibt 
sich vorliegend jedenfalls daraus, dass sich die Bezirkserwei-
terung für die Beschwerdeführerin nach den konkreten Aus-
wirkungen wie eine erstmalige Verpflichtung zu einer öffentli-
chen Aufgabe darstellt (d).
 a) Als Aufgaben im Sinne des Art. 57 Abs. 2 LV sind jeden-
falls Sachaufgaben mit Außenwirkung gegenüber der Bevöl-
kerung anzusehen. Ob Vorschriften über verwaltungsinterne 
Tätigkeiten wie innere Organisation, Personalwesen, Haus-
haltswirtschaft oder Vermögensverwaltung öffentliche Aufga-
ben im Sinne des Konnexitätsprinzips betreffen

(dies jeweils für ihren Verfassungsraum bislang verneinend: StGH Baden-
Württemberg, Urteil vom 14. Oktober 1993 – 2/92 – DÖV 1994, 163, Juris 
Rn. 39 mit Hinweisen auf frühere Rspr.; LVerfG Mecklenburg-Vorpom-
mern, Urteil vom 26. November 2009 – LVerfG 9/08 –, LVerfGE 20, 271, 
Juris Rn. 57; VerfGH Sachsen, Urteil vom 20. Mai 2005 – Vf. 34-VIII-04 –, 
Juris Rn. 148; vgl. Engelken, Das Konnexitätsprinzip im Landesverfas-
sungsrecht, 2. Aufl. 2012, Rn. 18, S. 66),

kann offenbleiben. Die mit dem Bezirkserweiterungsgesetz 
eingefügte Vorschrift des § 30 Abs. 4 LVwG regelt, indem sie 

neue Zuständigkeiten benennt, auch und vor allem die Sach-
aufgabe des Brandschutzes im Fehmarnbelttunnel. Dies er-
gibt sich aus der Entstehungsgeschichte und dem Zweck des 
Gesetzes. 
 Die im Bezirkserweiterungsgesetz begründete örtliche Zu-
ständigkeit der Behörden der Beschwerdeführerin für den im 
deutschen Zuständigkeitsbereich gelegenen Teil der Fehmarn-
beltquerung stellt sich als Konsequenz der in Art. 14 Abs. 1 
des Staatsvertrages vereinbarten Aufteilung der Zuständig-
keitsbereiche zwischen dänischen und deutschen Behörden 
für die Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung und des Notfallmanagements dar. Sie erweist sich als 
die vom Gesetzgeber gewählte Regelungsform für die Zu-
weisung der Aufgabe des abwehrenden Brandschutzes im 
Fehmarnbelttunnel. Die Problembeschreibung im Gesetzes-
entwurf der Landesregierung (Landtags-Drucksache 19/997, 
S. 2) konzentriert sich allein auf die Frage, wie die vereinbarte 
Übernahme der Verantwortung für die Angelegenheiten der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf der Festen Fehmarn-
beltquerung gewährleistet werden kann. Als Lösung wurde 
eine Erweiterung der Bezirke der Behörden des Landes, des 
Kreises Ostholstein und der Stadt Fehmarn sowie sonstiger 
Träger der öffentlichen Verwaltung, deren Zuständigkeit an 
dieselben Bezirke gebunden ist, angesehen. 
 b) Was unter der Verpflichtung zu einer bestimmten öffent-
lichen Aufgabe zu verstehen ist und ob auch die quantitative 
oder qualitative Erweiterung von bestehenden Aufgaben kon-
nexitätsrelevant ist, hat das Landesverfassungsgericht bislang 
nicht entschieden. 
 aa) Dem Wortlaut des Art. 57 Abs. 2 LV lässt sich entneh-
men, dass unter einer Verpflichtung zur Erfüllung bestimmter 
öffentlicher Aufgaben jedenfalls eine erstmalige gesetzliche 
Verpflichtung der Kommunen zu einer – neuen oder bereits 
freiwillig ausgeübten – Aufgabe zu verstehen ist. Daneben 
lässt die Formulierung die Deutung zu, dass auch die gesetz-
liche Erweiterung einer bereits bestehenden Aufgabe von der 
Verfassungsnorm erfasst wird, da eine solche Erweiterung 
von Aufgaben als eine die bisherige Verpflichtung überstei-
gende, weitere Verpflichtung angesehen werden kann.
 bb) Systematisch findet sich die Regelung des Konnexi-
tätsprinzips in engem Zusammenhang mit der Gewährleis-
tung des Art. 54 Abs. 1 LV und damit auch der subjektiven 
Rechtsstellungsgarantie der einzelnen Gemeinde. Nach Sinn 
und Zweck dient sie dem Erhalt der kommunalen Selbstver-
waltungsgarantie, indem sie die finanziellen Grundlagen für 
eine eigenverantwortliche kommunale Aufgabenwahrneh-
mung sichert und verhindert, dass infolge der Übertragung 
von Pflichtaufgaben der Spielraum für freiwillige Selbstver-
waltungsaufgaben unangemessen verengt und somit die 
Eigenverantwortlichkeit von der finanziellen Seite her ausge-
höhlt wird. Systematik und Zweck sprechen daher für eine 
vom Gesetzgeber intendierte weite Auslegung des Konnexi-
tätsgrundsatzes.
 cc) Die Erläuterung, die der Sonderausschuss Verfassungs-
reform seinem Vorschlag zur Änderung der Landesverfassung 
1998 beigefügt hatte

(Bericht und Beschlussempfehlung des Sonderausschusses „Verfassungs-
reform“ vom 3. Februar 1998, Landtags-Drucksache 14/1245, S. 18 f.),

legt aus historischer Sicht ebenfalls nahe, dass auch die Er-
weiterung einer Aufgabe den Tatbestand der Verpflichtung zu 
einer bestimmten öffentlichen Aufgabe erfüllt. Buchst. a und 
b der genannten Erläuterung lauten:

a) Unter den Begriff „öffentliche Aufgaben“ in Artikel 46 Abs. 4 und Arti-
kel 49 Abs. 2 fallen sowohl Weisungsaufgaben als auch pflichtige Selbst-
verwaltungsaufgaben. Der Aufgabenbegriff erfasst auch Teilaufgaben, 
Vollzugsaufgaben und die Festsetzung kostenträchtiger Standards.
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b) Die „Verpflichtung zur Erfüllung von Aufgaben“ in Artikel 46 Abs. 4 und 
Artikel 49 Abs. 2 erfasst alle Aufgaben, für deren Erfüllung – auch hinsicht-
lich des Umfangs oder des Standards – die Kommunen durch das Land 
neu oder zusätzlich in die Pflicht genommen werden (sog. Aufgabenüber-
tragung).

 Anders als in den Landesverfassungen von Hessen, Bay-
ern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, 
Baden-Württemberg, Sachsen und des Saarlandes, in deren 
jeweilige Konnexitätsregelung in den Jahren 2002 bis 2016 
auch die Erweiterung bestehender Aufgaben aufgenommen 
wurde, ist dies in der Schleswig-Holsteinischen Landesverfas-
sung jedoch nicht der Fall.
 Der Gesetzgeber führte die Pflicht des Landes zu einem 
strikten aufgabenakzessorischen Ausgleich bei Mehrbelastun-
gen der Gemeinden in der 14. Wahlperiode mit dem verfas-
sungsändernden Gesetz vom 20. März 1998 (GVOBl S. 150, 
berichtigt S. 194) in Art. 46 Abs. 4 und Art. 49 Abs. 2 LV a.F. 
– dem Vorschlag des Sonderausschusses Verfassungsreform 
folgend – ein 

(Bericht und Beschlussempfehlung des Sonderausschusses „Verfas-
sungsreform“ Landtags-Drucksache 14/1245 vom 3. Februar 1998, S. 17).

 Im Jahr 2012 regelte der Gesetzgeber in § 1 Abs. 1 Satz 2 
des Konnexitätsausführungsgesetzes, dass auch durch Ge-
setz oder Verordnung zusätzlich gestellte Anforderungen an 
die Erfüllung bestehender Aufgaben als Aufgabenübertra-
gung gelten. Der Gesetzesbegründung (Landtags-Drucksache 
17/2150, S. 8) lässt sich entnehmen, dass der Anwendungsbe-
reich des Gesetzes insoweit in Anlehnung an die Erläuterun-
gen im Bericht und der Beschlussempfehlung des Sonderaus-
schusses Verfassungsreform definiert worden sei. Dass sich 
der Gesetzgeber mit dem Umstand befasst hätte, dass zum 
Zeitpunkt der Verabschiedung des Konnexitätsausführungs-
gesetzes bereits sechs Bundesländer die Erweiterung von 
Aufgaben ausdrücklich in den Tatbestand ihrer verfassungs-
rechtlichen Konnexitätsregel aufgenommen hatten, geht aus 
der Gesetzesbegründung nicht hervor.
 Die Schleswig-Holsteinische Landesverfassung wurde in 
der 18. Wahlperiode einer weiteren Verfassungsreform unter-
zogen. Der hierfür eingesetzte Sonderausschuss hatte unter 
anderem den Auftrag, den kommunalen Finanzausgleich, ins-
besondere in Bezug auf eine aufgabenadäquate Finanzaus-
stattung der Kommunen und den Verzicht auf den Leistungs-
fähigkeitsvorbehalt in Art. 49 Abs. 1 LV a.F., zu überprüfen 
(Landtags-Drucksache 18/715, S. 2). In der Niederschrift sei-
ner Sitzung vom 24. Februar 2014 erörterte der Sonderaus-
schuss Verfassungsreform unter dem Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes“, dass der Bereich der Konnexität nicht Ge-
genstand des Einsetzungsbeschlusses des Ausschusses sei. 
Dies geschah anlässlich eines durch die Abgeordneten des 
SSW eingebrachten Vorschlages zur Ergänzung des Art. 49 LV 
a.F. (Art. 57 LV n.F.) um einen Absatz 3, in dem es um eine 
Deckungsnachweispflicht gehen sollte

(Niederschrift des Sonderausschusses „Verfassungsreform“ 18/8 vom 
24. Februar 2014, S. 25). 

 Die Verfassungsänderung (Gesetz vom 12. November 
2014, GVOBl S. 328 ff.) führte hinsichtlich der Art. 46 ff. LV a.F. 
lediglich zu einer Neunummerierung. Der Wortlaut der Art. 54 
Abs. 4 und Art. 57 Abs. 2 LV in der heutigen Fassung ent-
spricht unverändert jenem der früheren Art. 46 Abs. 4 und 
Art. 49 Abs. 2 LV.
 Diese Entwicklung spricht eher dafür, dass nicht nur eine 
erstmalige Verpflichtung zur Erfüllung einer bestimmten öf-
fentlichen Aufgabe, sondern auch die Erweiterung einer ein-
mal übertragenen Aufgabe durch ein Gesetz die Rechtsfolgen 
der Konnexitätsregelung in Art. 57 Abs. 2 LV auslöst. Denn 
anderenfalls hätte der Gesetzgeber, der in der 17. Wahlperiode 
die Aufgabenerweiterung entsprechend der Erläuterung der 

Konnexitätsregel im Bericht und der Beschlussempfehlung 
des Sonderausschusses Verfassungsreform der 14. Wahlpe-
riode in (einfaches) Recht überführt hat, in der darauffolgen-
den 18. Wahlperiode im Rahmen der Verfassungsreform 2014 
wahrscheinlich nicht erklärt, dass er keinen aktuellen Bedarf 
für durchgreifende Änderungen an der Konnexitätsregelung 
erkennt. Dass zahlreiche andere Bundesländer ihren Verfas-
sungstext im Hinblick auf eine Erweiterung von Aufgaben 
geändert haben, legt aber zumindest nahe, dass auch der 
Schleswig-Holsteinische Gesetzgeber Klarheit über den Um-
fang der verfassungsrechtlich gewährleisteten Konnexitätsre-
gel schaffen sollte.
 c) Erachtet man angesichts der obigen Ausführungen auch 
die Erweiterung einer schon bestehenden Aufgabe als aus-
reichend für ein Eingreifen der Konnexitätsregel, so wäre die 
öffentliche Aufgabe des „Brandschutzes im Fehmarnbelttun-
nel“ als eine Erweiterung der bisherigen Aufgaben auf dem 
allgemeinen Sachgebiet des Brandschutzes anzusehen. 
 Denn die Bezirkserweiterung bezieht sich nicht nur auf ei-
nen örtlichen Bereich, sondern zugleich auf ein abgrenzbares 
Bauwerk, bei dem die Betriebsrisiken – ähnlich wie bei einer 
betrieblichen Werkfeuerwehr nach § 17 des Brandschutzge-
setzes – durch die öffentlichen Feuerwehren nicht oder nicht 
mehr abgedeckt werden können. Das Gutachten des Sach-
verständigen Kasulke geht davon aus, dass die Freiwillige 
Feuerwehr der Beschwerdeführerin jedenfalls Ereignisse der 
Gefahrenkategorie II beherrschen solle. Dazu gehören das 
Löschen von Bränden einzelner Personenkraftwagen und die 
technische Hilfeleistung, also etwa die Rettung und Erstver-
sorgung eingeklemmter Personen, die Bergung verunfallter 
Fahrzeuge oder die Tierrettung. An die Erfüllung dieser Aufga-
be sind in einem neun Kilometer langen Tunnelabschnitt ganz 
andere Anforderungen gestellt, als etwa an die Löschung ei-
nes Wohnungsbrandes. Für die Brandlöschung im Tunnel be-
darf es einer besonderen Ausrüstung und einer spezifischen 
Schulung. Aus der Notwendigkeit einer ständigen Bereitschaft 
folgt zudem, dass eine hauptamtliche Wachabteilung vorzu-
halten ist. Die Freiwillige Feuerwehr Fehmarn wird daneben 
auch bei Großbränden oder Zugunglücken (Großschadensla-
gen der Gefahrenabwehrstufe III) und bei Katastrophen (Ge-
fahrenabwehrstufe IV) herangezogen werden, da hier eine ge-
meindeübergreifende Hilfe und eine Kräfteaddition mehrerer 
Gefahrenabwehrpotentiale erforderlich wird (Gutachten S. 72, 
74). 
 Weitere Anforderungen für die Beschwerdeführerin folgen 
daraus, dass Art. 14 Abs. 3 des Staatsvertrags ein abgestimm-
tes Sicherheitskonzept verlangt, welches die internationale 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und 
dem Betreiber der Querung regelt und Pläne für denkbare 
Notfallszenarien enthält. Zusätzlich muss die Beschwerdefüh-
rerin als „Grenzgemeinde“ im Sinne des Art. 3 Abs. 2 des Ab-
kommens vom 16. Mai 1985 gegebenenfalls auch in dem Ab-
schnitt des Tunnels, der im dänischen Zuständigkeitsbereich 
liegt, Hilfe leisten.
 d) Allerdings bedarf es hierzu keiner abschließenden Ent-
scheidung. Nach der in Art. 57 Abs. 2 LV konkretisierten 
Schutzrichtung, die Leistungsfähigkeit der Kommunen für die 
Erfüllung ihrer öffentlichen Angelegenheiten zu erhalten, gilt 
die Konnexitätsregel zumindest auch dann, wenn für die Ge-
meinde eine Verantwortlichkeit begründet wird, die in ihren 
Auswirkungen der erstmaligen Verpflichtung zu einer be-
stimmten öffentlichen Aufgabe gleichsteht („übertragungs-
gleiche Verpflichtung“). Dies ist bei der Bezirkserweiterung 
gemäß § 30 Abs. 4 LVwG der Fall, da hierdurch eine zuvor 
nicht bestehende Zuständigkeit für Pflichten auf der Ebene 
der Kommunen begründet wird
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(vgl. jüngst zu einer parallelen Fragestellung in Bezug auf Art. 84 Abs. 1 
Satz 7 GG: BVerfG, Beschluss vom 7. Juli 2020 – 2 BvR 696/12 –, NVwZ 
2020, 1342 ff., Leitsatz 2, Rn. 83 <„funktional äquivalente Erweiterung 
einer bereits zugewiesenen Aufgabe“>).

 Die Zuständigkeit der Beschwerdeführerin für die außer-
halb des Gemeindegebietes gelegenen Teile des Tunnels wur-
de durch § 30 Abs. 4 LVwG eigens erweitert, weil dort zuvor 
keine gemeindlichen Befugnisse bestanden. Ohne die kon-
krete Erweiterung des Zuständigkeitsbezirks von Behörden 
des Kreises Ostholstein und der Beschwerdeführerin wäre 
auf kommunaler Ebene niemand zur Gewährleistung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung im Fehmarnbelttunnel ver-
pflichtet, da mit Errichtung des Tunnels, wie ausgeführt, keine 
Erstreckung des Gemeindegebietes auf den Raum des Mee-
restunnels erfolgt. Dies unterscheidet die Situation von der 
bei einem Festlandtunnel, der auf bestehendem Gemeinde-
gebiet errichtet würde. Dass die Zuständigkeit für den Brand-
schutz „extra muros“, nämlich auf gemeindefreiem Gebiet, 
grundsätzlich auch einer anderen Gemeinde hätte übertragen 
werden können, verdeutlicht, dass die Beschwerdeführerin 
zur Erfüllung einer zusätzlichen Aufgabe verpflichtet wurde. 
 Entgegen der Auffassung der Landesregierung ist es auch 
nicht ausgeschlossen, dass ein Gesetz Konnexität aufweist, 
obwohl es lediglich an eine einzige Gemeinde adressiert ist. 
Es kann nicht allein auf die sprachliche Formulierung ankom-
men. Auch wenn ein Landesgesetz formuliert hätte, dass alle 
Gemeinden, an deren Gebiet ein Meerestunnel angrenzt, für 
den Brandschutz im Tunnel zuständig seien, läge darin (der-
zeit) praktisch eine Einzelfallregelung. Entscheidend ist inso-
weit nur, dass die Pflicht des Landes zu einem aufgabenak-
zessorischen Ausgleich entstehen kann, wenn die Gemeinden 
als Institution eine Mehrbelastung erfahren. Dies ist hier der 
Fall, weil eine kommunale Zuständigkeit auf gemeindefreies 
Gebiet erweitert wird. Auch wenn von der den Brandschutz 
betreffenden Regelung in der konkreten Umsetzung allein die 
Stadt Fehmarn betroffen ist, hat der Gesetzgeber der kommu-
nalen Ebene insgesamt eine weitere Aufgabe zugewiesen.
 2. Die Beschwerdeführerin erfährt durch die Bezirkserwei-
terung und die ihr damit übertragene Zuständigkeit für die Si-
cherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Tunnel eine 
finanzielle Mehrbelastung. Aus dem von der Beschwerdefüh-
rerin vorgelegten Gutachten des Sachverständigen Kasulke 
ergibt sich, dass durch eine dann erforderliche hauptamtliche 
Wachabteilung jährliche Personalkosten in einer Größenord-
nung von zwei Millionen Euro entstehen. Weitere Kosten fol-
gen aus dem Verwaltungsaufwand und den Anschaffungen, 
insbesondere eines für die hauptamtliche Wachabteilung zu 
errichtenden Gebäudes. 
 3. Für die durch § 30 Abs. 4 LVwG übertragene Aufgabe 
ist nach Art. 57 Abs. 2 LV ein „entsprechender“ finanzieller 
Ausgleich auf einer gesetzlichen Grundlage vorzusehen. Die 
Verfassung verlangt insoweit eine Regelung, die auf einen 
vollständigen und finanzkraftunabhängigen Ausgleich abzielt 

(vgl. VerfGH Sachsen, Urteil vom 23. November 2000 - Vf. 53-II-97 -, Juris 
Rn. 61 ff. mit ausführlicher Begründung; ebenso VerfG Brandenburg, Urteil 
vom 14. Februar 2002 - VfGBbg 17/01 -, Juris Rn. 70). 

 Da es sich um eine Verpflichtung zu einer zuvor auf Ge-
meindeebene gar nicht existierenden Aufgabe des abweh-
renden Brandschutzes in einem Meerestunnel handelt, sind 
grundsätzlich alle durch die Erfüllung der Verpflichtung entste-
henden Kosten als Mehrbelastung anzusehen. Allerdings sind 
etwa vorhandene, durch Aufgabenteilung erzielte Kostener-
sparnisse der Feuerwehr und andere Synergieeffekte anteilig 
von den Kosten der Mehrbelastung der konkreten Aufgabe 
des Brandschutzes im Fehmarnbelttunnel in Abzug zu brin-
gen. 

 Das Bundesverfassungsgericht hat als Landesverfassungs-
gericht für Schleswig-Holstein in dem Beschluss vom 7. Mai 
2001 – 2 BvK 1/00 – 

(BVerfGE 103, 332 ff., Juris Rn. 110 ff.) 

ausführlich dargelegt, dass das in der Landesverfassung ver-
ankerte Konnexitätsprinzip nicht verlange, dass der Gesetzge-
ber die Ausgleichsregel in demselben Gesetz regelt, in dem 
er den Kommunen die entsprechende Aufgabe überträgt. 
Gegen ein derartiges formelles Junktim sprächen Wortlaut 
und Systematik der Verfassung sowie Sinn und Zweck der 
Verfassungsbestimmung. Die Ausgleichsregelung könne ge-
meinsam mit der Aufgabenübertragung im selben Gesetz er-
folgen, in einem eigenständigen Gesetz oder – was der Regel-
fall sein werde – im nachfolgenden Finanzausgleichsgesetz. 
Daran habe sich mit der Verfassungsreform 1998 nichts ge-
ändert. Vielmehr habe der verfassunggebende Gesetzgeber 
in den einstimmig beschlossenen Erläuterungen des Sonder-
ausschusses „Verfassungsreform“ diese Sichtweise bestä-
tigt. Auch andere Landesverfassungen gingen, selbst wenn 
sie eine „gleichzeitige“ Bestimmung über die Deckung der 
Kosten verlangten, davon aus, dass dies nur einen zeitlichen 
Zusammenhang fordere, der regelmäßig auch dann gewahrt 
sei, wenn die Kostenregelung in dem auf die Aufgabenüber-
tragung folgenden Finanzausgleichsgesetz erfolge.
 Daran hält das Landesverfassungsgericht fest. Art. 57 
Abs. 2 LV verlangt, dass mit der Aufgabenübertragung („da-
bei“) Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen 
sind. Dieser Konnex enthält eine sachliche Dimension, da die 
Verfassungsbestimmung den Landesgesetzgeber zum Schutz 
des kommunalen Handlungs- und Entfaltungsspielraums 
zwingt, sich vor jeder Aufgabenübertragung auf kommunale 
Gebietskörperschaften die entstehenden Mehrkosten zu ver-
gegenwärtigen, überhaupt eine Kostenregelung zu treffen 
und bei alledem eine die kommunale Selbstverwaltung über-
mäßig aushöhlende Regelung zu unterlassen. Er begründet 
daneben eine zeitliche Dimension, indem ein Zusammenhang 
mit der Aufgabenübertragung spätestens noch dann gewahrt 
ist, wenn die Regelung über einen Mehrbelastungsausgleich 
in dem auf die Aufgabenübertragung folgenden Haushalts-
jahr erfolgt. Schließlich lässt sich der Verfassungsbestimmung 
eine normenhierarchische Dimension entnehmen, derzufolge 
Aufgabenübertragung und Kostenausgleich derselben Rege-
lungsform – Gesetz oder Verordnung – angehören müssen, 
wobei es angesichts der Vielfalt der möglichen Regelungswei-
sen genügen kann, wenn die Entscheidung über einen Kos-
tenausgleich zumindest dem Grunde nach in Gesetzesform 
getroffen wird, während prozedurale Fragen wie die eines Be-
willigungsmechanismus oder dergleichen im Einzelfall einer 
ministeriellen Entscheidung vorbehalten werden. 
 Eine solche Ausgleichsregelung fehlt. Im Bezirkserwei-
terungsgesetz ist ein derartiger Ausgleich nicht verankert 
worden. Auch in anderen Gesetzen findet er sich nicht. § 19 
Abs. 9 Haushaltsgesetz 2020 enthält lediglich eine Ermäch-
tigung zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages. 
Da von dieser bisher nicht Gebrauch gemacht worden ist und 
weitere Handlungsmöglichkeiten für die Landesregierung in 
dieser Vorschrift nicht vorgesehen sind, fehlt weiterhin ein 
entsprechender finanzieller Mehrbelastungsausgleich. 
 Auf das aktuelle Finanzausgleichsgesetz kann nicht zurück-
gegriffen werden, da es keine den Anforderungen des Art. 57 
Abs. 2 LV genügende Regelung über den Mehrbelastungs-
ausgleich für den Brandschutz im Fehmarnbelttunnel enthält. 
Der Entwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur bedarfs-
gerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzaus-
gleichs, der zum 1. Januar 2021 unter anderem das Inkraft-
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treten eines reformierten Finanzausgleichsgesetzes vorsieht 
(Landtags-Drucksache 19/2119), enthält ebenfalls keine ge-
sonderte Ausgleichsregelung im Zusammenhang mit dem 
Brandschutz im Fehmarnbelttunnel. 
 Da das Bezirkserweiterungsgesetz am 1. März 2019 in Kraft 
getreten ist, kann eine Ausgleichsregelung grundsätzlich noch 
bis zum 31. Dezember 2020 geschaffen werden. Aber auch 
wenn diese Frist derzeit noch nicht abgelaufen ist, besteht ein 
Anspruch auf die tenorierte Feststellung. Denn das Land hat 
das Vorliegen eines konnexitätsrelevanten Sachverhaltes in 
der Begründung des Bezirkserweiterungsgesetzes ausdrück-
lich verneint und die Landesregierung hat diese Argumenta-
tion in der mündlichen Verhandlung weiterhin verteidigt. Da-
her sind bis heute keine Anstrengungen festzustellen, einen 
finanziellen Mehrbelastungsausgleich für den Brandschutz im 
Fehmarnbelttunnel auf gesetzlicher Grundlage zu schaffen. 

IV.

 Die festgestellte Verletzung der Selbstverwaltungsgarantie 
der Beschwerdeführerin hätte gemäß § 42 Satz 1 i.V.m. § 48 
LVerfGG die Nichtigkeit der Bezirkserweiterung in § 30 Abs. 4 
LVwG zur Folge, soweit die Beschwerdeführerin betroffen ist. 
Ausnahmsweise sind verfassungswidrige Vorschriften aber 
ganz oder teilweise weiter anzuwenden, wenn die Beson-
derheit der für verfassungswidrig erklärten Norm es aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen, insbesondere aus solchen der 
Rechtssicherheit, notwendig macht, die verfassungswidrige 
Vorschrift als Regelung für die Übergangszeit fortbestehen zu 
lassen, damit in dieser Zeit nicht ein Zustand besteht, der von 
der verfassungsmäßigen Ordnung noch weiter entfernt ist als 
der bisherige 

(Urteil vom 26. Februar 2010 – LVerfG 1/09 – Juris Rn. 108 m.w.N.).

 Im Hinblick auf die elementar wichtige Regelung zum 
Brandschutz im Fehmarnbelttunnel und eine Verlässlichkeit 
gegenüber dem Königreich Dänemark wäre eine auszu-
sprechende Nichtigkeit der Erweiterung des Bezirks der Be-
schwerdeführerin kritischer als ein aktuell fehlerhafter, aber 
behebbarer Zustand. Hinzu kommt, dass der Verfassungsver-

stoß hier nicht auf der Zuweisung der Zuständigkeit für den 
Fehmarnbelttunnel als solcher beruht, sondern lediglich die 
nachholbare Regelung für den finanziellen Ausgleich fehlt. Die 
Verletzung der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie ge-
schieht durch gesetzgeberisches Unterlassen.
 Die dem Landtag gesetzte Frist ist notwendig, aber auch 
ausreichend, um ihn in die Lage zu versetzen, eine Ausgleichs-
regelung auf gesetzlicher Grundlage zu schaffen.
 Die Verletzung der Landesverfassung durch den fehlenden 
finanziellen Mehrbelastungsausgleich für die Erweiterung 
des Bezirks der Beschwerdeführerin durch § 30 Abs. 4 Satz 1 
LVwG führt dazu, dass auch die weiteren Regelungen in § 30 
Abs. 4 Satz 2 und 3 LVwG als mit der Landesverfassung un-
vereinbar zu erklären sind. Für die Überprüfung von Normen 
ist anerkannt, dass sich das erkennende Gericht für den Fall, 
dass nur ein Teil des streitgegenständlichen Regelwerks 
gegen höherrangiges Recht verstößt, nach dem in § 139  
BGB enthaltenen Rechtsgedanken auf die Feststellung der 
Nichtigkeit dieses Teils zu beschränken hat, um damit nicht 
in die Befugnis des Normgebers einzugreifen, sondern des-
sen Regelungsabsichten soweit wie möglich zu respektieren. 
Voraussetzung ist, dass die verbleibenden Regelungen ein 
inhaltlich sinnvolles, anwendbares Regelwerk bilden und es 
keinen Zweifeln unterliegt, dass der Normgeber die sonstige 
Regelung beziehungsweise die sonstigen Regelungen auch 
ohne den gegen höherrangiges Recht verstoßenden Teil auf-
rechterhalten hätte

(Urteil vom 6. Dezember 2019 – LVerfG 2/18 –, SchlHA 2020, 29 ff. = ZUR 
2020, 68 ff. = NVwZ 2020, 228 ff., Juris Rn. 60 m.w.N.). 

 Letzteres kann zu § 30 Abs. 4 LVwG nicht zweifelsfrei fest-
gestellt werden.

D.
 Das Verfahren ist gemäß § 33 Abs. 1 LVerfGG kosten-
frei. Eine Erstattung von Kosten findet nicht statt (§ 33 
Abs. 4 LVerfGG).

E.
 Das Urteil ist einstimmig ergangen.

Zivilrecht und Zivilverfahren

BGB §§ 305 I, 305c II, 206 II, 307 I und II Nr. 1, 309 Nr. 2  
lit. a, 301 III, 320, 641 III; MaBV § 3 II Nr. 2, 12

1. Regelungen in einem Bauträgervertrag sind im Zweifel 
als Allgemeine Geschäftsbedingungen anzusehen

2. Eine Regelung in einem Bauträgervertrag, nach der 
die letzte Rate des Erwerbspreises auf ein Notarander-
konto zu zahlen ist, die Vertragsparteien gemeinsam 
etwaige Mängel des Objekts und die Höhe der Män-
gelbeseitigungskosten feststellen sollen und der Notar 
das Doppelte der Mängelbeseitigungskosten von der 
letzten Rate einbehalten soll, ist als Allgemeine Ge-
schäftsbedingung nach § 309 Nr. 2 lit. a BGB, jedenfalls 
aber nach § 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam. 

SchlHOLG, 1. Zivilsenat, Urteil v. 21.02.2020, AZ: 1 U 19/19 – Ja.

 Die Kl. verlangt die Freigabe von hinterlegten Kaufpreisra-
ten sowie die Zahlung von Mehrkosten für die Errichtung von 
Wohnungen.
 Mit Bauträgervertrag vom .2012 erwarb der Bekl. von der 
Kl.in die im Bau befindlichen Wohnungen 2 und 5 in der A-
straße in A. Unter § 9 des Vertrages war geregelt, dass er die 
letzte Rate des Kaufpreises auf ein Treuhandkonto des Notars 
zu zahlen hatte. Die Auszahlung an die Kl.in sollte erfolgen, so- 
bald dem Notar ein von dem Bekl. unterschriebenes Abnahme- 

protokoll vorlag, nach dem der Gegenstand der Eigennutzung 
und der Gegenstand der Gemeinschaftsnutzung vollständig  
hergestellt seien und keine Mängel vorlägen. Wenn sich bei  
der Abnahme Mängel zeigten, sollten die Parteien die mutmaß- 
lichen Erledigungskosten schätzen und diesen Betrag im Ab- 
nahmeprotokoll festhalten. Der Notar sollte dann von der letzten  
Abschlagszahlung das Zweifache dieses Betrages einbehalten. 
 Nach dem Schreiben des Notars vom .2015 befanden sich 
seinerzeit 7325 € zzgl. Zinsen von der letzten Rate auf dem 
Anderkonto. Mit Schreiben vom .2015 teilte der Notar der 
Kl.in mit, dass dieser Betrag ausgekehrt werde. Er ging am 
.2015 bei der Kl.in ein. 
 Für die Fertigstellung der Wohnungen äußerte der Bekl. 
von der Baubeschreibung abweichende Sonderwünsche. Die 
Kl.in erstellte Mehr- und Minderkostenaufstellungen, die nach 
einer Neuberechnung Mehrkosten in Höhe von 4015,06 € für 
Wohnung 2 und 5648,50 € für Wohnung 5 ausweisen.
 Mit Bauträgervertrag vom .2013 erwarb der Bekl. von der 
Kl.in die zu errichtende Wohnung 1 in der A-straße in A. Der 
Vertrag sah unter § 9 wiederum die Zahlung der Kaufpreisrate 
auf ein Treuhandkonto eines Notars vor. Die Parteien unter-
zeichneten ein Abnahmeprotokoll vom .2013.
 Auf dem Treuhandkonto des Notars befanden sich ur-
sprünglich 33250 € zzgl. Zinsen. Der Bekl. gab den Betrag 
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zum Teil frei. Am .2015 gingen bei der Kl.in 10326,88 € ein. 
Auf dem Treuhandkonto befinden sich jetzt noch 23000 € zzgl. 
Zinsen.
 Die Wohnung wies nach den Gutachten des Sachverstän-
digen B vom 20.10.2015 und 15.6.2016 im Verfahren Landge-
richt Flensburg 3 OH 8/15 Mängel auf. Danach betrugen die 
Mangelbeseitigungskosten 21850 € netto.
 Mit Bauträgervertrag vom .2013 erwarb der Bekl. von der 
Kl.in die zu errichtende Wohnung 3 in der B-straße in A. Der 
Vertrag sah unter § 9 wiederum die Zahlung der letzten Kauf-
preisrate auf ein Treuhandkonto eines Notars vor. Die Parteien 
unterzeichneten ein Abnahmeprotokoll vom .2014.
 Auf dem Treuhandkonto befand sich ein Betrag inklusive 
Zinsen in Höhe von 16001,72 €. Mit Schreiben vom .2015 kün-
digte der Notar die Auszahlung von 8030,13 € an. Der Betrag 
ging am .2015 bei der Kl.in ein. Auf dem Treuhandkonto be-
findet sich noch ein Betrag von 8310,13 € zzgl. Zinsen.
 In dem Verfahren Landgericht Flensburg 2 O 323/17 macht 
der Bekl. einen Kostenvorschuss zur Mangelbeseitigung in 
den Wohnungen A-straße, Wohnungen 1 und 2, und B-straße, 
Wohnung 3 geltend.
 Die Kl.in hat ursprünglich die Freigabe von 31324,86 €, 
7383,91 € und 16001,72 € verlangt. Nach Eingang der freige-
gebenen Teilbeträge hat sie ihre Klage zum Teil zurückgenom-
men und zuletzt die Freigabe von 10326,88 € und 8310,13 €, 
jeweils nebst Zinsen, sowie die Zahlung von 8979,38 € nebst 
Zinsen verlangt. Der Bekl. hat Klagabweisung beantragt. 
 Der Bekl. hat behauptet, die Wohnungen in der A-straße, 
Wohnung 1, und B-straße, Wohnung 3, wiesen Mängel auf. 
Aufgrund der Minderflächen der Fliesen in den Bädern ergebe 
sich bei der Mehr- und Minderkostenabrechnung für die Woh-
nungen 2 und 5 in der A-straße tatsächlich ein Überschuss in 
Höhe von 1082,40 €. 
 Das Landgericht, auf dessen Urteil wegen der näheren Ein-
zelheiten gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen 
wird, hat unter Verwertung des Sachverständigengutachtens 
aus dem selbständigen Beweisverfahren und nach Einholung 
eines weiteren Sachverständigengutachtens den Bekl. unter 
Klagabweisung im Übrigen zur Freigabe von 6268,60 € und 
6667,93 €, jeweils nebst Zinsen, verurteilt. Zur Begründung 
hat es im Wesentlichen ausgeführt, es seien Mängel vorhan-
den, so dass der Restkaufpreis nur in der genannten Höhe 
ausgezahlt werden könne. Nach den Verträgen zwischen den 
Parteien hinderten nur Mängel die Auszahlung, die in den Ab-
nahmeprotokollen enthalten seien. Die Auszahlungsvoraus-
setzungen müssten nämlich für den Notar sicher zu prüfen 
sein. Er müsste sonst Mängel und Rügen prüfen und die 
Kosten ermitteln. Die Parteien dagegen könnten Mängel und 
Kosten einvernehmlich festlegen. 
 Die Beseitigung der im Abnahmeprotokoll enthaltenen 
Mängel in Wohnung 1 werde Kosten in Höhe von insgesamt 
7030,00 € netto verursachen. Für die Beseitigung der im Ab-
nahmeprotokoll enthaltenen Mängel in Wohnung 3 würden 
Kosten in Höhe von insgesamt 595 € netto entstehen. 
 Einen Anspruch wegen der Sonderwünsche habe die Kl.in 
nicht. Sie habe ihre Abrechnung nicht schlüssig dargelegt. Bei 
den Fliesenarbeiten habe sie nur die Mehrkosten dargelegt, 
nicht aber die Gutschrift aus der Rechnung über die Fliesen-
arbeiten und den Rabatt. 
 Gegen dieses Urteil richtet sich die frist- und formgerecht 
eingelegte und begründete Berufung der Kl.in. Zur Begrün-
dung führt sie im Wesentlichen aus, der Bekl. mache die 
Mängel schon in dem Verfahren Landgericht Flensburg 2 O 
323/17 geltend, in dem er auf Vorschuss klage. Wegen der 
anderweitigen Rechtshängigkeit sei er in diesem Verfahren 
damit ausgeschlossen. Der Bekl. könne keinen Druckzuschlag 

mehr verlangen. Er könne mit den offenen Restbeträgen die 
Mängel selbst beseitigen.
 Hinsichtlich der Mehr- und Minderkosten sei nach der Ar-
gumentation des Landgerichts nur die Richtigkeit der Abrech-
nung berührt. Sie sei aber schlüssig dargelegt. Eine Gutschrift 
müsse nicht 1 : 1 weitergegeben werden. 
 Der Bekl. verteidigt das Urteil des Landgerichts, soweit es 
ihm günstig ist, unter Wiederholung seines erstinstanzlichen 
Vortrags.
 Er wendet sich seinerseits mit seiner frist- und formgerecht 
eingelegten und begründeten Berufung gegen das Urteil. Zur 
Begründung führt er im Wesentlichen aus, nach den Regeln 
des BGB führten alle Mängel zu einem Zurückbehaltungs-
recht. Dies werde durch die Auslegung der Verträge durch 
das Landgericht eingeschränkt. Darin liege ein Verstoß gegen 
§ 309 Nr. 2 b BGB. Die Regelung verstoße außerdem gegen 
§ 3 Abs. 2 MaBV, weil die Zahlung auch dann zu erbringen 
sei, wenn die Leistung nicht fertig gestellt sei. Die Regelung 
könne auch dahin ausgelegt werden, dass die Erledigung der 
Protokollmängel eine notwendige, aber keine hinreichende 
Bedingung für die Freigabe der Beträge sei. 
 Bezüglich der Mängel am Gemeinschaftseigentum gebe es 
keine Abnahmeprotokolle. Nach dem Vertrag sei der Verwalter 
bevollmächtigt. Dies sei unwirksam. Es seien so alle Mängel 
zu berücksichtigen. 
 Die Kl.in verteidigt das Urteil des Landgerichts, soweit es 
ihr günstig ist, unter Wiederholung ihres erstinstanzlichen Vor-
trages. Sie führt unter anderem aus, dass sie die Bauträger-
verträge nicht konzipiert habe, und bestreitet die Bestellung 
des Verwalters durch sie zur Zeit der Abnahme.

 Aus den Gründen

 Die zulässige Berufung des Bekl. hat in der Sache Erfolg. 
Die zulässige Berufung der Kl.in bleibt in der Sache ohne Er-
folg. 
 1. Die Berufung des Bekl. hat in der Sache Erfolg. Der Kl.in 
stehen keine Rechte an den Guthaben auf den Treuhandkon-
ten zu. 
a) Die Regelung über die Hinterlegung der Schlussrate auf 

einem Treuhandkonto des Notars ist unwirksam. Dem Be-
klagten steht deswegen seinerseits nach § 812 Abs. 1 S. 1 
BGB ein Bereicherungsanspruch auf Freigabe der auf den 
Treuhandkonten hinterlegten Beträge zu seinen Gunsten 
durch die Kl.in zu.
aa) Die Unwirksamkeit ergibt sich nicht aus § 12 MaBV. 

Zwar sieht die Regelung in § 9 der Verträge zwischen 
den Parteien vor, dass die letzte Rate vor der Besitz-
übergabe zu hinterlegen ist. Das bedeutet, dass diese 
Zahlung auch dann zu leisten ist, wenn das Bauvorha-
ben zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig fertig-
gestellt ist. Nach § 3 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 der MaBV wird 
dagegen die letzte Rate erst nach vollständiger Fertig-
stellung fällig. 

  Indes ist entscheidend für die Erfüllung der Vorgaben 
der MaBV, dass der Bauträger nicht in die Lage ver-
setzt wird, die Beträge vorzeitig etwa für die Fortfüh-
rung der Bauvorhaben zu verwenden. Er darf daher Be-
träge nicht vorzeitig entgegennehmen. Das geschieht 
jedoch nicht, wenn die Zahlung an den Notar erfolgt, 
nicht an den Bauträger. Eine Zahlung auf das Notar-
anderkonto ist deswegen bezüglich der Vorgaben der 
MaBV unbedenklich, solange sichergestellt ist, dass 
die Auszahlung an den Bauträger erst nach Fälligkeit 
erfolgt

 (KG, Beschluss vom 20.08.2019, 21 W 17/19, Rn. 27 bei juris; Basty,  
 Der Bauträgervertrag, 8. Auflage, Rn. 106). 
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  Die Parteien haben geregelt, dass die Auszahlung erst 
nach dem Nachweis der vollständigen Fertigstellung 
erfolgen soll und nur soweit, wie keine Mängel vorhan-
den sind. Das wird den Vorgaben der Makler- und Bau-
trägerverordnung gerecht. 

bb) Die Regelung über die Zahlung der Schlussrate auf ein 
Notaranderkonto verstößt aber gegen § 309 Nr. 2 lit. a  
BGB. Danach ist eine Regelung unzulässig, die ein Zu-
rückbehaltungsrecht des Vertragspartners des Verwen-
ders aus § 320 BGB ausschließt oder einschränkt.

  Die Regelung verstößt jedenfalls in der Auslegung 
durch das Landgericht gegen diese Vorschrift und ist 
zumindest nach § 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB wegen 
einer unangemessenen Benachteiligung des Bekl. un-
wirksam. 

 (1) Bei der Regelung in § 9 der Verträge handelt es sich um 
eine von der Kl.in gestellte Allgemeine Geschäftsbedingung. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen sind nach § 305 Abs. 1 
BGB für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbe-
dingungen, die eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei 
bei Abschluss eines Vertrages stellt. 
 Die Kl.in wendet gegen die Annahme Allgemeiner Ge-
schäftsbedingungen nur ein, sie habe den Vertrag nicht kon-
zipiert. Darauf kommt es gemäß § 310 Abs. 3 Nr. 1 BGB nicht 
an. Denn danach gelten Allgemeine Geschäftsbedingungen 
als vom Unternehmer gestellt, wenn er mit einem Verbrau-
cher einen Vertrag schließt. 
 Die Verträge waren vorformuliert. Es spricht nichts dafür, 
dass die Parteien sie im Einzelnen ausgehandelt haben. Dies 
entspricht der normalen Abwicklung bei größeren Bauvorha-
ben. Dabei gibt regelmäßig der Bauträger den Erwerbern die 
jeweiligen Vertragsbedingungen vor. 
 Bei der Kl.in handelt es sich um eine Unternehmerin, die 
das Gewerbe einer Bauträgerin betreibt. Bei dem Bekl. han-
delt es sich um einen Verbraucher. Die Kl.in macht auch auf 
den Hinweis in der Verfügung vom 25.6.2019 (Bl. 589 d. A.) 
nicht geltend, dass der Bekl. die Wohnungen als Unternehmer 
erworben hat. Zwar werden die Wohnungen als Ferienwoh-
nungen vermietet. Indes ist nicht jede Vermietung gewerblich. 
Es kann sich dabei auch um die Verwaltung eigenen Vermö-
gens handeln 

(BGH, Urteil vom 25.1.2011, XI ZR 350/08, Rn. 25 bei juris). 

 Die Vertragsbedingungen waren für eine Vielzahl von Ver-
trägen bestimmt, so dass es auf die Regelung des § 310  
Abs. 3 Nr. 2 BGB, wonach die AGB-Kontrolle bei erstmaliger 
Verwendung eingreift, nicht ankommt. Der Bekl. hat allein drei 
Bauträgerverträge mit der gleichlautenden Regelung des § 9 
unterzeichnet. Das Bauvorhaben A-straße umfasste insge-
samt 14 Wohnungen. Es ist nach der Lebenserfahrung davon 
auszugehen, dass sämtliche mit den Erwerbern geschlosse-
ne Verträge diese Klausel enthielten und enthalten sollten.
 Im Übrigen müssen die Vertragsbedingungen ohnehin als 
von der Kl.in gestellt angesehen werden. Zwar werden Ver-
tragsbedingungen, die etwa ein Notar vorschlägt, nicht von 
einer Vertragspartei im Sinne des § 305 Abs. 1 BGB gestellt. 
Das ist jedoch anders, wenn der Notar im Auftrag einer Partei 
ein Vertragsformular, etwa einen Bauträgervertrag, entwickelt 
hat 

(BGH, Urteil vom 14.5.1992, VII ZR 204/90, Rn. 30 ff. bei juris). 

 Die äußeren Umstände sprechen dafür, dass entweder die 
Kl.in oder der Notar für sie den Vertrag entworfen hat. Denn 
wie dargelegt hatte die Kl.in eine Vielzahl von Wohnungen in 
den zu errichtenden Gebäuden zu veräußern. Es entspricht 
der Lebenserfahrung, dass dabei immer gleichlautende Ver-
träge verwendet werden, die den Erwerbern vorgeben wer-

den. Die Beurkundung dieser Verträge findet immer durch 
denselben Notar statt, der von der Bauträgerin vorgegeben 
wird. Aufgrund dieser Umstände besteht bei Bauträgerverträ-
gen ein erster Anschein dafür, dass es sich um Allgemeine 
Geschäftsbedingungen handelt 

(BGH, Urteil vom 14.5.1992, VII ZR 204/90, Rn. 30 bei juris; KG, Beschluss 
vom 20.8.2019, 21 W 17/19, Rn. 28 bei juris). 

 (2) Eine Vertragsbestimmung, nach der der Erwerber einer 
Wohnung die letzte Rate des Erwerbspreises auf ein Notar-
anderkonto zahlen muss, ist unwirksam, weil sie dem Erwer-
ber das Zurückbehaltungsrecht aus § 320 BGB abschneidet. 
 Entscheidend ist, dass der Erwerber zu einer Zahlung ge-
zwungen wird, auch wenn diese nicht sofort zur freien Ver-
fügung des Bauträgers steht. Der gezahlte Betrag steht ihm 
nicht mehr zur Verfügung. Die Hinterlegungsregelung trägt 
zwar dem Sicherungsinteresse des Bauträgers Rechnung, 
mindert aber den wirtschaftlichen Druck auf ihn, wegen einer 
Zurückbehaltung eines Teils des Erwerbspreises durch den 
Erwerber Mängel zügig zu beseitigen

(BGH, Urteil vom 11.10.1984, VII ZR 248/83, Rn. 17 ff. bei juris; KG, Be-
schluss vom 2008.2019, 21 W 17/19, Rn. 28 bei juris). 

 Der Bauträger hat den hinterlegten Betrag zwar noch nicht 
zur freien Verfügung. Er hat aber ein gesichertes Anrecht auf 
die Auszahlung an ihn erworben, das ihm der Erwerber nicht 
mehr einseitig entziehen kann. Dadurch kann er eher geneigt 
sein, in Auseinandersetzungen wegen Baumängeln abzuwar-
ten. 
 Dazu trägt im vorliegenden Fall bei, dass die auf die Gut-
haben anfallenden Zinsen allein der Kl.in zustehen sollen. Sie 
erlangt so sogar einen Vorteil durch die Verzögerung der Män-
gelbeseitigung. Der Vorteil mag zwar, auch wegen der Kosten 
der Hinterlegung, nicht groß sein. Er ist aber vorhanden, was 
aus den Mitteilungen des Notars und den Auszahlungen her-
vorgeht. Danach haben sich die hinterlegten Beträge durch 
Zinsen erhöht. 
 Die Richtigkeit dieser Überlegung zeigt sich exemplarisch 
im vorliegenden Fall. Die Kl.in kommt seit nunmehr sechs 
Jahren ihrer Verpflichtung zur Mangelbeseitigung nicht nach, 
obwohl eine Vielzahl von Mängeln sachverständig festgestellt 
worden ist und die K.in sie auch nicht mehr bestreitet.
 Gegen die Entscheidung des BGH wird vorgebracht

(vgl. Basty, Der Bauträgervertrag, 8. Aufl., Rn. 107 ff.),

seither sei das BGB vielfach geändert worden. So sehe die 
Regelung des § 648a BGB a. F. (jetzt § 650f BGB) eine Si-
cherung des Werkunternehmers unter Wahrung der Interes-
sen des Bestellers vor, so dass die Sicherung des Zahlungs-
anspruchs dem Gedanken des Gesetzes entspreche. Bei der 
Frage der Sicherung kommt es jedoch entscheidend auf ihre 
Form an. So wird der Besteller etwa durch eine Bürgschaft 
oder eine Hypothek nicht in der Ausübung seiner Rechte aus 
dem Werkvertrag eingeschränkt. Er kann vor allem nach wie 
vor ein Zurückbehaltungsrecht an offenen Beträgen aus der 
Werklohnforderung geltend machen. 
 Weiter wird als Vorteil für den Besteller angesehen, dass 
er bereits vorzeitig den Besitz erhalte, während das BGB die 
Zahlung des vollen Werklohns Zug um Zug gegen Übergabe 
des Werks vorsehe. Indes kann der Werkunternehmer das 
Werk auch vor Zahlung des vollen Werklohns übergeben und 
erhält dafür den Vorteil, dass er bereits erhebliche Teile des 
Werklohns erhält. Das entspricht dem Leitbild der MaBV

(vgl. Basty, Der Bauträgervertrag, 8. Aufl., Rn. 109). 

 Die Entscheidung des Bauträgers zur vorzeitigen Besitzein-
räumung ist kein Grund, von dem Zurückbehaltungsrecht ab-
zuweichen. Im Übrigen entspricht dieses Zurückbehaltungs-
recht trotz der grundsätzlichen Fälligkeit der Vergütung bei 
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Abnahme nach § 641 Abs. 1 S. 1 BGB dem gesetzlichen Leit-
bild. Sonst wäre die Regelung in § 641 Abs. 3 BGB, wonach 
der Besteller bei Vorliegen eines Mangels einen angemes-
senen Betrag des Werklohns auch nach Fälligkeit zurückbe-
halten kann, sinnlos. Diese Vorschrift ist auch auf Bauträger-
verträge anwendbar, weil sich die Rechte und Pflichten der 
Vertragsparteien nach Werkvertragsrecht richten, soweit nicht 
die Übereignung des Grundstücks, sondern die Errichtung des 
Bauwerks betroffen ist.
 Insgesamt ist festzustellen, dass die Leistung auf ein No-
taranderkonto die Rechte des Bestellers erheblich beschnei-
det. Er kann nicht mehr durch das Zurückbehalten eines Teils 
des Erwerbspreises Druck auf den Werkunternehmer aus-
üben. Er kann auch nicht ohne Weiteres Minderungsrechte 
durchsetzen oder Mängel auf Kosten des Werkunternehmers 
beseitigen lassen und dies aus dem einbehaltenen Werklohn 
finanzieren. Er ist jeweils darauf angewiesen, seinen Zahlungs- 
anspruch gegenüber dem Werkunternehmer durchzusetzen

(Basty, Der Bauträgervertrag, 8. Aufl., Rn. 111). 

 (3) Die Regelung des § 9 der Verträge beschneidet das 
Zurückbehaltungsrecht des Bekl. jedenfalls in der Auslegung 
durch das Landgericht und benachteiligt ihn zumindest un-
angemessen i. S. d. § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB, weil sie von 
wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelungen 
abweicht. Diese Auslegung liegt nach dem Wortlaut der Re-
gelung nahe. Von ihr ist auszugehen, weil von mehreren Aus-
legungsmöglichkeiten Allgemeiner Geschäftsbedingungen 
nach § 305c Abs. 2 BGB im Zweifel diejenige anzuwenden ist, 
die zur Unwirksamkeit der Klausel führt

(BGH NJW 2009, 2051, Tz. 11).

 Die Regelung sieht vor, dass die Parteien bei der Abnah-
me Mängel einvernehmlich festzustellen und deren Wert zu 
schätzen haben. Ein überschießender Teil des Guthabens wird 
sodann an die Kl.in ausgezahlt. Die Regelung muss so ver-
standen werden, wie vom Landgericht angenommen, dass 
nur einvernehmlich festgestellte Mängel und Mangelbeseiti-
gungskosten die Auszahlung hindern. 
 Dadurch wird das Zurückbehaltungsrecht aus §§ 320, 641 
Abs. 3 BGB unzulässig beschnitten. Danach kann der Bauherr 
wegen aller nach der Abnahme noch bestehender Mängel 
angemessene Teile des Werklohns zurückhalten. Es handelt 
sich dabei um einen wesentlichen Grundgedanken der ge-
setzlichen Regelung, weil es dem Besteller ermöglicht wird, 
seinen Anspruch auf ein mangelfreies Werk durchzusetzen. 
Es ist nicht zulässig, das Zurückbehaltungsrecht auf Mängel 
zu beschränken, die die Parteien einvernehmlich festgestellt 
haben. Dem Erwerber muss die Möglichkeit verbleiben, Män-
gelrechte auch einseitig durchzusetzen. Das gilt insbesondere 
für verborgene Mängel, die der Erwerber bei der Abnahme 
nicht wahrnehmen konnte. 
 Wesentlich für die Durchsetzung des Anspruchs auf ein 
mangelfreies Werk ist auch die Möglichkeit der Ersatzvornah-
me nach §§ 634 Nr. 2, 637 BGB. Der Besteller kann zurückbe-
haltene Teile des Werklohns zur Mängelbeseitigung einsetzen. 
Die Ersatzvornahme wird erschwert, wenn er gezwungen ist, 
zunächst einen Vorschuss einzuklagen, da er bereits offene 
Beträge des Werklohns auf ein Notaranderkonto gezahlt hat. 
Erst recht wird das Gleichgewicht von Leistung und Gegen-
leistung gestört, wenn die Aufrechnung mit Kosten einer 
bereits erfolgten Mängelbeseitigung gegen den restlichen 
Werklohn ausgeschlossen wird. Der volle Werklohn kann dem 
Unternehmer nur zustehen, wenn er selbst das mangelfreie 
Werk erstellt hat.
 Dem gesetzlichen Leitbild widerspricht es schließlich, dass 
die anfallenden Zinsen der Kl.in zustehen sollen. Nach der Re-
gelung des § 641 Abs. 3 BGB hält der Erwerber den offenen 

Teil des Werklohns in Händen und kann etwaige Nutzungen 
daraus ziehen. Der Werkunternehmer kann keine Verzinsung 
verlangen, weil einem Verzug des Erwerbers mit der Zahlung 
das Zurückbehaltungsrecht entgegensteht. Damit ist nicht 
vereinbar, wenn der Bauträger durch eine Verzögerung der 
Mangelbeseitigung sogar Zinsvorteile erzielen kann.
 (4) Die Folge der Unwirksamkeit von Regelungen in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen ist nach § 306 Abs. 2 BGB, 
dass die gesetzlichen Bestimmungen an ihre Stelle treten. 
Danach hätte der Bekl. ausstehende Teile des Erwerbspreises 
bis zur Fertigstellung, also auch vollständigen Mangelbesei-
tigung, zurückhalten können. Eine Pflicht zur Vorleistung, sei 
es auch auf ein Notaranderkonto, bestünde nicht. Die Zahlung 
auf das Notaranderkonto erfolgte so ohne Rechtsgrund. Der 
Bekl. kann sie nach § 812 Abs. 1 S. 1 BGB zurückfordern. 
 Diesem Ergebnis ist nicht entgegenzuhalten, dass der Be-
klagte in dem Parallelprozess vor dem Landgericht Flensburg 
2 O 323/17 eine Vorschusszahlung zur Mangelbeseitigung 
verlangt. Denn der Bereicherungsanspruch steht mit dem 
Vorschussanspruch nicht in Konkurrenz, anders als es für das 
Zurückbehaltungsrecht nach §§ 641 Abs. 3, 320 BGB und den 
Vorschussanspruch der Fall wäre. 

cc) Selbst wenn man die Regelung des § 9 der Verträge für 
wirksam hielte, müsste der Bekl. wegen der bestehen-
den Mängel die Freigabe der Guthaben nicht erklären. 

 (1) Die Voraussetzungen zur Auszahlung der Guthaben sind 
bereits deswegen nicht erfüllt, weil die Abnahme des Gegen-
standes der Gemeinschaftsnutzung nicht bescheinigt ist. 
Nach § 9 der Verträge sollte die Auszahlung erfolgen, wenn ein 
vom Erwerber unterschriebenes Abnahmeprotokoll vorgelegt 
wird, nach dem auch der Gegenstand der Gemeinschaftsnut-
zung fertiggestellt und mangelfrei ist. Ob die Regelung unter 
§ 6, nach der der Erwerber den Verwalter bevollmächtigt, die 
Abnahme des Gemeinschaftseigentums zu erklären, wirksam 
ist, ist unerheblich, denn für die Auszahlung der Schlussrate 
kommt es nach dem Wortlaut des Vertrages auf die Unter-
schrift des Erwerbers an.
 Die vorgelegten Abnahmeprotokolle (Bl. 207–209,  
212–213) betreffen allein die Wohnungen selbst, also den Ge-
genstand der Eigennutzung. Abnahmeprotokolle für den Ge-
genstand der Gemeinschaftsnutzung legt die Kl.in nicht vor.
 (2) Nach dem Wortlaut der Regelung in § 9 der Verträge 
muss zudem ein festgestellter Mangel beseitigt sein, bevor 
der Erwerber dies dem Notar mitteilt. Daraus folgt eine Vor-
leistungspflicht der Kl.in zur Beseitigung der Mängel. 
 In den Wohnungen 1 und 3 sind nach den Ausführungen 
des Sachverständigen Mängel sowohl am Gegenstand der Ei-
gennutzung als auch am Gegenstand der Gemeinschaftsnut-
zung vorhanden. Dagegen wendet sich die Kl.in zum größten 
Teil nicht mehr. Erst nach Beseitigung dieser Mängel müsste 
der Bekl. die Freigabe der hinterlegten Beträge erklären.
 (3) Auch wenn sich die Verweigerung der Freigabe der hin-
terlegten Beträge wie die Ausübung eines Zurückbehaltungs-
rechts auswirkt, besteht keine Konkurrenz zu anderen Man-
gelrechten. 
 Im Normalfall kann der Bauherr das Zurückbehaltungsrecht 
aus § 641 Abs. 3 BGB allerdings nur solange geltend machen, 
wie er die Beseitigung des Mangels durch den Werkunterneh-
mer verlangt. Will er den Mangel selbst beseitigen lassen, so 
steht ihm ein Kostenvorschuss zu. Er muss zur Finanzierung 
zunächst auf den einbehaltenen Teil des Werklohns zurück-
greifen. Nur den überschießenden Teil der zu erwartenden 
Kosten kann er als Vorschuss verlangen, da er zunächst ein-
fachere Wege zur Finanzierung beschreiten muss

(BGH NJW 2000, 1403).

Macht der Werkunternehmer Werklohn in unstreitiger Höhe 
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geltend, so muss der Bauherr mit seinem Anspruch auf Kos-
tenvorschuss aufrechnen. 
 Dieses normale Vorgehen ist dem Bekl. allerdings aufgrund 
der von der Kl.in gestellten Zahlungsbedingungen in den Bau-
trägerverträgen verwehrt. Aufgrund der Hinterlegung der 
letzten Rate des Erwerbspreises auf dem Notaranderkonto 
stehen ihm diese Beträge nicht mehr zur Verfügung. Er kann 
mangels Gleichartigkeit auch nicht mit seinem Vorschussan-
spruch gegen den Anspruch der Kl.in auf Freigabe der Beträge 
aufrechnen. 
 Der Bekl. ist so nicht gehindert, einen Kostenvorschuss-
anspruch im Klagewege geltend zu machen. Eine einfachere 
Möglichkeit steht ihm nicht zur Verfügung, weil die einzige Al-
ternative auch eine Klage wäre, nämlich die Klage gegen die 
Kl.in auf Freigabe der Beiträge auf den Treuhandkonten, damit 
der Bekl. sie zur Mangelbeseitigung verwenden kann. 
Andererseits kann der Bekl. nicht verpflichtet sein, die Frei-
gabe des Guthabens zu Gunsten der Kl.in zu erklären, auch 
wenn normalerweise Zurückbehaltung und Kostenvorschuss-
anspruch einander ausschließen. Denn die Bedingung der 
Freigabe, die mangelfreie Herstellung der Wohnungen, ist 
noch nicht eingetreten. 
 Die Kl.in erleidet zwar einen Nachteil, indem sie eigene 
Mittel aufwenden muss, um den Kostenvorschussanspruch 
zu erfüllen, und erst später, nach Beseitigung der Mängel, 
über die Guthaben auf den Treuhandkonten verfügen kann. 
Das wäre anders, wenn der Bekl. auf zurückbehaltenen 
Werklohn zurückgreifen könnte. Es ist jedoch nicht unbillig, 
dass die Kl.in diesen Nachteil erleidet. Zum einen hat sie die 
Schwierigkeit zu verantworten, weil sie den Vertrag vorgege-
ben hat. Zum anderen kann sie sich aus dieser Schwierigkeit 
leicht befreien, indem sie ihrerseits die Freigabe der Beträge 
auf den Treuhandkonten zu Gunsten des Bekl. erklärt, um so 
den Kostenvorschussanspruch zu erfüllen. 
 Eine doppelte Rechtshängigkeit besteht ebenfalls nicht. 
Denn durch die Geltendmachung von Mängeln wird der Vor-
schussanspruch nicht auch in diesem Verfahren rechtshängig.

b) Soweit die Kl.in die Klage zurückgenommen hat, muss sie 
nach § 269 Abs. 3 S. 2 ZPO die Verfahrenskosten tragen. 
Es kommt nicht in Betracht, die Kosten insoweit nach  
§ 269 Abs. 3 S. 3 ZPO dem Bekl. aufzuerlegen, auch wenn 
die Rücknahme nach Anhängigkeit der Klage, aber vor ih-
rer Zustellung erfolgte, weil der Beklagte zwischenzeitlich 
weitere Beträge freigegeben hatte. Denn die Klage war 
von Anfang an unbegründet, weil der Kl.in, wie dargelegt, 
keine Rechte an den hinterlegten Beträgen zustehen.

 2. Die Berufung der Kl.in bleibt erfolglos. 
a) Die Klägerin hat, wie oben unter 1. dargelegt, keinen An-

spruch auf die Freigabe von Guthaben auf den Treuhand-
konten. 

b) Ein Anspruch auf Zahlung von Mehrkosten für die Aus-
stattung der Wohnungen 2 und 5 steht der Klägerin nicht 
zu. Sie hat nicht hinreichend dargelegt, dass und ggf. in 
welcher Höhe Mehrkosten angefallen sind.

 Die Parteien haben unter § 3 ihres Vertrages vereinbart, 
dass der Bekl. Sonderwünsche äußern dürfe, über die Zu-
satzverträge zu schließen seien. Bei dem Entfallen von 
Normalleistungen sollte die Kl.in dem Bekl. das Vereinbarte 
gutschreiben, mangels Vereinbarung das, was ihr von den 
Subunternehmern gutgeschrieben wurde. 
 Der Bekl. hat Sonderwünsche geäußert. Er wünschte in 
den Wohnräumen Designbelag statt Teppich bzw. Fliesen und 
Holzfußleisten statt Teppichsockeln bzw. Sockelfliesen. Für 
die Bäder suchte er besondere Fliesen aus. Er wünschte auch 
eine abweichende Verfliesung der Wände. Danach sollte in 
den Duschbereichen bis auf eine Höhe von 2,10 m gefliest 

werden, im Bereich der GIS-Systeme bis auf eine Höhe von 
1,35 m. Die anderen Wände sollten keinen Fliesenbelag ent-
halten, sondern nur eine Sockelfliese. Die Baubeschreibung 
sah dagegen eine Verfliesung mit Fliesen zu einem Material-
preis von 60,00 €/m² brutto in Bädern bis auf eine Höhe von 
2 m und in WCs bis auf eine Höhe von 1,20 m vor.
 Eine Vereinbarung über die Höhe der Mehrkosten haben 
die Parteien nicht getroffen. Um ermitteln zu können, ob der 
Kl.in Mehrkosten auszugleichen sind, müssen so die tatsäch-
lichen Mehr- und Minderkosten gegenübergestellt werden. 
Die Kl.in hat zunächst für die Wohnungen 2 und 5 Mehr- und 
Minderkostenaufstellungen vorgelegt, die zu 3582,41 € brut-
to und 5396,93 € brutto zu ihren Gunsten kamen. Auf den 
Einwand, dies sei nicht prüfbar, hat sie eine Neuberechnung 
nebst Anlagen vorgelegt, in der sie die von den Änderungen 
betroffenen Mengen und Preise ermittelt. Der Bekl. bestreitet 
die Richtigkeit dieser Aufstellung. 
 Die neue Aufstellung ist grundsätzlich prüfbar. Aus den An-
lagen lässt sich erkennen, wie die Mehr- und Minderpreise 
ermittelt worden sind. Dabei sind auch Minderpreise für den 
Wegfall des Teppichbodens und der Fliesen in den Wohnräu-
men berücksichtigt. Dennoch ist die Aufstellung nicht vollstän-
dig.
 Nicht berücksichtigt sind die Minderflächen bei den Flie-
senarbeiten an den Wänden in den Bädern und WCs. Die-
se Minderflächen müssen zu einer Kostenersparnis geführt 
haben. In der vorgelegten Aufstellung werden aber nur die 
Mehrkosten für die von dem Bekl. ausgesuchten Fliesen auf 
den tatsächlich verfliesten Flächen berechnet. 
 Die Kl.in ist in der Ladungsverfügung vom 25.6.2019 darauf 
hingewiesen worden, dass die Berechnung nicht vollständig 
ist. Sie hat darauf nichts weiter vorgetragen. Entgegen ihrer 
in der Verhandlung vom 17.1.2020 geäußerten Auffassung war 
der Hinweis ausreichend. Aus ihm geht deutlich hervor, dass 
die vorgelegte Berechnung zwar nicht gänzlich unschlüssig 
sein mag, sie jedoch wegen ihrer Unvollständigkeit nicht aus-
reicht, um den Anspruch der Kl.in zu stützen.
 Es ist ohne eine vollständige Berechnung nicht möglich, 
einen Betrag zu ermitteln, der der Kl.in mindestens zustehen 
könnte. Denn die Minderfläche bei den Fliesenarbeiten lässt 
sich aus den vorgelegten Unterlagen nicht ermitteln. Es kann 
so nicht ermittelt werden, welche Minderkosten in die Be-
rechnung einzustellen wären, so dass nicht feststeht, dass 
sich ein Überschuss zu Gunsten der Kl.in ergibt. 
 Man könnte zwar von dem von der Kl.in für die übrigen 
Sonderwünsche ermittelten Betrag die Gutschrift in Höhe von 
3925,32 € netto, die die Firma Fliesenstudio E. der Kl.in in 
der Schlussrechnung von 2013 erteilt hat, abziehen. Das wür- 
de dem Wortlaut des Vertrages zwischen den Parteien ent-
sprechen. Es entspricht aber nicht dem von der Kl.in ge- 
wählten System der Abrechnung von Mehr- und Minderkos-
ten. 
 Wenn die Kl.in einerseits die tatsächlich entstandenen 
Mehrkosten zu Grunde legt, muss sie andererseits die tat-
sächlich entstandenen Minderkosten abziehen. Wie die Gut-
schrift in der Schlussrechnung ermittelt worden ist, ist da-
gegen unklar. Es ist nicht erkennbar, dass die vereinbarten 
Flächen zu den vereinbarten Preisen zur Grundlage dieser 
Gutschrift gemacht worden sind. 
 Alternativ könnten die Mehr- und Minderkosten nach den 
Abrechnungen der beteiligten Firmen berechnet werden. Eine 
solche Berechnung stellt der Bekl. unter Einbeziehung der 
Rechnungen der Firma K. für die Bodenbelagsarbeiten und 
unter Berücksichtigung der Abrechnung der Firma Fliesenstu-
dio E. an. Unter Zugrundelegung dieser Zahlen errechnet er 
sogar einen Überschuss zu seinen Gunsten. 



398 SchlHA 10/2020

StVG §§ 7, 18; VVG § 115; BGB § 254 II

1. Der Gefährdungshaftung nach § 7 Abs. 1 StVG steht 
grundsätzlich nicht entgegen, dass sich der Unfall auf 
einem Privatgelände ereignet hat.

2. Das Haftungsmerkmal „bei dem Betrieb eines Kraft-
fahrzeugs” i.S.v. § 7 Abs. 1 StVG ist entsprechend dem 
Schutzzweck grundsätzlich weit auszulegen. Es ge-
nügt, dass sich eine von dem Kraftfahrzeug ausgehen-
de Gefahr ausgewirkt hat und das Schadensgeschehen 
in dieser Weise durch das Kraftfahrzeug (mit)geprägt 
worden ist. Die Gefährdungshaftung entfällt nur dann, 
wenn die Fortbewegungs- und Transportfunktion keine 
Rolle mehr gespielt hat und das Fahrzeug nur noch als 
Arbeitsmaschine eingesetzt worden ist oder bei Schä-
den, in denen sich eine Gefahr aus einem gegenüber 
der Betriebsgefahr eigenständigen Gefahrenkreis ver-
wirklicht hat.

3. Mit dem Verlust von Diesel aus einem Traktor während 
der Überfahrt über ein Silagesilo hat sich die fahrzeug-
spezifische Gefahr von Verbrennungsmotoren verwirk-
licht.

4. Es liegt kein Verstoß gegen die Schadensminderungs-
pflicht nach §§ 9 StVG, 254 BGB vor, wenn auch nur ge-
ringfügig mit Dieselkraftstoff verunreinigte Grassilage 
nicht mehr als Futtermittel verwertet, sondern für nur  
5 €/t. an einen Biogasanlagenbetrieb verkauft wird.  

SchlHOLG, 7. Zivilsenat, Urteil v. 24. Mai 2018 – 7 U 5/17 –, Rö.

Anmerkung: Das Urteil ist rechtskräftig. Der BGH (Az.: VI ZR 235/18) hat die 
Nichtzulassungsbeschwerde der Bekl. mit Beschluss vom 26. November 2019 

zurückgewiesen.

 Der Kl. verlangt Schadensersatz wegen einer durch Diesel 
verunreinigten Grassilage.
 Mit einem neuwertigen Schlepper der Marke „Massey Fer-
guson 8690 DTV“ (gekauft im Juli 2014), der bei der Bekl. zu 
2) haftpflichtversichert ist, führte der Bekl. zu 1) als landwirt-
schaftlicher Lohnunternehmer am 28. April 2015 Arbeiten für 
den Kl. aus. Seine Aufgabe war es zunächst, das Grasland 
zu mähen und den Ertrag von ca. 42 ha in das Fahrsilo des 
Kl. zu bringen. Um dieses zu verdichten, befuhr er anschlie-
ßend mit dem Schlepper das Fahrsilo. Hierbei löste sich an 
dem Schlepper ein Treibstoffschlauch, weshalb etwa 40–60 
Liter Dieselkraftstoff austraten. Dies wurde erst erkannt, als 
der Schlepper das Fahrsilo verließ und auf einem angrenzen-
dem Betonuntergrund abgestellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt 
war die Befüllung des Fahrsilos fast abgeschlossen. Die kon-
taminierte Silage wurde bis Anfang Mai 2017 noch bevor-
ratet. Es gelang dem Kl. anschließend, die Silage (674,62 t.)  
zum Preis von 5,00 €/t. an den Betreiber einer Biogasanlage 
zu veräußern (brutto 3734,02 €).
 Der Kl. hat behauptet, durch den ausgetretenen Diesel-
kraftstoff sei ein Schaden in Höhe von 59177,55 € entstan-
den. Zur Begründung hat er auf die Berechnung einer land-
wirtschaftlichen Unternehmensberatung Bezug genommen, 
die den Energiegehalt der verunreinigten Silage (6,5 MJ NEL/
kg TM) ermittelt und den Schaden auf Basis entsprechender 
Kraftfutterkosten berechnet hat.
 Die Bekl. meinen, dass der streitgegenständliche Schaden 
nicht bei dem „Betrieb eines Kraftfahrzeuges“ entstanden 
sei. Es mangele an dem erforderlichen Zusammenhang mit 
der Bestimmung des Kraftfahrzeuges. Bei Kraftfahrzeugen mit 
Arbeitsfunktion sei es erforderlich, dass ein Zusammenhang 
mit der Bestimmung des Kraftfahrzeugs als einer der Fort-
bewegung und dem Transport dienenden Maschine bestehe. 
Eine Haftung entfalle vorliegend, da die Fortbewegungs- und 
Transportfunktion keine Rolle mehr gespielt habe, sondern 

das Fahrzeug nur noch als Arbeitsmaschine eingesetzt wor-
den sei.
 Das Landgericht hat mit dem angefochtenen Urteil vom 
15.12.2016 die Klage abgewiesen, weil der Schaden nicht 
„beim Betrieb des Kraftfahrzeugs“ i.S.v. § 7 Abs. 1 StVG ent-
standen sei.
 Dagegen wendet sich der Kl. mit seiner Berufung. Er meint, 
dass für die Haftung eine vom Kraftfahrzeug ausgehende Ge-
fahr genüge. Es spiele keine Rolle, dass sich das Fahrzeug 
außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums befunden habe. 
Zudem stehe ihm jedenfalls auch ein vertraglicher Schadens-
ersatzanspruch zu. Eine Pflichtverletzung des Bekl. zu 1) sei 
zu bejahen, denn er habe als Auftragnehmer sicherstellen 
müssen, dass der Schlepper ordnungsgemäß funktioniere.
Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines land-
wirtschaftlichen Gutachtens. 

 Aus den Gründen

 Die Berufung des Kl. hat zum Teil Erfolg.
 Der Kl. hat einen Anspruch gegen die Bekl. in Höhe von 
24106 € aus §§ 7, 18 StVG, 115 VVG. Dieser setzt ein Scha-
densereignis „bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeuges“ voraus. 
Ein Schlepper ist ein Kraftfahrzeug. Das Schadensereignis er-
eignete sich im vorliegenden Fall auch bei seinem Betrieb.
 Dass der Schaden auf einem Privatgelände eingetreten ist, 
steht einer Haftung nach § 7 Abs. 1 StVG grundsätzlich nicht 
entgegen, denn der „Betrieb“ im Sinne der Norm erfordert 
nicht einen Einsatz auf öffentlicher Verkehrsfläche 

(BGH Urteil v. 25.10.1994, VersR 1995, 90, 92; BGH Urteil vom 24.3.2015, 
VersR 2015, 638–640, Rn. 10 mwN).

 1. Das Haftungsmerkmal „bei dem Betrieb eines Kraftfahr-
zeugs” ist nach ständiger Rechtsprechung entsprechend dem 
umfassenden Schutzzweck der Norm weit auszulegen 

(vgl. BGH, Urteil vom 27.11.2007 –- VI ZR 210/06, NJW-RR 2008, 764, 
mwN). 

Die Haftung umfasst alle durch den Kfz-Verkehr beeinfluss-
ten Schadensabläufe. Es genügt, dass sich eine von dem Kfz 
ausgehende Gefahr ausgewirkt hat und das Schadensgesche-
hen in dieser Weise durch das Kfz mitgeprägt worden ist. Die 
Gefährdungshaftung ist nach der Ratio der Norm der Preis 
dafür, dass durch die Verwendung eines Kraftfahrzeuges er-
laubterweise eine Gefahrenquelle eröffnet wird. Ein Schaden 
ist bereits dann „bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs“ ent-
standen, wenn sich von einem Kraftfahrzeug ausgehende Ge-
fahren ausgewirkt haben, d. h. wenn bei der insoweit gebo-
tenen wertenden Betrachtung das Schadensgeschehen durch 
das Kraftfahrzeug (mit)geprägt worden ist 

(BGH aaO; BGH-Urteil vom 26.2.2013; VI ZR 116/12, VersR 2013, 599,  
Rn. 15).

 Davon abzugrenzen ist die Benutzung eines Kraftfahrzeugs 
als „reine Arbeitsmaschine“. Bei Kraftfahrzeugen mit Arbeits-
funktionen ist ein Zusammenhang mit der Bestimmung des 
Kraftfahrzeugs als eine der Fortbewegung und dem Transport 
dienende Maschine nötig. Die Haftung aus der Betriebsgefahr 
entfällt, wenn die Fortbewegungs- und Transportfunktion kei-
ne Rolle mehr spielt und das Fahrzeug nur noch als Arbeits-
maschine eingesetzt wird oder bei Schäden, in denen sich 
eine Gefahr aus einem gegenüber der Betriebsgefahr eigen-
ständigen Gefahrenkreis verwirklicht hat 

(vgl. BGH, Urteil vom 24.3.2015 – VI ZR 265/14, NJW 2015, 1681–1683, 
juris Rn. 6 mwN).

Ein solcher Ausnahmefall, bei dem das Kraftfahrzeug als rei-
ne Arbeitsmaschine eingesetzt wird, liegt hier nicht vor. Der 
Austritt des Kraftstoffs geschah bei der Überfahrt des Fahr-
silos. Damit stand der Dieselaustritt in unmittelbarem Zusam-
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menhang mit der Fortbewegungsfunktion des Kraftfahrzeugs. 
Denn für die Verdichtung der Silage war es nötig, dass der 
Schlepper hin- und herfuhr.
 Die Schadensfolge muss ferner in den Bereich der Gefah-
ren fallen, um derentwillen die Rechtsnorm erlassen worden 
ist. Für die Zurechnung der Betriebsgefahr kommt es deshalb 
maßgeblich darauf an, dass der Unfall in einem nahen räum-
lichen und zeitlichen Zusammenhang mit einer bestimmten 
Betriebseinrichtung des Kraftfahrzeugs stand 

(BGH aaO, NJW 2015, 1681 ff., Rn. 5). 

Für eine Einbeziehung in den Schutzzweck der Norm spricht 
hier vor allem die konkret verwirklichte Gefahr, nämlich der 
Dieselaustritt während der Fahrt. Denn das Vorhandensein 
eines Treibstoffsystems ist für den Betrieb eines Verbren-
nungsmotors bei Kraftfahrzeugen konstitutiv. Daher hat sich 
vorliegend eine fahrzeugspezifische Gefahr verwirklicht. Es 
handelt sich gerade um eine Gefahr, die Kraftfahrzeugen des-
halb innewohnt, weil sie sich mittels eines Verbrennungsmo-
tors fortbewegen müssen. Damit unterscheidet sich dieser 
Fall maßgebend von dem Sachverhalt, der der Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs vom 24.3.2015

(VI ZR 265/14, VersR 638–640) 

zugrunde liegt. Dort war der Schaden an einem Grashäcksler 
entstanden, weil am Tag zuvor der von einem Traktor gezoge-
ne und mittels Zapfwelle angetriebene Kreiselschwader einen 
35 cm langen Metallzinken verloren hatte. Hier ist der Scha-
den hingegen unmittelbar beim Betrieb des Traktors durch das 
Austreten von Diesel während der Fahrt entstanden. Damit 
hat sich – im Unterschied zu dem o. g. Fall – nicht das beson-
dere Risiko eines Arbeitsgerätes, sondern ein dem Motoren-
betrieb des Kraftfahrzeugs immanentes Risiko verwirklicht. 
 Dem Grunde nach besteht somit eine Haftung der Bekl. zu 
2) aus §§ 7 Abs. 1 StVG, 115 VVG. Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 
StVG haftet auch der Bekl. zu 1) aus vermutetem Verschulden. 
Den Entlastungsbeweis hat der Bekl. zu 1) nicht geführt. Es 
steht nicht fest, dass der Bekl. zu 1) – bei Anwendung der 
erforderlichen Sorgfalt – nicht doch frühzeitiger hätte den Aus-
tritt des Kraftstoffs bemerken können. 
 2. Der Schadensersatz des Kl. beläuft sich jedoch lediglich 
auf 27840 €. Unter Abzug des unstreitigen Verwertungserlö-
ses in Höhe von 3734 € errechnet sich der zuerkannte Scha-
den i. H. v. 24.106 €. 
 Der beim Kl. infolge des Kraftstoffaustritts eingetretene 
Schaden ergibt sich aus den Ausführungen des Sachverstän-
digen Dipl.-Ing. M. im schriftlichen Gutachten vom 5. März 
2018, gegen das die Parteien keine Einwände gemäß § 411 
Abs. 4 ZPO erhoben haben.
 Der Sachverständige hat für die Ermittlung des Schadens in 
Ermangelung anderer Anknüpfungspunkte nur die Größe der 

Erntefläche, einen durchschnittlichen Ertrag und eine durch-
schnittliche Qualität zugrunde gelegt. Da die Preise für Gras-
silage nicht veröffentlicht werden, hat er als Vergleichsprei- 
se die Werte für Maissilage herangezogen. Den bloßen 
Wiederbeschaffungswert hat er hiernach mit rund 17500 € 
ermittelt. Allerdings sei ein Ersatz für die Grassilage im un-
mittelbaren Umfeld des klägerischen Hofes im fraglichen 
Zeitraum nicht beziehbar gewesen. Deshalb hat der Sachver-
ständige als Ersatzwert für die kontaminierte Grassilage den 
Substitutionswert für Kraftfutter im Winter 2015/16 zugrunde 
gelegt und auf dieser Basis die Schadenshöhe auf 27840 
€ geschätzt. Den überzeugenden und nicht angegriffenen  
Ausführungen des Sachverständigen schließt sich der Senat 
an.
 Von dem v.g. Substitutionswert sind die unstreitig vom Kl. 
für die Grassilage durch Verkauf an eine Biogasanlage erlös-
ten 3734 € abzuziehen.
 3. Eine weitere Anspruchskürzung ergibt sich vorliegend 
nicht unter dem Gesichtspunkt des Mitverschuldens gemäß  
§§ 9 StVG, 254 BGB. Denn dem Kl. stand nach den – auch inso-
weit überzeugenden und nicht angegriffenen Feststellungen 
des Sachverständigen – keine bessere Verwertungsmöglich- 
keit für die Grassilage zur Verfügung. Der Kl. hätte die verunrei-
nigte Grassilage hiernach nicht als Futtermittel verwerten kön-
nen. Die Verfütterung von mit Diesel belasteter Silage stellt nach 
den Ausführungen des Sachverständigen einen Verstoß gegen  
das Futtermittelrecht dar, denn nach der VO EG Nr. 183/2005 
ist der Einsatz von verunreinigten oder kontaminierten Fut-
termitteln nicht zulässig. Zudem stehe das Tierschutzrecht 
und das Lebensmittelrecht einer Verfütterung entgegen, da 
eine gesundheitsschädliche Wirkung nicht ausgeschlossen 
werden könne. Entscheidend sei hierbei auch, dass das Ver-
lagerungsverhalten des Kraftstoffs innerhalb des Silos nicht 
bekannt sei. Deshalb hätten auch keine Teilbereiche für unbe-
denklich erklärt werden können. Dieselkraftstoff ist eingestuft 
als gesundheitsschädlicher Stoff mit Verdacht auf krebserzeu-
gende Wirkung. Eine mit Diesel belastete Silage stellt des-
halb ein unsicheres Futtermittel dar, das grundsätzlich nicht als 
Tierfutter eingesetzt werden darf. 
 Der vom Kl. durch Verkauf erzielte Erlös ist aufgrund der 
Ausführungen des Sachverständigen auch angemessen. Ab-
nehmer liefen hiernach Gefahr, dass die Silage von den Über-
wachungsbehörden nicht als „nachwachsender Rohstoff“ 
gewertet wird, sondern als Bioabfall. Dies gefährde die EEG-
Vergütung für den gesamten Anlagenbetrieb. Deshalb ist der 
tatsächlich vom Kl. erzielte Preis von 5 €/t. bei Fehlen einer 
anderen Verwertungsmöglichkeit auch als angemessen anzu-
sehen. Ein Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht ge-
mäß § 254 Abs. 2 BGB liegt nicht vor. 

Familienrecht

ZPO § 115, § 120a

Verfügte der Ast. bereits im Zeitpunkt der gerichtlichen 
Entscheidung über seinen Antrag auf Bewilligung von 
Verfahrenskostenhilfe über einen rechtlich gesicherten 
Zahlungsanspruch gegen einen Dritten (hier: aufgrund 
eines zuvor geschlossenen Vergleichs über die Aufteilung 
des feststehenden Resterlöses aus dem Verkauf des ge-
meinsamen Hauses) und wurde dieser Vermögenswert 
vom Gericht bei der Entscheidung nicht als einzusetzen-
des Vermögen berücksichtigt, kann der Geldbetrag, wel-
cher dem Ast. nachfolgend zur Bewilligung zugeflossen 
ist, nicht nachträglich im Änderungsverfahren nach § 120a 

ZPO als einzusetzendes Vermögen herangezogen wer-
den.
SchlHOLG, 5. Familiensenat, Beschluss v. 30. Januar 2020 – 15 WF 154/19 –, 

Rei.

 Aus den Gründen

 Die gemäß § 113 Abs. 1 FamFG, § 127 Abs. 2 Satz 2, § 567 
Abs. 1 Nr. 1 ZPO statthafte und auch im Übrigen zulässige 
sofortige Beschwerde der Ag.in ist begründet, soweit ihr nicht 
bereits durch den Beschluss des Familiengerichts vom 1. Au-
gust 2019 abgeholfen worden ist. 
 Das Familiengericht war nicht gemäß § 120a Abs. 1 Satz 1, 
§ 115 Abs. 3 ZPO berechtigt, die der Ag.in mit Beschluss vom 
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11. April 2018 ohne Zahlungsanordnung bewilligte Verfahrens-
kostenhilfe dahin abzuändern, dass die Ag.in den Erlös aus 
dem Verkauf der vormals ehelichen Immobilie zur Bezahlung 
der Verfahrenskosten für das Scheidungsverfahren einzuset-
zen hat. Die Ag.in hat zwar nachfolgend zur Bewilligungsent-
scheidung ihren Anteil in Höhe von 30250 € ausbezahlt er-
halten. Ein solcher Vermögenswert ist grundsätzlich auch nach 
§ 115 Abs. 3 ZPO unter Berücksichtigung von Freibeträgen für 
die Zahlung der Verfahrenskosten heranzuziehen. Allerdings 
darf dieser Geldzufluss im vorliegenden Fall nicht im Ände-
rungsverfahren nach § 120a ZPO berücksichtigt werden, weil 
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Ag.in im Vergleich 
zum Zeitpunkt der Verfahrenskostenhilfebewilligung insoweit 
nicht geändert haben. Die Ag.in weist zutreffend darauf hin, 
dass ihr das Familiengericht uneingeschränkt Verfahrenskos-
tenhilfe zu einem Zeitpunkt bewilligt hat, in dem sie bereits 
einen rechtlich gesicherten Anspruch auf den anteiligen Haus-
erlös erworben hatte. Denn die Ehegatten hatten zuvor in der 
mündlichen Verhandlung vom 11. April 2018, in welcher auch 
die Verfahrenskostenhilfebewilligung erfolgte, zu Protokoll ei-
nen Vergleich geschlossen, mit dem der zu diesem Zeitpunkt 
feststehende Resterlös aus dem Hausverkauf zwischen bei-
den Ehegatten hälftig aufgeteilt wurde. Dieser Anspruch der 
Ag.in auf Auszahlung eines Anteils von 30250 € war ein Ver-
mögenswert, der vom Familiengericht bei der Entscheidung 
über die Verfahrenskostenhilfebewilligung hätte berücksich-
tigt werden müssen, entweder indem eine Bewilligung we-
gen des einzusetzenden Vermögens gänzlich ausschied oder 

dieser Vermögenswert – falls das Familiengericht Zweifel an 
dessen zeitnaher Realisierbarkeit gehabt hätte – zumindest in 
den Gründen der Entscheidung entsprechend aufgeführt wor-
den wäre, um dann eine spätere Änderung nach § 120a ZPO 
zu ermöglichen 

(vgl. Zöller/Schultzky, ZPO, 33. Aufl., § 120a Rn. 7). 

Möglich war es auch, in der Bewilligungsentscheidung den 
aus dem Vermögen zu zahlenden Betrag der Höhe nach fest-
zulegen, indem die dem bedürftigen Beteiligten voraussicht-
lich erwachsenden Verfahrenskosten ermittelt und entspre-
chende Schonvermögensgrenzen berücksichtigt werden, und 
die Pflicht zum Einsatz dieses Vermögens bis zum Zeitpunkt 
des Geldmittelzuflusses zu stunden 

(OLG Köln, Beschluss vom 6. Oktober 2006 – 4 WF 142/06, FamRZ 2007, 
296, 297). 

Da eine solche Einbeziehung des Vermögenswertes in die 
Ausgangsentscheidung fehlerhaft nicht erfolgt ist, kann der 
Geldbetrag, welcher der Ag.in auf der Grundlage des Ver-
gleichs zugeflossen ist, auch nicht nachträglich im Abände-
rungsverfahren berücksichtigt werden. Er schreibt lediglich 
den bereits bei der Bewilligung als Forderung vorhandenen 
Vermögenswert fort 

(vgl. OLG Köln, aaO S. 297; OLG Koblenz, Beschluss vom 4. September 
2013 – 13 WF 682/13, juris Rn. 4). 

Das Änderungsverfahren dient aber nicht der Korrektur einer 
unzutreffenden Bewertung im Rahmen der Bewilligungsent-
scheidung 

(OLG Köln, aaO; Zöller/Schultzky, aaO Rn. 6 f.).

Strafrecht

GG Art. 74 I Nr. 22; Art. 72 I; LNatSchG §§ 57  II Nr. 23, V,  
37 I; OWiG § 80 I Nr. 2, 11 II

Das Übernachten in einem Wohnmobil und dessen sons-
tige Benutzung außerhalb von hierfür besonders zuge-
lassenen Plätzen ist untersagt (Fortführung des Senats-
beschlusses vom 17. Juli 2002 –- 1 SsOWi 33/02 (SchlHA 
2003, 2014)).

SchlHOLG, I. Senat für Bußgeldsachen, Beschluss vom 15. Juni 2020 
– I OLG 209/19 –, Sch.

 Die Entscheidung erging auf die Rechtsbeschwerde gegen das Urteil des 
Amtsgerichts Husum vom 8. März 2019 (SchlHA 2019, 326). Die Anmerkung 

des Verteidigers RA Bölck (SchlHA 2019, 302) dürfte damit überholt sein.

 Das Amtsgericht hat die Betroffene wegen einer Ordnungs-
widrigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 57 Abs. 2 Nr. 23, Abs. 5 des 
Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz der Natur (im 
Folgenden LNatSchG) vom 24. Februar 2010 zu einer Geld-
buße von 100 € verurteilt. Nach den Feststellungen des ange-
fochtenen Urteils wollte die Betroffene mit ihrem Wohnmobil 
mehrere Tage in Sankt Peter-Ording verbringen. Da die dort 
vorhandenen Stellplätze, die auch über Nacht zum Abstellen 
von Campingwagen/Wohnmobilen freigegeben sind, belegt 
waren, stellte die Betroffene das von ihr geführte Wohnmobil 
sodann auf einem Parkplatz, der mit den Verkehrszeichen 314 
Anlage 3 StVO und dem Sinnbild „Personenkraftwagen“ ge-
kennzeichnet war, ab und übernachtete dort. Gegen dieses 
Urteil richtet sich der Antrag auf Zulassung der Rechtsbe-
schwerde der Betroffenen, mit der sie im Wesentlichen bean-
standet, dass § 37 Abs. 1 Satz 1 LNatSchG verfassungswidrig 
sei, weil der Landesgesetzgeber insoweit keine Gesetzge-
bungskompetenz gehabt habe. Die Staatsanwaltschaft bei 
dem Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht hat bean-
tragt, den Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde als 
unbegründet zu verwerfen. Der originär zuständige Einzel-

richter hat die Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts 
zugelassen und die Sache auf den Senat in der Besetzung mit 
drei Richtern übertragen.

 Aus den Gründen

 1., 2. …
 3. Die Rechtsbeschwerde wird gem. § 80 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2  
Nr. 1 OWiG zur Fortbildung des Rechts zugelassen und an den 
Bußgeldsenat in der Besetzung mit drei Richtern übertragen, 
weil der Fall entscheidungserhebliche, klärungsbedürftige und 
abstraktionsfähige Rechtsfragen aufwirft, nämlich die Frage, 
ob durch § 37 Abs. 1 LNatSchG das Aufstellen eines Wohn-
mobils und die Übernachtung in einem solchen außerhalb von 
hierfür besonders zugelassenen Plätzen untersagt ist. 
 Zwar hat der Senat die Rechtsfrage bereits durch Beschluss 
vom 17. Juli 2002 – 1 SsOWi 33/02 (SchlHA 2003, 2014) für 
die damals gültige Regelung des § 36 Abs. 1 LNatSchG dahin-
gehend entschieden, dass dann, wenn das Abstellen eines 
Wohnmobils auf einem öffentlichen Parkplatz primär dem 
Übernachten dient, kein Gemeingebrauch, sondern eine Son-
dernutzung vorliegt und deshalb nicht die Straßenverkehrs-
ordnung, sondern die landesrechtlichen Vorschriften des Lan-
desnaturschutzgesetzes Anwendung finden. Dieser Fall bietet 
aber Veranlassung, die in der Senatsentscheidung genannten 
Grundsätze auch im Hinblick auf die jetzt gültige Norm des  
§ 37 Abs. 1 LNatSchG zu bekräftigen und somit zur Fortbil-
dung des Rechts beizutragen 

(vgl. Seitz/Bauer in Göhler, OWiG, 17. Auflage, § 80, Rn. 3 mwN). 

 4. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist aber unbegründet. 
Die Feststellungen des Amtsgerichts tragen den Schuld-
spruch wegen einer Ordnungswidrigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 
57 Abs. 2 Nr. 23, Abs. 5 LNatSchG. Nach § 37 Abs. 1 Satz 1 
LNatSchG dürfen Zelte oder sonstige bewegliche Unterkünfte 
(Wohnwagen, Wohnmobile) nur auf den hierfür zugelassenen 
Plätzen aufgestellt und benutzt werden. 
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 Die Betroffene stellte ihr Wohnmobil auf dem hierfür nicht 
zugelassenen Parkplatz „Strandweg“ auf und benutzte es 
dort, indem sie in diesem übernachtete. Wie das Amtsgericht 
fehlerfrei festgestellt hat, diente die Übernachtung nicht zur 
Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit 

(vgl. König in Hentschel/König/Dauer, StVO, 45 Aufl., § 12 Rn. 42a mwN), 

sondern zu Wohnzwecken. Denn die Übernachtung fand nicht 
im Rahmen einer Unterbrechung der Fahrt zum Zielort, son-
dern nach Erreichen des Zieles als erste Übernachtung an 
einem von mehreren geplanten Urlaubstagen in Sankt Peter-
Ording statt. Dieses Verhalten ist nicht mehr vom straßen-
rechtlichen Gemeingebrauch gedeckt, sondern stellt eine un-
zulässige Sondernutzung dar.
 Es ist in der Rechtsprechung allgemein anerkannt, dass das 
Aufstellen und Benutzen eines Wohnmobils zu Wohnzwecken 
auf einem öffentlichen Parkplatz regelmäßig der (öffentlich-
rechtlichen) Widmung dieser Flächen zu Zwecken des Stra-
ßenverkehrs und dem daraus folgenden straßenrechtlichen 
Gemeingebrauch widerspricht und deshalb eine - ohne die 
erforderliche Erlaubnis – unzulässige Sondernutzung darstellt 

(siehe nur Senatsbeschluss vom 17. Juli 2002 – 1 SsOWi 33/02 –, juris; VG 
Freiburg, Beschluss vom 9. Januar 2006 – 4 K 2231/05 –, juris; VG Hanno-
ver, Beschluss vom 1. Oktober 2019 – 7 B 4377/19 –, juris).

 Die mit der Rechtsbeschwerde erhobenen Bedenken 
gegen die Verfassungsmäßigkeit der Bußgeldvorschrift sind 
bereits im Ansatz verfehlt. Sie zielen unter Berufung auf die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG, Beschluss vom 9. Oktober 1984 – 2 BvL 10/82 –, BVerfGE 67, 
299–329) 

darauf ab, dass § 37 Abs. 1 Satz 1 LNatSchG verfassungswid-
rig sei, weil der Landesgesetzgeber insoweit keine Gesetz-
gebungskompetenz gehabt habe. Denn das Abstellen von Kfz 
und somit auch Wohnmobilen auf öffentlichen Straßen unter-
falle dem Straßenverkehrsrecht, das gemäß Art. 74 Abs. 1  
Nr. 22 GG Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung sei. 
Da der Bundesgesetzgeber das Parken von Fahrzeugen durch 
§ 6 StVG und § 12 StVO abschließend geregelt und dadurch 
von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht 
habe, habe das Land gemäß Art. 72 Abs. 1 GG keine Befugnis 
zur Gesetzgebung. Diese mit der Rechtsbeschwerde vertrete-
ne Ansicht beruht auf einer Verkürzung des Regelungsgehalts 
der Norm des § 37 Abs. 1 LNatSchG, wenn der bußgeldbe-
wehrte Verstoß lediglich im „Abstellen“ des Wohnmobils ge-
sehen und damit einem „Parken“ i. S. v. § 12 StVO gleichge-
setzt wird. Dabei wird ausgeblendet, dass die Norm nicht das 
Abstellen als solches eines Wohnmobils im Rahmen des ru-
henden Verkehrs verbietet, sondern entscheidend darauf ab- 
zielt, das Aufstellen und gleichzeitiges Benutzen zu Wohnzwe- 
cken auf dafür nicht zugelassenen Plätzen zu untersagen. Daher  
dient diese Vorschrift nicht verkehrsbezogenordnungsrecht-
lichen Zielen und enthält somit kein materielles Straßenver-
kehrsrecht, sondern verfolgt vielmehr sonstige ordnungsrecht-
liche Zwecke, nämlich die Verhinderung von Überschreitungen 
des straßenverkehrsrechtlich gestatteten Gemeingebrauchs 

(vgl. BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2001 – 4 StR 93/01 – juris) 

zum Zwecke des Natur- und Landschaftsschutzes und der 
Landschaftsplanung.
 Die Landschaftsplanung ist das zentrale Planungsinstru-
ment von Naturschutz und Landschaftspflege und hat die 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege als Grund-
lage vorsorgenden Handelns auf örtlicher und überörtlicher 
Ebene räumlich zu konkretisieren. Daher ist die Anlage von 
Campingplätzen gem. § 8 Abs. 1 Nr. 3 LNatSchG als Ein- 
griff in die Natur i. S. v. § 14 Abs. 1 BNatSchG Gegenstand 
des Landesnaturschutzgesetzes. § 37 Abs. 1 LNatSchG dient 
dem Zweck, Camping nur an ausdrücklich zugelassenen  
Plätzen zu gestatten und „wildes Campen“ zu verhindern. 
Eine Kollision mit vorrangigem Bundesrecht im Sinne des  
Art. 31 GG liegt somit aufgrund der Unterschiedlichkeit der 
Regelungsbereiche bei nicht mehr verkehrsbezogenem Ver-
halten 

(vgl. BVerfGE aaO)

auch dann nicht vor, wenn im Einzelfall das nach Straßenrecht 
als ungenehmigte Sondernutzung zu ahndende Verhalten 
gleichzeitig auch die Voraussetzungen einer Zuwiderhandlung 
gegen die StVO 

(vgl. BGH aaO) 

erfüllt, was hier der Fall ist, indem die Betroffene mit ihrem 
Wohnmobil, welches kein Personenkraftwagen ist 

(Senatsbeschluss vom 12. Dezember 1990 – 1 Ss Owi 413/90, NZV 1991, 
163; KG Berlin, Beschluss vom 21. November 1991 – 2 Ss 127/91 – 3 Ws 
(B) 154/91, juris), 

auf dem nur für Personenkraftwagen zugelassenen Parkplatz 
parkte.
 Dadurch, dass das Amtsgericht dies nicht weiter aufgeklärt 
und berücksichtigt hat, ist die Betroffene ebenso wenig be-
schwert wie durch die nicht nachvollziehbare Annahme fahr-
lässiger Begehungsweise. Das Aufstellen und Benutzen des 
Wohnmobils auf dem Parkplatz erfolgten mit Wissen und 
Wollen der Betroffenen und somit vorsätzlich. Denn nach den 
Feststellungen des Amtsgerichts suchte die Betroffenen die-
sen Parkplatz auf, um dort zu übernachten, weil sie keinen 
anderen Stellplatz gefunden hatte. Mit der vom Amtsgericht 
angeführten Begründung, die Betroffene habe nicht beabsich-
tigt, das Wohnmobil auf einer nicht zugelassenen Fläche ab-
zustellen, dürfte gemeint sein, dass der Betroffenen das Ver-
botene ihrer Handlung nicht bewusst gewesen sei. Dies hätte 
als Verbotsirrtum gem. § 11 Abs. 2 OWiG 

(vgl. OLG Hamm, Beschluss vom 11. März 2008 – 3 Ss OWi 687/07 –, juris; 
Gürtler in Göhler, OWiG, 17. Auflage, § 11 Rn. 22 mwN) 

keinen Einfluss auf die subjektive Tatseite (Vorsatz/Fahrläs-
sigkeit), sondern ließe nur im Falle des nicht vermeidbaren 
Verbotsirrtums die Vorwerfbarkeit entfallen. Nach dem fest-
gestellten Sachverhalt wäre der Irrtum vermeidbar gewesen, 
zumal durch das Zusatzschild „Personenkraftwagen“ der Be-
troffenen sichtbar jedwedes Abstellen des Wohnmobils auf 
diesem Parkplatz untersagt war.

Sozialgerichtsbarkeit
Eingliederungshilfe-VO § 8 I 2; SGB IX §§ 55 I, 55 II Nr. 7; 
SGB XII §§ 53, 54; SGG § 86b II 
1. Im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte 

Menschen besteht keine unbegrenzte Sozialisierung 
der Kosten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

2. Kinder von einem Erleben und Vertrautwerden mit den 
alltäglichen Einflüssen der Umwelt abzuschotten, liefe 
dem Zweck der Eingliederungshilfe zuwider.

SchlHLSG, 9. Senat, Beschluss v. 4. Dezember 2018 – L 9 SO 175/18 B ER, L-F

 Aus den Gründen

 Die am 24. September 2018 eingegangene Beschwerde 
des Ast. mit dem sinngemäßen Antrag, 

den Beschluss des Sozialgerichts Itzehoe vom 21. August 
2018 aufzuheben und den Ag. im Wege einer einstweiligen 
Anordnung zu verpflichten, ihm – dem Ast. – Leistungen 
der Eingliederungshilfe in Form einer Hilfe zur Beschaffung 
eines Kraftfahrzeuges (Kfz) zu gewähren,
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hat keinen Erfolg.
 Zutreffend hat das Sozialgericht die Voraussetzungen für 
den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 86b Abs. 2 
Satz 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) dargestellt und einen An-
spruch des Ast. auf die begehrte Hilfe zur Beschaffung eines 
Kfz (Kfz-Beihilfe) verneint. Der Ast. hat einen Anordnungs-
anspruch nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Der Senat 
teilt nach eigener Prüfung der Sach- und Rechtslage im Be-
schwerdeverfahren die Einschätzung des Sozialgerichts, dass 
die Voraussetzungen der einzig in Betracht kommenden An-
spruchsgrundlage (§§ 53 Abs. 1 Satz 1, 54 Abs. 1 Satz 1 So-
zialgesetzbuch Zwölftes Buch – SGB XII – i. V. m. § 55 Abs. 1, 
Abs. 2 Nr. 7 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – SGB IX – in der 
bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung vom 23. April 
2004 [a. F.; Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I 
S. 1046]) nicht vorliegen.
 Zwar erfüllt der im Mai 2016 geborene Ast. infolge seiner 
Trisomie 21 unstreitig und zweifelsfrei die personenbezoge-
nen Voraussetzungen des § 53 Abs. 1 Satz 1 SGB XII, wonach 
Leistungen der Eingliederungshilfe – als gebundene Leistung 
– (nur) an Personen erbracht werden, die durch eine Behin-
derung i. S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX wesentlich in ihrer 
Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder 
von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, 
wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalls, ins-
besondere nach Art und Schwere der Behinderung, Aussicht 
besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt wer-
den kann.
 Jedoch werden die Leistungen der Eingliederungshilfe 
durch § 54 Abs. 1 SGB XII (in der Fassung vom 23. Dezember 
2016) i. V. m. den dort genannten Vorschriften, insbesondere  
§ 55 SGB IX a. F. und durch die auf der Ermächtigungsgrund-
lage des § 60 SGB XII erlassene Eingliederungshilfe-Verord-
nung (Eingliederungshilfe-VO) konkretisiert. Nach § 8 Abs. 1 
Satz 2 Eingliederungshilfe-VO wird die Kfz-Beihilfe in ange-
messenem Umfang gewährt, wenn der behinderte Mensch 
wegen Art oder Schwere seiner Behinderung insbesondere 
zur Teilhabe am Arbeitsleben auf die Benutzung eines Kraft-
fahrzeuges angewiesen ist.
 Dies ist vorliegend nicht der Fall. Wenngleich nicht auszu-
schließen ist, dass der Ast. wegen Art oder Schwere seiner 
Behinderung von einem ihm zur Verfügung stehenden Kfz pro-
fitieren würde, so ist er doch auf die Benutzung eines Kraft-
fahrzeuges nicht angewiesen. Dies hat das Sozialgericht be-
reits ausführlich und sorgfältig begründet. Der Senat verweist 
daher zur Vermeidung von Wiederholungen gemäß § 142  
Abs. 2 Satz 3 SGG in erster Linie auf die rechtlich nicht zu be-
anstandende Begründung im angefochtenen Beschluss.
 Eine davon abweichende rechtliche Einordnung ist auch 
nicht im Hinblick auf den Vortrag des Ast. im Beschwerdever-
fahren vorzunehmen.
 In Hinblick auf das bei jeder Eingliederungsmaßnahme zu 
prüfende Merkmal der Notwendigkeit (§ 4 Abs. 1 SGB IX in 
der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung) ist dies 
nur zu bejahen, wenn das Kfz als grundsätzlich geeignete Ein-
gliederungsmaßnahme unentbehrlich zum Erreichen der Ein-
gliederungsziele ist

(vgl. Bundessozialgericht – BSG –, Urteil vom 12. Dezember 2013 – B 8 SO 
18/12 R – juris Rn. 15 mwN), 

die darin liegen, eine Behinderung oder deren Folgen zu besei-
tigen oder zu mildern und den behinderten Menschen in die 
Gesellschaft einzugliedern (vgl. § 53 Abs. 3 Satz 1 SGB XII). 
Dabei ist dem behinderten Menschen auch die Teilnahme am 
Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern 
(§ 53 Abs. 3 Satz 2 Var. 1 SGB XII). In welchem Maß und durch 

welche Aktivitäten ein behinderter Mensch am Leben in der 
Gemeinschaft teilnimmt, ist abhängig von seinen individuellen 
Bedürfnissen unter Berücksichtigung seiner Wünsche (vgl. § 9 
Abs. 2 SGB XII). Es gilt mithin ein individueller und personen-
zentrierter Maßstab, der regelmäßig einer pauschalierenden 
Betrachtung des Hilfefalls entgegensteht 

(BSG, Urteil vom 12. Dezember 2013 – B 8 SO 18/12 R –, juris Rn. 15 
mwN).

 Zwar dürfte die Benutzung eines Kfz im konkreten Fall des 
Ast. zum Erreichen der Eingliederungsziele geeignet sein. 
Letztlich kann dies aber offen bleiben, weil das Kfz nicht – wie 
erforderlich, s. oben – zum Erreichen der Eingliederungsziele 
unentbehrlich ist. Vielmehr kann der Ast. zur Verwirklichung 
der Teilhabeziele zumutbar auf vorrangige Hilfsmittel verwie-
sen werden, mit denen er den erforderlichen Grad an Mobili-
tät erreichen kann, und zwar – wie das Sozialgericht bereits 
zutreffend ausgeführt hat – auf die Benutzung des öffentli-
chen Personennahverkehrs (ÖPNV), ggf. unter ergänzender 
Inanspruchnahme des Behindertenfahrdienstes des Antrags-
gegners oder eines Taxidienstes.
 Der Umstand, dass die Nutzung eines Kfz – nach Angaben 
des Ast. – zu einer Verkürzung der Fahrzeiten führen würde, 
führt dabei zu keiner abweichenden Beurteilung. Der Senat 
hat in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass es auch 
behinderten Menschen zuzumuten ist, gewisse Unannehm-
lichkeiten und Zeitverzögerungen in Kauf zu nehmen, die da-
mit verbunden sein können, dass er eine gewisse Zeit auf 
einen Bus warten muss, dass gegebenenfalls ein behinder-
tengerechter Bus angefordert oder ein Behindertenfahrdienst 
eingeschaltet werden muss. Der öffentliche Personennahver-
kehr ist verpflichtet, behinderte Menschen zu transportieren, 
und ist hierauf grundsätzlich auch eingerichtet 

(vgl. Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht – LSG –, Urteil vom  
27. November 2013 – L 9 SO 16/11 – juris; Urteil vom 8. August 2018 –  
L 9 SO 49/14).

 Der Einwand des Ast., der ÖPNV sei für ihn wegen seiner 
Behinderung nicht nutzbar, überzeugt den Senat nicht. Soweit 
der Ast. die Notwendigkeit der Nutzung einer speziellen Trans-
portkarre betont, hat das Sozialgericht zu Recht auf die regel-
mäßig barrierefreie Ausstattung der Busse und Bahnen des 
ÖPNV, beispielsweise mit Rampen, hingewiesen.
 Soweit der Ast. erklärt, dass er an einem hyperreagiblen 
Bronchialsystem mit erhöhter Infektanfälligkeit der Atemwe-
ge und rezidivierenden Bronchitiserkrankungen leide, steht 
dies einer Zumutbarkeit der Nutzung des ÖPNV auch nicht 
entgegen. Zum einen hat der Ast. eine besondere Infektan-
fälligkeit, die sich von derjenigen anderer Kleinkinder hervor-
hebt, nicht glaubhaft gemacht. Zum anderen widerspricht das 
Vorbringen des Ast., er solle Menschenansammlungen und 
eine Nutzung des ÖPNV wegen der erhöhten Ansteckungsge-
fahr meiden, seinem eigenen Vortrag, dass er der beantragten 
Kfz-Beihilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft – kon-
kret zum Besuch einer Kindertagesstätte – bedürfe; denn die 
Ansteckungsgefahr ist in Kindertagesstätten besonders hoch, 
gerade auch die Gefahr, sich mit einer Atemwegserkrankung 
anzustecken. Aus diesem Grund überzeugt auch die Erklärung 
der Kinderärztin des Ast., die Nutzung eines eigenen Kfz sei 
„alternativlos, um die Mobilität für die Therapien zu ermög-
lichen, Arzttermine wahrzunehmen und die Ansteckungsge-
fahr zu minimieren“, nicht, zumal die Sicherstellung der Fahr-
ten zu Therapien und Ärzten – worauf bereits das Sozialgericht 
zutreffend hingewiesen hat – nicht dem Leistungsspektrum 
des Antragsgegners zuzuordnen ist, sondern dem der Kran-
kenkasse des Ast.
 Soweit der Ast. darauf hinweist, dass er auf die Benutzung 
eines Kfz anstelle des ÖPNV angewiesen sei, weil er gegen-
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über Umweltgeräuschen besonders empfindlich und dabei 
schreckhaft sei, weil er – wie er behauptet – sensorische 
Reize nur mangelhaft verarbeiten könne, ist auch dieser Vor-
trag nicht geeignet, der Beschwerde des Ast. zum Erfolg zu 
verhelfen. Zum einen hat das Sozialgericht zu Recht auf die 
Geräuschkulisse in einer Kindertagesstätte hingewiesen. Der 
Senat ist auch durch den Einwand des Ast., durch den beson-
deren Betreuungsschlüssel in seiner integrativen Kinderta-
gesstätte (10 Kinder, 4 Erzieher) bestehe die Möglichkeit, die 
sensorischen Reize durch Aufteilung der Kinder in Kleinstgrup-
pen zu minimieren, nicht vom Gegenteil überzeugt. Darüber 
hinaus ist Ziel der Eingliederungshilfe stets, die Eigenständig-
keit und die selbständige Teilhabe zu fördern 

(vgl. Sozialgericht Lübeck, Beschluss vom 30. August 2018 – S 46 SO 
126/18 ER). 

Es ist Teil der Entwicklung jedes Kindes, auch eines behin-
derten Kindes, mit den Einflüssen der Gesellschaft und der 
Umwelt bekannt und vertraut zu werden, zu denen in unse-
rer Gesellschaft auch die alltägliche Geräuschkulisse in einer 
Stadt zählt. Die Mitglieder des Senats halten dieses Erleben 
und Erlernen aus eigener Lebenserfahrung mit Kindern in un-
terschiedlichsten Altersstufen (auch mit unterschiedlichen ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen) durchaus für wichtig. Den 
Ast. durch eine Vermeidung des ÖPNV von einem Erleben 
und Vertrautwerden mit den alltäglichen Einflüssen unserer 
Umwelt abzuschotten, liefe dem Zweck der Eingliederungs-
hilfe offensichtlich zuwider, denn damit würde keine Einglie-

derung in die Gesellschaft erreicht, sondern eine dauernde 
Abhängigkeit von unnatürlich geräuscharmen Umgebungen.
 Eine abweichende rechtliche Einordnung ist auch weder 
aufgrund des Umstandes, dass dem Ast. mittlerweile eine 
Kinderrehabilitationsmaßnahme auf ______ bewilligt worden 
ist, noch unter Berücksichtigung des zu den Akten gereichten 
Gutachtens zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit gemäß 
Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen (MDK) Nord vom 21. August 
2018 geboten. Umstände, dass ein Kfz im Fall des Ast. unent-
behrlich zum Erreichen der Eingliederungsziele wäre, lassen 
sich dem nicht entnehmen.
 Im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen besteht keine unbegrenzte Sozialisierung der Kosten 
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Hilfen werden 
in dem Maße gewährt, in dem auch Nichtbehinderte ent-
sprechende Bedürfnisse befriedigen können. Nicht alles, 
was für behinderte Menschen wünschenswert wäre, kann 
im Rahmen der Eingliederungshilfe finanziert werden, denn 
auch Menschen mit geringen finanziellen Mitteln können sich 
nicht alle ihre Wünsche erfüllen. Behinderte Menschen sollen 
gleich-, aber nicht bessergestellt werden als vergleichbare Be-
völkerungsgruppen 

(vgl. Schleswig-Holsteinisches LSG, Beschluss vom 19. Juni 2014 – L 9 SO 
54/12 PKH; Urteil vom 8. August 2018 – L 9 SO 49/14).

 Die Kostenentscheidung ergeht entsprechend § 193 SGG.
 Dieser Beschluss ist gemäß § 177 SGG unanfechtbar.
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Meinungen I  Thesen I  Aspekte
Supervision: Corona, Abschiede und neuer Schwung

SCHLHAGL ICHT

 Die Corona-Pandemie macht vieles nicht leichter. Obwohl 
wir derzeit in einer – vielleicht trügerischen – Phase relativer 
Normalität leben, musste der Bereich Fortbildung allgemein 
und besonders auch der Bereich Supervision in den vergange-
nen Monaten herbe Einschnitte hinnehmen. 
 Der Verzicht auf jede Präsenzfortbildung brachte das An-
gebot an Supervision, besonders kollegialer Fallsupervision in 
den vergangenen Monaten schlicht zum Erliegen. Und dies, 
obwohl im Jahr 2019 noch eine weitere Gruppe von Super-
visor*innen durch unseren langjährigen Mentor und Ausbilder 
Dipl.-Psych. Heiner Krabbe aus Münster ausgebildet worden 
war und in gemischten Teams mit schon etwas erfahreneren 
Kolleginnen und Kollegen erste Erfahrungen hätte sammeln 
sollen.
 Umso wichtiger war es, dass vom 19. August bis 21. Au-
gust in der Akademie Sankelmark „alte“ und „junge“ Supervi-
sor*innen präsent und unter Anwesenheit von Heiner Krabbe 
aufeinander treffen konnten und Erfahrungen sowie anste-
hende Fragen diskutieren konnten. „Supervision für Super-
visor*innen“ ist das Motto dieser auch schon traditionell ge-
wordenen Tagung.
 Nicht nur ein kleiner Wermutstropfen war es, dass dem 
Zeitablauf in mancher Hinsicht Tribut gezollt werden musste. 
So wird es aller Voraussicht nach für Heiner Krabbe das letz-
te Engagement in der bisherigen Form gewesen sein. Seine 
Verdienste um den Aufbau von Mediation und vor allem von 
Supervision in Schleswig-Holstein können nicht hoch genug 
eingeschätzt werden, kommt der schleswig-holsteinischen 

Justiz doch in beiden Bereichen eine auch im Bundesvergleich 
führende Rolle zu. 
 Aber auch die Kollegin Heide Rebel (LG Lübeck) hatte sich 
schon vor der Tagung aus der Supervisionsarbeit zurückgezo-
gen. Und die Koordination der Supervisions-Angebote für die 
ordentliche Gerichtsbarkeit obliegt jetzt Birgit Glatz (LG Kiel), 
die diese Verantwortung vom Autor übernommen hatte, der 
diese Verantwortung nach dem unerwarteten Tod des unver-
gessen Kollegen Ulrich Hecht zunächst wahrgenommen hat-
te.
 „Der Stab muss weiter gegeben werden“, das war eine 
Erkenntnis der Tage in Sankelmark. „Supervision ist höchst 
lebendig und bricht zu neuen Ufern auf!“ war eine weitere 
Erkenntnis. 
 Dies wurde nicht nur am Erfahrungsaustausch deutlich, 
sondern auch an der Konzeptionierung neuer und spezifischer 
Supervisionsangebote, etwa jetzt auch für Betreuungsrich-
ter*innen, Strafrichter*innen oder auch für Gerichtsvollzie-
her*innen. Auch im Bereich der Fachgerichtsbarkeiten be-
steht – wie die anwesenden Supervisor*innen Birgitt Becker 
(ArbG Kiel), Margret Thomsen (SG Kiel) und Susan Lesser  
(SG Schleswig) aufzeigten – Supervisionsbedarf. Und auch 
rund um die Corona-Pandemie in den Gerichten besteht durch-
aus der Bedarf nach Gespräch und „Draufschauen“, also Su- 
pervision. All dies will genutzt werden und bringt neuen 
Schwung:  

 Dr. Martin Probst, Vors. Richter am OLG

 Unschwer zu ersehen: Die Kolleg*innen stehen auf Abstand, aber die Stimmung ist gut und sie möchten mit Ihnen bzw. 
Euch Kontakt aufnehmen. 

 Los geht’s!
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Buchanzeige

Michael G. Peters

Kurzarbeit in der Corona-Krise
1. Auflage 2020, 150 Seiten, gebunden, 39,– €, ISBN 978-3-472-09676-4

erschienen im Luchterhand Verlag, Wolters Kluwer, Neuwied

Das Werk bietet mit seiner kompakten Darstellung schnell und zuverlässig Orientierung bei der Antragstellung auf Kurzar-
beitergeld.
In der aktuellen Corona-Krise gewinnt das Thema Kurzarbeit immer mehr an Bedeutung, da es Arbeitgebern die Möglichkeit 
gibt, schwere wirtschaftliche Folgen für ihr Unternehmen abzuwenden und Kündigungen durch Senkung der Beschäfti-
gungskosten zu vermeiden. Durch das Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzar-
beitergeld vom 13. März 2020 sind – befristet bis zum 31. Dezember 2020 – vor allem die Anforderungen an den Anspruch 
erheblich gesenkt worden.
Der Praxisleitfaden beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Neuregelungen und gliedert  sich wie folgt:
• Teil A: Einführung in die Neuregelung zum Kurzarbeitergeld
• Teil B: Erläuterung aller relevanten Begriffe in alphabetischer Reihenfolge unter Einbeziehung einer FAQ-Liste
• Teil C: Antragsmuster, Checklisten, Merkblätter

Der Autor: Michael G. Peters, Rechtsanwalt, Bankkaufmann, Köln

Buchanzeige

Becker | Kahlscheuer | Möller

Landesbauordnung Schleswig-Holstein
2. Auflage 2020, 326 Seiten, kartoniert, 39,– €, ISBN 978-3-8293-1531-9

erschienen im Kommunal- und Schul-Verlag, Wiesbaden

Die Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein berücksichtigt den in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
fallenden Teil des Boden- und Baurechts, der durch das Baugesetzbuch abschließend geregelt ist. In der Landesbauordnung 
ist das dem Landesgesetzgeber zustehende Bauordnungsrecht zusammengefasst.

Die Darstellung Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein beschreibt umfassend das Bauordnungsrecht Schles-
wig-Holstein. Ziel der Erläuterung der Landesbauordnung ist vor allem, den Leser in dieses schwierige Rechtsgebiet einzufüh-
ren und ihm die Zusammenhänge aufzuzeigen.
Die nunmehr ergänzte und aktualisierte 2. Auflage der Darstellung zur Landesbauordnung Schleswig-Holstein beschreibt die 
sich seit der letzten Auflage ergebenden Änderungen.
Die Änderungen betreffen die Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie. Die weitere Novellierung erfolgte vor dem Hintergrund, 
eine einfachere und schnellere Errichtung zusätzlichen Wohnraums zu ermöglichen. Neben Erleicherungen beim Bau mit Holz 
und bei den Regeln zu den Abstandsflächen von Gebäuden sowie bei der Pflicht zur Nachrüstung von Aufzügen wurden die 
Genehmigungsverfahren beschleunigt und die Möglichkeiten erweitert, ohne Baugenehmigung zu bauen.
Das Werk ist die ideale Arbeits- und Orientierungshilfe für alle Bauordnungs- und Bauaufsichtsbehörden, Architekten und In-
genieure, Planer und Sachverständige, Bauunternehmen, Bildungseinrichtungen, Gerichte und Anwälte sowie interessierte 
Bürgerinnen und Bürger.

Dr. Christian Becker, Rechtsanwalt, Notar, Fachanwalt für Verwaltungsrecht; Dr. Fiete Kalscheuer, Fachanwalt für Verwaltungs-
recht; und Dr. Kaspar H. Möller, Rechtsanwalt, sind in Kiel und Hamburg mit den Schwerpunkten Öffentliches Baurecht und 
Bauordnungsrecht tätig.

Aus den Rezensionen zur 1. Auflage:
„Den Autoren ist mit dieser Kommentierung und Zusammenstellung der relevanten Rechtsvorschriften ein Praxiskommentar 
gelungen, der zukünftig hoffentlich regelmäßig erscheinen wird.“ (Dr. Stefanie Grünewald NordÖR, Heft 1/2018)



Buchanzeige

Die dienstliche Beurteilung
Von Ministerialrat Jürgen Lorse, Referatsleiter in der Personalabteilung des Bundesministeriums der Verteidigung

7., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2020, ca. 760 Seiten, fester Einband, 78,– € [d], ISBN 978-3-503-19122-2
auch als eBook erhältlich

erschienen im Erich Schmidt Verlag, Berlin

Damit Auswahlentscheidungen und Personalentwicklungsplanungen heute auf solidem Fundament stehen, muss deren 
zentrales Instrument rechtlich unangreifbar und inhaltlich nachvollziehbar sein. Wie also eine dienstliche Beurteilung gestal-
tet sein muss, dass sie diesen Voraussetzungen genügt, erläutert Ihnen Jürgen Lorse in seiner detaillierten Gesamtdarstel-
lung – sehr anschaulich, mit konkreten Lösungsvorschlägen und vielen praktischen Hinweisen. Jetzt in 7. Auflage!

Schwerpunkte der Neuauflage
	Standard und Methode dienstlichen Beurteilens bei Bund, Ländern und Gemeinden
	Best-Practice-Beispiele zu Teilaspekten und vielen Einzelfragen des Beurteilens
	Wechselbezüge zu verwandten Maßnahmen der Personalführung wie Dienst- und Arbeitszeugnissen oder Assess-

ment-Center-Verfahren
	ihrer fundamentalen Bedeutung entsprechende, praxisorientierte Darstellung der aktuellen Rechtsprechung zu allen Details 

von Inhalt und Verfahren dienstlicher Beurteilungen
	Funktion dienstlicher Beurteilungen in personellen Auswahlverfahren
	Inhalt und Verfahren des Rechtsschutzes gegen dienstliche Beurteilungen, Arbeits- und Dienstzeugnisse
	NEU u.a. und dienstrechtspolitisch brisant: die dienstliche Beurteilung als Instrument proaktiver Frauenförderung.

Das Alleinstellungsmerkmal
Eine Darstellung der dienstlichen Beurteilung für alle Statusgruppen – Beamte, Tarifbeschäftigte, Richter, Soldaten – finden Sie 
nach wie vor nur in diesem Buch!

Der Autor
Jürgen Lorse ist Referatsleiter „Personalmanagement“ in der Personalabteilung des Bundesministeriums der Verteidigung und 
selbst verantwortlich für das Personalmanagement von 25000 Beamtinnen und Beamten. Er zeichnet in der Neuauflage die 
jüngsten Entwicklungen in Praxis und Rechtsprechung nach und identifiziert darüber hinaus zukunftsgerichtete Tendenzen der 
Leistungsmessung und Potenzialanalyse im öffentlichen Dienst.

»Das Werk stellt eine herausragende Orientierunghilfe für jeden dar, der sich eine rasche Lösung bei seinen Problemen im 
Zusammenhang mit dem Beurteilungswesen wünscht. (…) Der Leser wird bei keiner Problemlösung ratlos gelassen, denn es 
ist dem Autor gelungen, das Beurteilungswesen umfassend, sehr gut verständlich und absolut wissenschaftlich fundiert dar-
zustellen. Gerade die Verknüpfung von Wissenschaftlichkeit und Anschaulichkeit ist (…) das wesentliche Merkmal des Buches, 
das als Nachschlagwerk zum Beurteilungswesen in keiner Bibliothek fehlen sollte, sei es bei Gerichten, Personalverwaltungen, 
Personalvertretungen oder in Ausbildungsstätten und Hochschulen.

 Dr. Maximilian Baßlsperger, Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, 
zur Vorauflage in: Bayerische Verwaltungsblätter (BayVBl), 13/2017




